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Die neuen Steuergesetze.
on Ministerialdirektor im  Reichsfinanzministerium 

E rn s t ,  Berlin.

T. LÜe Gesetze, die der Reichstag nach heftigem 
Kampf am 12. April d. J. in dritter Lesung, z. T. 
mit knapper Mehrheit, verabschiedet hat, bilden nur 
eine Etappe auf dem Wege zum Wiederaufbau der 
deutschen Wirtschaft. Dennoch sind sie von grund
legender Bedeutung, weil sie die Balancierung des 
Etats und eine wesentliche Erleichterung der Kassen
lage durch stärkere Heranziehung der indirekten 
Steuern gewährleisten und damit die Voraussetzung 
für den dringend notwendigen Abbau der über
spannten direkten Steuern schaffen. Da mit den 
Reichsfinanzen auch die Finanzen der Länder und 
Gemeinden in schwere Bedrängnis geraten waren, 
werden die aus den neuen Steuern fließenden Erträge 
z. I .  für die Länder und Gemeinden bereitgestellt. 
Bo erhalten die Länder von dem geschätzten Mehr 
an Hiersteuer von insgesamt 150 Mill. RM. den
n X pW i m it- 90 Mi]1- RM -> und der gesamte 

1 g der.wj eder zum Leben erweckten Mineral- 
euer 'Wlrd den Gemeinden zugute kommen.

Außer durch ihre finanzpolitischen Maßnahmen 
strebt die neue Gesetzgebung auch die Gesundung 
der deutschen Wirtschaft unmittelbar durch a^rar 
politische Vorschriften an, da durch die allgemeine 
Wirtschaftsdepression die Lage der Landwirtschaft 
so bedrohlich erschien, daß gewisse Sondermaß
nahmen unverzüglich ergriffen werden mußten. Sie 
sind im Art. 5 des Gesetzes über Zolländeruno-en 
unter I I — V II I  als Maßnahmen zum Schutze der 
Landwirtschaft zusammengefaßt. Als wesentlich aus 
ihnen ist hervorzuheben:
o, T .  die sehr weitgehende, allerdings b is : zum 
' -.März 1931 befristete Ermächtigung der Reichs- 
Regierung, die Zölle für Getreide sowie die Wert-

bestimmungen für Einfuhrscheine bei der Ausfuhr 
von Getreide usw. zu erhöhen oder zu ermäßigen;

2. eine Reihe von festen Zollerhöhungen für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, die sich freilich zum 
Teil wegen der bestehenden vertraglichen Bindungen 
noch nicht auswirken können;

3. die Beseitigung des zollfreien Gefrierfleisch
kontingents ;

4. die Zurückziehung gewisser Ausnahmen von 
dem § 12 des Fleischbeschaugesetzes.

Von der Ermächtigung, die Getreidezölle zu er
höhen, hat die Reichsregierung einstweilen bezüglich 
des Weizens und der Braugerste Gebrauch gemacht, 
für die beide der Zollsatz auf 15 RM. für den dz 
gebracht worden ist.

Als eine Maßnahme, die gleichzeitig als finanz
politische wie als agrarpolitische zu werten ist, ist 
die im Art. 2 des Gesetzes über Zolländerungen 
enthaltene Ermächtigung der Reichsregierung anzu
sehen, wonach Importeure und Hersteller von Treib
stoffen verpflichtet werden dürfen, einen entsprechen
den Anteil Spiritus zur Verwendung als Treibstoff 
zu beziehen. Ob und in welchem Umfange von 
dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen ist, unter
liegt z. Zt. noch der Prüfung. Eine stärkere Heran
ziehung des Spiritus zu Treibstoffzwecken würde 
aber gerade bei der gegenwärtigen, sehr angespannten 
Lage des Branntweinmonopols den doppelten Zweck 
erfüllen, das Branntweinmonopol von den starken 
Ueberbeständen an Branntwein zu entlasten und 
damit finanziell zu erleichtern und gleichzeitig der 
Landwirtschaft die ihr sonst drohende starke Ein
schränkung des Brennrechts im nächsten Betriebs
jahre zu ersparen. , ,  „ ,

Das Kernstück der finanzpolitischen Maßnahmen 
bildet sowohl nach dem Programm der Reichs- 
regierung wie auch nach dessen endgültigei Ge
staltung durch die Entscheidung des Leichstags die
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Erhöhung der B ie rs teu er. Es ist im wesentlichen 
ungefähr bei dem geblieben, was die frühere Regierung 
bereits im vorigen Jahre angestrebt und der Reichsrat 
gebilligt hatte, d. h. die Steuersätze sind so erhöht 
worden, daß etwa eine Vermehrung des bisherigen Bier
steuerertrags von 400 Millionen um 175 Millionen RM. 
im Jahre erwartet werden kann, eine Erhöhung, die 
sich freilich im laufenden Rechnungsjahre noch nicht 
voll auswirken kann. Diese Erhöhung bedeutet, daß 
das Liter Bier um knapp 4 Pf. verteuert wird; für 
Einfachbier und Starkbier ermäßigt sich bzw. erhöht 
sich diese Belastung auf rd. 2 und 6 Pf. Den 
Brauereien, die versuchen sollten, aus Anlaß der 
Steuererhöhung höhere Beträge abzuwälzen, sind für 
diesen Fall erhebliche Steuernachteile angedroht.

Ihrer finanziellen Bedeutung nach ist an zweiter 
Stelle die A e n d e ru n g  der U m s a tzs te u e r zu 
erwähnen, die den bisher gültigen Satz von 71/ 2 
v. Tausend auf 81/ 2 v. Tausend heraufsetzt. Daneben 
werden die Erträge aus der Umsatzsteuer auch noch 
dadurch erhöht, daß für Unternehmen, die im Einzel
handel einen höheren Gesamtumsatz als 1 Million RM. 
im Jahre haben, eine zusätzliche Sonderbesteuerung 
von 5 v. Tausend vorgesehen ist.

An dritter Stelle kommt ihrem Ertrage nach 
die Erhöhung der in erster Linie als F in a n z z ö lle  
zu wertenden Zölle auf Mineralöle, eine Maßnahme, 
die —  wenn sie längere Zeit aufrechterhalten bleibt —  
für die Zukunft bei dem steigenden Bedarf an Treib
stoffen größere Erträge verspricht; dies um so mehr, 
als, um die Zollschranke lückenlos zu machen, in 
den Zoll jetzt auch das den Mineralölen verwandte 
und als Treibstoff hochgeschätzte Benzol einbezogen 
ist. Da diese Mineralöl- und Benzolzölle aber nicht 
nur als Finanzzölle zu werten sind, ergab sich die 
Notwendigkeit, gleichartige inländische Erzeugnisse, 
um ihnen nicht einen übertriebenen Zollschutz zu 
gewähren, mit einer Ausgleichssteuer —  Art. 3 des 
Gesetzes über Zolländerungen —  zu belegen. Beide 
Maßnahmen zusammen, die Zollerhöhung und die 
Ausgleichssteuer, könnten bei der künftigen Regelung 
der Besteuerung der Kraftfahrzeuge eine bedeutsame 
Rolle spielen, da sie im wesentlichen das darstellen, 
was man als Betriebsstoffsteuer in das neue Kraft
fahrzeug-Besteuerungssystem einzubauen sich schon 
halb und halb entschlossen hat. Einstweilen hat 
diese Neubelastung der Betriebsstoffe freilich ledig
lich dazu geführt, daß der Zuschlag zur Kraftfahrzeug
steuer entgegen den weitergehenden Wünschen der 
Länder für das Rechnungsjahr 1930 nur auf 10 %  
festgesetzt worden und für Kraftdroschken von einem 
Zuschlag ganz abgesehen worden ist.

Die Wiedereinführung der M in e ra lw a s s e r
s teu er ist schon erwähnt worden. Die Steuersätze 
sind die gleichen wie in dem Gesetz vom Jahre 1918, 
das bis zum Jahre 1923 in Geltung gewesen ist. 
Wenn auch besonders stark angefeindet, ist diese 
Steuer doch gerecht, weil sie auch die Kreise be
steuert, die sich dem Alkobolgenuß und demnach 
den hohen Alkoholsteuern entziehen, und hierdurch 
eine Verteilung der großen Last auf möglichst 
breite Schultern bewirkt.

Eine im wesentlichen einmalige Mehreinnahme 
bringt das Gesetz zur Aenderung des T a b a k - und  
des Z u c k e rs te u e rg e s e tz e s , das in der Haupt
sache eine Verkürzung der Zahlungsfristen vorsieht.

Für den Etat 1930 werden dann schließlich 
noch 50 Millionen gewonnen durch eine Neurege

lung der Umlage zur Aufbringung der Industrie
belastung —  Gesetz über die Erhebung der Auf
bringungsumlage für das Rechnungsjahr 1930.

Im  wesentlichen ist also der für das Jahr 1930 
notwendige Mehrbetrag, wie aus der vorstehenden 
Uebersicht hervorgeht, aus indirekter Belastung ge
schöpft und damit, wie eingangs erwähnt, die Um
lagerung der überspannten direkten Besteuerung auf 
die indirekte Besteuerung vorbereitet.

Das deutsch-polnische L iq u id atio n s
abkom m en.

Von Rechtsanwalt Dr. vo n  Z w e h l,  Berlin.

Das Versailler Diktat gibt in Art. 297 b allen 
Feindbundstaaten das „Recht“, deutsches Vermögen 
zu liquidieren; aber nur die reparationsberechtigten 
Mächte dürfen den Erlös einbehalten, während die 
„Neuen Staaten“, Polen und die Tschechoslowakei, 
ihn an den Eigentümer auszahlen müssen1). Die 
Liquidation sollte nämlich im Gebiet der reparations
berechtigten Staaten überwiegend den fis k a lis c h e n  
Zweck verfolgen, einen Teil der Reparationsforde
rungen zu decken, in den —  nicht reparations
berechtigten —  neuen  Staaten den p o lit is c h e n  
Zweck der Entdeutschung. Gegen den Mißbrauch 
dieser „Entdeutschungsliquidation“ zu einer durch 
den Zweck nicht gerechtfertigten Vermögensschädi
gung sollten die Betroffenen durch die —  von 
der deutschen Friedensdelegation durchgesetzte —  
Bestimmung des Art. 297 h Abs. 2 S. 2, Art. 92 
Abs. 4 Nr. 2 geschützt werden, wonach der Berechtigte 
vor dem gemischten Schiedsgerichtshof eine ange
messene Zusatzentschädigung einklagen kann, wenn 
er nachweist, daß die Verkaufsbedingungen oder die 
von dem liquidierenden Staat außerhalb seiner all
gemeinen Gesetzgebung getroffenen Maßnahmen den 
Liquidations erlös unbillig beeinträchtigt haben. Diese 
Schutzvorschrift war gegenüber Polen sehr nötig, 
denn eine Liquidation dort unterschied sich in der 
Regel von einer entschädigungslosen Einziehung des 
betreffenden Vermögensstücks nicht allzu sehr. Der 
Liquidation unterworfen wurde im übrigen seitens 
der polnischen Regierung das Vermögen zahlreicher 
deutschgesinnter Personen, die durch Niederlassung 
in Polen vor dem 2. Jan. 19082) oder durch Geburt 
auf polnischem Gebiet3) die polnische Staatsange
hörigkeit am 10. Jan. 1920 erworben hatten, und 
daher nach Art. 297 b Abs. 3 VersVertr. von der 
Liquidation hätten verschont bleiben müssen. Endlich 
entzog sich Polen, entgegen der herrschenden völker
rechtlichen Lehre, den privatrechtlichen Verpflich
tungen, die mit dem nach Art. 256 von ihm er
worbenen Staatseigentum in den abgetretenen Ge
bieten verbunden waren. Demgemäß wurden die 
deutschen Pächter staatlichen Grundbesitzes ohne 
Entschädigung vertrieben, meist auch das wertvolle 
Inventar unter Vorwänden einbehalten. Das gleiche 
Schicksal hatten die Ansiedler, die, obwohl wirtschaft
lich längst Eigentümer ihrer Stellen, die Auflassung 
noch nicht erhalten hatten. Selbst die nach dem 
11. Nov. 1918 noch vollzogenen Eintragungen im 
Grundbuch wurden durch das berüchtigte polnische 
Gesetz v. 14. Juli 1920 für ungültig erklärt.

1) S. A lt .  297 h  Abs. 2 und — fü r Polen — A r t  92 Abs. 4 
VersVertr.

2) A rt. 91 Abs. 2 VersVertr.
3) A rt. 93 VersVertr., A rt. 4 des Minderheitenschutzabkomm. v. 

26. Juni 1919.
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Wegen all dieser und ähnlicher Rechtsverletzungen 
schwebten beim deutsch-polnischen gemischten 
Schiedsgerichtshof Tausende von Klagen, gestützt auf 
die Art. 92 Abs. 4 VersVertr., sowie auch auf Art. 305 
VersVertr. (wonach Schadensersatz verlangt werden 
kann wegen eines Urteils, das mit den Bestimmungen 
in Teil X  Abschn. I I I ,  IV , V  und V I I  VersVertr. nicht 
in Einklang steht).

Die Frage der Zusatzentschädigungen war dem 
Grunde nach zugunsten Deutschlands entschieden. 
„ e J i e  Höhe war ein grundsätzliches Urt. im 

ez. 9 9 zu erwarten. Die Sache der „annullierten“ 
Ansiedler und Domänenpächter wollte das Reich dem 
Ständigen Internationalen Gerichtshof im Haag unter
breiten, da Zweifel an der Zuständigkeit des gemischten 
Schiedsgerichtshofes bestanden. Nach der Stellung
nahme des Haager Gerichtshofs in Sachen der Ober
schlesischen Stickstoffwerke konnte man auf ein 
günstiges Ergebnis hoffen.

Auf der anderen Seite klagten polnische Staats
angehörige gegen das Deutsche Reich vor dem Gern. 
Schiedsgerichtshof auf Entschädigung für außer
ordentliche Kriegsmaßnahmen (Axt. 297 e VersVertr.). 
Nach ständiger Rechtsprechung sämtlicher gern. 
Schiedsgerichtshöfe, die die Geltendmachung der 
Individualansprüche der Feindbundangehörigen nur 
für deutsche Maßnahmen im Reichsgebiet, nicht da
gegen für solche im besetzten fremden Gebiet
zuließ, waren jedoch die meisten dieser Klagen aus
sichtslos.

Auf Grund der „deutsch-polnischen Ueber- 
emkunft v. 31. Okt. 1929“ sollen nunmehr die vor
stehend aufgeführten Forderungen erlöschen. Den 
Anlaß zum Abschluß dieses Abk. gab der Young- 
Plan. Dieser, wie schon seinerzeit der Dawes-Plan, 
bestimmt zunächst, daß die Deutschland auferlegten 
Jahreszahlungen nicht nur die eigentlichen Repara- 
üonen, sondern unsere gesamten finanziellen Lasten 
auf Grund des VersVertr. abgelten sollen (Ziff. 96 
des Sachverständigengutachtens). Durch diese Be
stimmung erledigen sich die Ansprüche polnischer 
Staatsangehöriger gegen das Reich nach Art. 297 e 
VersVertr. Schon seit Annahme des Dawes-Plans 
hatte sich das Reich auf den Standpunkt gestellt, 
daß Verurteilungen auf Grund dieser Vorschrift rein 
theoretischer Natur seien, und die Urteilssummen 
nicht bezahlt. In  Abschnitt IX  des Gutachtens mit 
der Ueberschrift „Liquidation des Krieges“ empfehlen 
die Sachverständigen den Feindbundmächten, die 
Liquidationen einzustellen (Ziff. 144), und sie empfehlen 
Deutschland, seine „unerledigten Ansprüche wegen 
ruherer Vorgänge“ fallen zu lassen, da ihm nur 

unter dieser Voraussetzung eine so „weitgehende“ 
Herabsetzung seiner Leistungen zugebilligt worden 
sei. hiernach auch die Entdeutschungsliquidation 
einzustellen war, mag zweifelhaft sein. Derartige 
Maßnahmen erscheinen jedoch mit dem Zweck der 
Liquidierung des Krieges so unvereinbar, daß man 
die krage bejahen kann. Unbegreiflich aber ist es 
wie man auf den Gedanken kommen konnte, auch 
die Individualansprüche deutscher Reichsangehöriger 
auf Grund der Entdeutschungsliquidation sollten fort
fallen. Abgesehen davon, daß der Begriff „Deutsch
land“ nicht auch die Reichsangehörigen umfaßt er
gibt der Zweck des Gutachtens und die Begründung, 
die die Sachverständigen ihrer Empfehlung geben', 
daß sie nur Ansprüche im Auge haben konnten' 
die mit der Reparationsliquidation zusammenhingem

Trotzdem sah sich die deutsche Delegation — wie 
schon so oft —  einer Einheitsfront der Gläubiger
staaten gegenüber, die einen derartigen Verzicht von 
ihr verlangten. Daraufhin trat die Reichsregierung 
in Sonderverhandlungen mit Polen, um für das ihr 
zugemutete Opfer, das sie für unvermeidlich hielt, 
gewisse Vorteile einzutauschen. Diese Verhandlungen 
führten am 31. Okt. 1929 in Warschau zur Unter
zeichnung der deutsch-polnischen Uebereinkunft.

Das Abk., das nach Art. I  gleichzeitig mit dem 
Young-Plan in Kraft treten soll, enthält in Art. I I  
Abs. 2 den Verzicht des Reiches auf alle mit dem 
Kriege oder dem Friedensvertrag im Zusammenhang 
stehenden reichsdeutschen Staats- und Privatforde
rungen finanzieller oder vermögensrechtlicher Art, 
die wegen irgendeines Vorganges aus der Zeit vor 
dem Inkrafttreten des Young-Planes gegen Polen 
geltend gemacht worden sind oder geltend gemacht 
werden können. D ie Worte „im Zusammenhang 
stehenden“ lauten im französischen Text „ayant trait“. 
Damit dürfte klargestellt sein, daß unter den Verzicht 
keinerlei Ansprüche rein zivilrechtlicher Art fallen, 
auch wenn die Kriegsverhältnisse der äußere Anlaß 
zu ihrer Entstehung waren. Kaufpreis- und Dahrlehns- 
forderungen bestehen also fort. Das gleiche gilt 
selbstverständlich von Forderungen nicht reichs- 
deutscher Personen.

In  Abs. 2 des Art. I I  erkennt die polnische 
Regierung hinsichtlich der entsprechenden Forde
rungen Polens und der polnischen Staatsangehörigen 
die Bestimmungen in Kapitel IX  Ziff. 143 des Young- 
Planes an. Infolgedessen sind also diese Forderungen 
durch die Young-Zahlungen abgegolten. Daß der 
gegenseitige Verzicht endgültig und vollständig ist, 
wird in Abs. 3 noch ausdrücklich festgestellt.

Art. I I I  enthält den Verzicht Polens auf die 
Liquidation deutschen Vermögens mit rückwirkender 
Kraft zum I .  Sept. 1929, Axt. IV  eine Schiedsgerichts
klausel für Streitigkeiten auf Grund des Abkommens. 
In  Art. V  sind Verhandlungen zwischen den beiden 
Staaten über die künftige Tätigkeit des deutsch
polnischen gemischten Schiedsgerichtsfaofes vorge
sehen. Diese Verhandlungen sind bisher ergebnislos 
verlaufen.

Wichtig ist noch eine Begleitnote, in der die 
polnische Regierung auf die Ausübung des —  in 
den Rentengutsverträgen vorgesehenen ■— Wieder
kaufsrechts gegenüber den (deutschstämmigen) A n
siedlern verzichtet, wenn der Erwerber Erbe erster 
oder zweiter Ordnung oder Ehegatte des bisherigen 
Eigentümers und nicht wegen Verbrechens oder 
Vergehens bestraft ist.

S tre it ig  ist, ob das Liquidationsabkommen als 
deutsches Gesetz verfassungsändernden Charakter hat, 
u n s tre it ig , daß es eine Enteignung bedeutet, und 
zwar eigentümlicherweise die Entziehung eines Ver
mögensstücks, das im Auslande belegen ist, da der 
Schuldner der beseitigten Forderungen dort seinen 
Sitz hat. Art. I I I  des Reichsgesetzes v. 18. März 1930, 
durch das die Uebereinkunft inDeutschland genehmigt 
ist, bestimmt daher, daß Reichsangehörige, die durch 
das Abkommen einen unmittelbaren Vermögens
nachteil erleiden, angemessen zu entschädigen sind. 
Sie sollen —  folgerichtig —  denjenigen Betrag er
halten, der ihnen voraussichtlich vom deutsch
polnischen Schiedsgericht oder dem Internationa en 
Gerichtshof im Haag zugesprochen worden wäre, 
allerdings nicht in bar, sondern m Form einer

2*
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Schuldbuchforderung, die voraussichtlich ab 1. April 
1930 mit 6 °/0 verzinst werden wird.

Das Inkrafttreten des Abk. hängt nach der A n
nahme und Verkündung in Deutschland noch ab 
von der Ratifizierung des Young-Planes, den vier 
Hauptgläubigermächte genehmigen müssen, und von 
der Ratifizierung des Abk. durch Polen. Ob auch 
dort die gesetzgebenden Körperschaften der Ueber- 
•einkunft zustimmen müssen, erscheint zweifelhaft. 
D ie Rechtslage ist dort anders wie in Deutschland, 
da schon nach dem Dawes-Plan die von der Ueber- 
einkunft betroffenen polnischen Forderungen durch 
die deutschen Jahreszahlungen abgegolten wurden, 
polnische Gläubiger des Deutschen Reiches also 
durch die neuen Vereinbarungen einen Vermögens
schaden nicht erleiden.

Ob das Abk. sich aus politischen Gründen recht- 
fertigen läßt, steht hier nicht zur Erörterung. Den 
Juristen kann es unmöglich befriedigen. Die Opfer 
Polens stehen zu denen Deutschlands in keinem an
gemessenen Verhältnis. D ie aussichts v o lle n  For
derungen polnischer Staatsangehöriger gegenDeutsch- 
land betrugen nur einen Bruchteil der Summe, in 
deren Flöhe Reichs angehörige voraussichtlich gegen 
Polen obgesiegt haben würden. Die praktische Be
deutung des Liquidationsverzichts ist nach der trium
phierenden Feststellung des polnischen Außenministers 
Zaleski sehr gering, da in Westpreußen und Posen 
die liquidierbaren Objekte (und viele andere dazu) 
bereits fast vollständig in polnischen Händen sind, 
in Ostoberschlesien aber das Liquidationsrecht Polens 
auf Grund des Genfer Abkommens stark eingeschränkt 
ist. Der Verzicht auf die Geltendmachung des Wieder
kaufsrechts durch die polnische Regierung in gewissen 
Fällen wird durch die Bedingungen, an die er ge
knüpft ist, stark entwertet. Ueberdies steht dies 
Recht nach der wohl begründeten deutschen Auf
fassung Polen überhaupt nicht zu. Bedenklich aber 
ist vor allem der Verzicht auf gerichtliche Feststellung 
der von Polen begangenen zahlreichen Rechtsver
letzungen ohne Entschädigung. Die Erteilung einer 
derartigen „’Indemnität“ muß zur Wiederholung 
reizen.

Endlich ist es Deutschland —  bisher wenigstens 
—  nicht einmal gelungen, die Zuständigkeit des gern. 
Schiedsgerichtshofs nach Art. 304b Abs. 2 VersVertr. 
zu beseitigen, nämlich für Klagen eines Angehörigen 
des e in en  Vertragsstaates gegen einen Angehörigen 
des anderen  Vertragsstaates auf Grund von Verträgen 
aus der Zeit vor dem 10. Jan. 1920, soweit nicht 
die Gerichte der alliierten, assoziierten oder neu
tralen Staaten zuständig sind. Der Schiedsgerichts
hof tritt also nach wie vor an die Stelle der 
d eu tsch en , nicht dagegen der p o ln is c h e n  Ge
richte. Die materielle Tragweite dieser Vorschrift 
schätze ich allerdings sehr gering ein. Die Aus
sichten der von Polen angemeldeten rund 14 000 
Klagen polnischer Arbeiter gegen deutsche Arbeitgeber 
auf Grund von Verträgen aus der Kriegszeit dürften 
vor dem Schiedsgerichtshof ebenso schwach sein wie 
vor den deutschen ordentlichen Gerichten. Immerhin 
ist bedauerlich, daß die mit einer derartigen Aus
schaltung verbundene ungerechtfertigte Kränkung des 
deutschen Richterstandes fortbesteht und daß deutsche 
Beklagte, anstatt in ihrem ordentlichen Gerichts- 
stande Recht zu nehmen, sich mit erheblichen Kosten 
vor demSchiedsgerichtshof in Paris vertreten lassen 
müssen.

Erfreulich ist dagegen, daß das Reich die Be
troffenen nicht so g e rin g , sondern so g e re c h t wie 
möglich entschädigen will. Auch der sparsamste 
Finanzminister darf den Grundsatz nicht vergessen: 
„Justitia fundamentum regnorum“.

Der 1500-Mark-Vertrag 
in der Rechtsprechung der höheren 

Arbeitsgeriehtsinstanzen.
Vom Oberlandesgerichtspräsidenten i. R. K r ü g e r ,  Berlin.

Die Erinnerung an den sog. 1500-Mark-Vertrag 
würde fast verblaßt sein, wenn nicht die Praxis der 
erst am 1. Juli 1927 ins Leben getretenen Arbeits
gerichtsbarkeit ihn von neuem in die Schußlinie einer 
Betrachtung gebracht hätte, in welcher in den unteren 
Instanzen unleugbar eine soziale und wirtschaftliche 
gegenüber einer mehr rechtlichen in der obersten 
Instanz üb er wiegt.

Das Reichsgericht hatte vor dem Kriege in der 
Hauptsache in der Rechtsprechung des damaligen 
7., aber auch in der des 3. Zivilsenats zu dem A b
kommen Stellung genommen, durch das vertraglich 
ein Entgelt dem Angestellten selbst nur bis zur Höhe 
der Pfändungsgrenze, damals also 1500 M., ein 
weiterer Betrag darüber hinaus zur Abwehr eines 
Pfändungszugriffs an einen nahen Verwandten, ge
wöhnlich die Ehefrau, gezahlt werden sollte. Die 
höchste Instanz und viele Untergerichte hatten ein 
Quodlibet von verschieden gelagerten Fällen zu hören 
bekommen, in denen solchem Vertragsschlusse gegen
über der Einwand des Scheins und der Sitten
widrigkeit, die Anfechtungseinrede aus dem A n
fechtungsgesetz und die Berufung auf die §§ 823, 
826 BGB. auftauchten. In  die a m tlic h e  Sammlung 
sind nur eine Entsch. des 7. Ziv.-Sen. v. 7. März 1908 
(Bd. 69 S. 59) und eine solche des 3. Sen. v. 29. Nov. 
1912 (Bd. 81 S. 41) gelangt, ohne daß die OLG., 
die mit Objekten bis nur 4000 M. befaßt waren, und 
zweitinstanzliche Landgerichtskammern immer ge
neigt gewesen wären, den in ihnen zum Aus
druck gelangten Gedankengängen durchaus zu 
folgen. D ie Meinung, daß die starre Pfändungs
grenze von 1500 M. in der damaligen Zeit nicht 
mehr als ausreichend angesehen werden könne, 
weil sie eine Unterscheidung nach den Bedürfnissen 
und Verhältnissen des Schuldners nicht zuließ, 
tauchte als „kryptosoziologische“ Erwägung schon in 
der ersten amtlich gedruckten Entsch. des RG. auf, 
ohne sich, eben ihrem inneren Charakter entsprechend, 
völlig zu äußern. Niemals ist das RG. im ganzen 
weiter gegangen, als zu sagen, daß eine solcheVerein- 
barung dann gegen die guten Sitten verstoße, wenn 
der Gesamtbetrag der gewährten Vergütungen' das Maß 
dessen überschreite, waszumUnterhaltedes Schuldners 
und seiner Familie bei einer b esche id enen , dem 
Stande des Dienstverpflichteten entsprechenden 
Lebensführung erforderlich sei, und nur einmal 
(JW. 1912 S. 689 Nr. 13) hat es dem Schuldner und 
seinerFamilie den „notdürftigen“ Unterhalt zugebilligt.

Ueber die letzte grundlegende Entsch. in RGZ. 
Bd. 81 S. 41 sind Weltkrieg und Inflation hinweg
gegangen, und wahrscheinlich hat der Beginn der 
letzteren "den „Lohnschiebern“ gestattet, im Rausche 
des „ M a rk = M a rk “ ihrenletztenVerpflichtungennach- 
zukommen und sich damit aus der lästigen Vertrags
fessel zu lösen. Bei streng wirtschaftlicher Be-
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trachtung hilft also die erste Verordnung, welche 
dte starre Pfändungsgrenze von 1500 M. aufhebt, 
diejenige v. 25. Juni 1919 (RGBl. I  S. 589), weniger 
den Angestellten, in deren Kreisen derartige Verträge 
vordem am meisten abgeschlossen wurden, als dem 
Arbeiter, der, wenn er Arbeit hatte, einen höheren 
als den Vorkriegslohn fand, wenn er aber Arbeit 

^a^ e’ auch nicht der Pfändung unterlag. Die 
i ia lonswelle hat von da ab nur noch einmal in 
V  rr5hSaDk+en Etflationszeit eine Aenderung jener 
l e kg v 93 n  a“ 2 3 -D -  1921 ( I  1657), denn die 
der'friihprp ^  bedeutete nur eine Verlängerung 

fJuileren; ™ d erst die v. 7. Tan 1924 <rah neue 
r landungsgrenzen m Goldmark mit einer Verbe'sse-

1 9?« rpnrp S, STelb| t ' Auch die letzte, vom 27. Febr 1928 (RGBl. I  S. 45), ist bei dem Stande
der deutschen Wirtschaft, me eine unübersehbare 
EntwicMung haben kann, keineswegs in der sonst 
üblichen Neufassung veröffentlicht worden Die Zu
ständigkeitsgrenzen des AG. und LG. hatten sich 
inzwischen ebenso verschoben, wie die summa revi- 
sibilis der RG.-Kompetenz.

In  den Zeitpunkt einer täuschenden Ruhe tritt 
überraschend mit einem Schlage die Ordnung des 
Arbeitsgerichtsgesetzes, das in § 2 unter Ausschluß 
der ordentlichen Gerichte, insbes. mit der Zuständig
keitserweiterung des § 3, die Arbeitsgerichte für die 
Streitigkeiten aus dem Arbeits- und Lohnverhältnis 
lur zuständig erklärt. D ie Arbeitsgerichte 1. Instanz 
sind es nun auch, welche die gelehrten Betrachtungen
»erJpLSenate Reichsgericht und Oberlandes- 
genchten gern ubersehen. Fast wähnte ich, daß 
au diesem Gebiete sich dasjenige in die Wirklich
e m  r  Y ’ was mir in diesem Blatte einmal von 
s c W h t ? ^  ?6it fÜr den Einzelrichter vor-
daß m r); f 6r d «  Spruch des römischen Juristen, 
s e n W  fraudem. leSls agit, qui salvis verbis legis 
P * “ ™  elus circumvenit, gilt zwar unbedingt im 
Reichssteuerrecht (§ 5 RAbgO.), wird aber im bürger- 
hchen Recht nicht oft angewandt und ist in dem 
ö. leite des Arbeitsgerichtsgesetzes vom Sande 
eines seltsamen Prozeßgedankens völlig verschüttet 
worden. Denn wir sind nicht einmal mehr da, wo 
die selbständige Meinung eines einzelnen Gerichts 
vor dem Kriege den Streit vor seinem Forum zu 
schließen glaubte, sondern jedes Arbeitsgericht kann 
auch beim Nichtvorhandensein einer summa appella- 
bilis die Sache in die Berufung (§ 64), das Landes- 
cibettsgericht auch beim Nichtvorhandensein einer

X mnichtV1M ilis, int die Revision ( § 72) ^hicken  
R ic h te  a h i  m aUf dnem Richterstuhle, zum

der Hand legen m it ■ u l  Sache zaShaft aus
ein weisere? Mann; ^em D ich te rw orte : „D ann  w ird
richten! <l,eS'!m S,“h,e sib“  -

So entdeckt man, wenn man einen Blick in die
bisherige grundsätzliche arbeitsrechtliche R e c h
sprechung wirft (wobei ich infolge der zutreffend 
Bemerkungen des ArbGerDir. D r. S p ieg e i ln P ?  
1930 S 98] « , f c  A rb R s p r. « r f o Ö  
Reichsarbeitsgericht in dieser Sache i i  wesent 
hchen m 3 Entsch. grundsätzliche Fragen beantwortet
k e i i r Dle 6i.Ste ~  eme zunächst nur Zuständig- 
^eitsfragen betr., in ArbRspr. 1927/28 S. 353 t
berüh 1928 ~ w iUichan d ieser Stelle nur insoweit 

-JJeD’ als mir die Erweiterungszuständigkeit so
9 D jz . 1928, S. 1512.

wenig wie B au m b ach 1) zutreffend gelöst erscheint. 
Die z w e ite , v. 29. Juli 1929 in ArbRspr. 1929 S. 336, 
läßt einen Vertrag gelten, der neben 150 M. monat
lich für den Schuldner festgelegten Reichsmark ihm 
noch eine Tantieme von 1 0 %  des Reingewinns eines 
von ihm zu leitenden Filialgeschäfts und eine. Auf
wandsentschädigung von 100 M. monatlich ohne 
Beziehung auf einen festgestellten Aufwand gewährt, 
seiner von ihm unterhaltenen Mutter dazu 200 M. 
monatlich. Nach dem z. Zt. des Vertrages geltenden 
Lohnbeschlagnahmegesetz, damals der 5. V. v. 7. Jan. 
1924 (RGBl. I. 25), übereinstimmend mit derjenigen 
v. 21. Dez. 1926 und derjenigen v. 13. Dez. 1923 
(RGBl. I. 1186) wären dem Schuldner für sich und 
seine Familie 30 GM. und %  des Mehrbetrages =  
560 GM. verblieben, wenn man für ein Viertel
jahr rechnete, während das Reichsarbeitsgericht ihm 
1800 +  1 2 0 0 +  2400 =  5400 : 4 =  1350 GM. frei läßt. 
Wenn an dieser Stelle das Reichsarbeitsgericht 
sagte: „Gleichwohl verstößt nach dem gegenwärtigen 
Rechtszusfande nicht je d e r Vertrag gegen die 
guten Sitten, der der Familie des Arbeitnehmers 
seine pfändbare Vergütung ganz oder z. T. überläßt. 
Es kommt nur au f d ie  U m stän d e  des E in z e l
fa lle s  an. H ier sind sie nicht so beschaffen, 
daß . . . so kann F ra n k e  (ArbRspr. 1929 S. 337) 
darin kaum einen Silberstreif am Horizont sehen 
und erhoffen, es sei denn, daß das Reichsarbeits
gericht einmal einen ganz krassen Lohnschiebungs
vertrag in die Hände bekommen wird. Vor dem 
Kriege hatte das RG. (JW. 1912 S. 689 Nr. 13) bei 
der s ta rre n  Pfändungsgrenze selbst einen Zugriff auf 
eine Dienstvergütung von 1500 +  11 500  M. geschützt, 
obwohl es dort nicht einmal von einer bescheidenen 
angem essenen Lebensführung, sondern von dem 
n o td ü r ft ig e n  Unterhalte für die Familie sprach.

Die d r it te , in ArbRspr. 1929 S. 394 mitgeteilte 
Lntsch. läßt insoweit ein Erstaunen aufkommen, als 
der klagende Gläubiger mit Unterstützung der Vor
instanzen, die ihn abweisen, gemäß §§ 64 und 72
A f , o ^ beitsgerichtsSesetzes eine Differenz von 
46 48 M. monatlich bis in die 3. Instanz verfolgt 
hat. Der Schuldner schuldete 171,69 M. Sein. 
Gehaltsanspruch war insoweit gepfändet worden als 
er monatlich 195 M. und %  Y es M ehrverdiensS 
uberstieg (da er Frau und 3 Kinder hatte); bei A b
schluß des Anstellungsvertrages hatte er mit seiner 
Firma vereinbart, daß sein gesamtes Gehalt seiner 
Frau und semen Kindern zu je i /4 zufließen sollte. 
O hne diesen Vertrag wären dann von den monat
lich an ihn zu zahlenden 335 RM. 195 +  %  vom 
Mehrgehalt, zusammen 288,32 RM. pfändungsfrei 
gewesen, nach früherem Rechte nur 125 RM. Es 
ist nicht zu verkennen, daß auch ohne das Auf
gebot von 1 Richter und 2 Laien in I., von 1 Richter 
und 2 Laien in II . und 3 Reichsrichtern und 2 Laien 
in I I I .  Instanz ein schlichter Amtsrichter über ein 
Objekt von 46,48 M., mit oder ohne Anerkennung 
der reichsgerichtlichen Judikatur, berufungslos hätte 
entscheiden können. Die Fehlerquelle liegt ent
weder in den §§ 64, 72 ArbGerGes. oder in wirt
schaftlichen Gründen: wenn ein akademisch vor
gebildeter Ingenieur in dem nicht billigen Remscheid 
im Jahre 1929 ein Gehalt von 335 M. monatlich erhält, 
wovon er Frau und 3 Kinder erhalten soll, dann bietet 
das ein trübes Bild, das auch die besten Gesetze 
nicht verschönern können.

i)  Anm. 3 a zu § 3 seines Kommentars z. ArbGerGes.



591 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 9. 592

Ich möchte nicht auf alles das, was man bei I 
S te in -J o n a s  zu § 850 ZPO. gut geordnet liest, und 
auf die Anmerkungen von V o lk m a r zu einer neueren 
Entsch. des Landesarbeitsgerichts Köln v. 3. Sept. 1929 
(ArbRspr. 1929 S. 393) —  dort sicherte der Vertrag 
dem Manne 200, der Frau, die ausdrücklich als 
forderungsberechtigt bezeichnet ist, 600 RM. sowie 
eine zu vereinbarende Umsatzprovision, und das 
Landesarbeitsgericht sieht darin sogar die Garantie 
eines b e h a g lic h e n  Lebens —■ eingehen. Die 
in einem kurzen Schlußsätze in RAG. 247/29 (v. 
30. Okt. 1929) vertretene Meinung, welche die frühere 
Stellungnahme des RG. und die jetzige des Reichs
arbeitsgerichts auch nach demneuestenLohnbeschlag- 
nahmegesetz „rechtlich, wirtschaftlich und sozial für 
geboten“ erachtet, kann kaum erschöpfend genannt 
werden. Ich weiß nicht, ob man gut tut, sich so kurz 
zu fassen, wenn man daran denkt, daß auf dem Höhe
punkt der Krise um den 1500-M.-Vertrag unmittel
bar vor dem Kriege ein Landrichter, später Ministerial- 
mitglied und LGPr., in Gruchots Beitr. Bd. 58 S. 1 ff., 
also gerade nach der Standard-Entsch. in RGZ. 
Bd. 81 S. 41, eine treffliche Monographie über die 
rechtlichen und s o z ia le n  Probleme des 1500-M.- 
Vertrages erscheinen ließ. Das RG., das Lohn
schiebungen grundsätzlich zuließ, war, Ms es mit 
diesen Verträgen befaßt wurde, nicht mehr das 
gleiche, das (Bd. 43 S. 83, Bd. 85 S. 195) „die A n
fechtung auch dann zuließ, wenn der Schuldner es 
verstanden hatte, die rechtlichen Folgen des wirtschaft
lich Gewollten so zu gestalten, daß der Schuldner 
und der Erwerber äußerlich in keine unmittelbare 
Beziehung zueinander traten, aber das Vermögen des 
Schuldners zugunsten des Erwerbers vermindert ist“. 
Man konnte damals glauben, daß es sich im Ein
klänge mit ähnlichen Gedankengängen K ö h le rs  
(Leipz. Zeitschr. Bd. 13 S. 644) und der späteren 
Terminologie des § 5 der RAbgO. befinde. Aber 
selbst der drängendste Hinweis auf römische Prätoren
weisheit, altehrwürdiges Recht, und die klare Be
trachtungsweise des Altmeisters K ö h le r  konnte 
damals nicht mehr verfangen, als die reine Freude 
am Konstruieren dem richtigen Rechte den Weg 
versperrte. Weder beachtete man, daß man das 
pekuniäre Band der Ehe äußerlich etwas festige, 
innerlich aber ein Zerrbild der Ehe schaffe, wenn 
man1) der Frau die Stellung des führenden Teils 
geben wollte, während demMann die Führung gebühre; 
noch erkannte man, daß man mit solchen Ver
trägen den Lohnempfänger, der nicht Arbeiter sei, 
in eine begünstigte Sonderklasse gegenüber dem 
Beamten bringe, der nicht den Pardon des 1500-M.- 
Vertrages genießt, wenn er in unverschuldete Not 
gerät, schließlich erwog man nicht, daß der Gewerbe
treibende dem Untergange entgegensteuern könne, 
während sein mit dem 1500-M.-Vertrag Angestellter 
vorberechtigt gesichert bleibe (alles dies betonte 
B ecker). Manhat im trügerischen GlückderVorkriegs- 
zeit, in dem uns „des rechten Rechtes stolzer Schlag“ 
meines Lehrers Stammler geschwunden war, schließlich 
entgegen einem Anträge der Petitionskommission, die 
den Uebergang zur Tagesordnung anempfahl, den 
Antrag auf Erhöhung der pfandfreien Summe dem 
Reichskanzler als Material überwiesen. Aber auch nach 
der gesetzlichen Neuregelung sieht man sich in der 
höchsten Instanz einem Richterrechte gegenüber, das

i) W ie  L ip p m a n n  in  Leipz. Ztschr. Bd. 12 S. 132 zutreffend 
bemerkt.

die gesetzliche Regelung als zu gering einschätzt. 
Man hat das dunkle Gefühl, daß die Lohnschieber 
günstiger leben und ungedrückter sich dem Tages- 
genusse hingeben als die, welche sich dem Lohn
pfändungsrechte unterwerfen müssen. Ich meine, 
daß ein Reich, das nicht dem Heute, sondern einer 
kommenden Generation zu leben berufen ist, auch 
von seinen Richtern erwarten darf, daß der Gedanke 
der Erhaltung einer schonungswerten Nationalkraft 
nicht durch Lohnschieberverträge außer Betrachtung 
gesetzt werde, so wenig der ehrbare Kaufmann wünscht, 
einen gesunden Kredit durch unlautere Machen
schaften verdrängt zu sehen.

Das Reichsarbeitsgericht wird, wenn nicht alles 
täuscht (vgl. auch ArbRspr. 1930 S. 69), binnen 
kurzem davor stehen, daß ihm die Landesarbeitsgerichte, 
deren Widerstand in Sachen, in welchen die summa 
revisibilis fehlt, zu wachsen scheint —  so wie ihn 
der Rechtsprechung des RG. einst schon vor dem 
Kriege die Kaufmannsgerichte entgegensetzten — , die 
Gefolgschaft versagen. Um  Mißklänge in der Judikatur 
innerhalb der Instanzen und zwischen RG. und RJM. 
zum Verschwinden zu bringen, würde die Reichs
gesetzgebung guttun, dem Arbeitsgericht in Sachen, 
in welchen solche Verträge auftauchen, die Aus
setzung des Verfahrens und die Verweisung der 
Interessenten an einen Treuhänder, sei es den V or
sitzenden selbst —  nur nicht an mit der Präsumtion 
der Scheinfiducia belastete Verwandte — , zur Pflicht 
zu machen, der einen Schuldenregulierungsplan auf
stellen müßte, wenn das Lohnpfändungsrecht w irk
lich einmal versagt. Ob nicht dies alles unnötig 
wäre, wenn das nur mit e in e r bekannten Summe 
von 195 RM. und der unsicheren der Gesamterträge 
der Lohnhöhe operierende Lohnpfändungsrecht nicht 
noch eine oder mehrere variable Zahlen, dem Ein
kommensteuergesetz entsprechend, einführen würde; 
ob man nicht besser die Pfändungsgrenze je nach 
dem Monatseinkommen und das Drittel des Mehr
betrages für den Kinderreichen besonders abstufen 
sollte, das möge einem Eingreifen der Wohlfahrts
ministerien der Länder Vorbehalten sein. Denn „wo 
Kinder sind, da ist ein goldenes Zeitalter“.

Die Gewerbesteuer der freien Berufe in 
Preußen.

Von Rechtsanwalt Dr. P a u l M a rcu se , Berlin.

1. Im  Jahre 1924, als Handel und Gewerbe 
unter der Steuerlast der 2. SteuernotV. schwer litten, 
traten einige rheinische und westfälische Handels
kammern mit dem Vorschlag hervor, auch die freien 
Berufe zur Gewerbesteuer heranzuziehen. Obwohl 
die Anwaltschaft, die nach den Aerzten zahlreichste 
Berufsgruppe, damals —• nach dem Elend der In 
flationszeit —  infolge der Goldumstellung und Auf
wertung zu den „Großverdienern“ gehörte, ließ man 
den Plan fallen, da man bald erkannte, daß die Zahl 
der Angehörigen der freien Berufe viel zu klein sei, 
um eine fühlbare Entlastung der Gewerbetreibenden 
herbeizuführen, und daß eine Mehrbelastung der 
freien Berufe bald zu einer Verteuerung der Prozeß
führung und Erhöhung der Krankenkassenbeiträge 
führen werde. Gleichwohl wurde die GewSt. der 
freien Berufe in einigen Ländern Gesetz. Thüringen 
und Sachsen hoben sie nach kurzem Bestehen wieder 
auf, einige andere Länder traten dagegen hinzu; 
bisher waren die freien Berufe in Hessen, Braun
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schweig, Oldenburg, Lippe, Mecklenburg, Lübeck 
und Bremen der GewSt. unterworfen; hierzu traten 
die zwecks Umgehung der Steuerfreiheit in Thüringen 
erlassenen kommunalen „Leistungsumsatzsteuern der 
freien Berufe“ in mehreren thüringischen Städten. 
Jetzt hat sich das größte Land, Preußen, hinzugesellt, 
nachdem i. J. 1929 der Versuch scheiterte. Man ent
sinnt sich noch des dramatischen Vdrlaufs der Dinge; 
ün Landtag überwog zunächst die Zahl ihrer Gegner’ 
bis eine große Partei plötzlich eine Schwenkung völl
i g -  d®r , Landtag beschloß die Ausdehnung mit 
großer Mehrheit, doch erhob der Staatsrat Einspruch, 
und die zur Ueberwmdung eines solchen Einspruchs 
notwendige Zweidrittel-Mehrheit im Landtag war 
nicht vorhanden. In  d iesem  Jahre war die Zahl 
der Gegner im Landtag größer; doch verstand man 
es, die Regierung und den Staatsrat in den Glauben 
zu versetzen, der Landtag werde bei einem Einspruch 
des Staatsrats jede GewSt. zu Fall bringen, die 
nicht die freien Berufe einschließe. So entschied 
der Staatsrat mit einer Mehrheit von 38 zu 29 gegen 
den Einspruch, bei 8 Stimmenthaltungen und einigen 
bemerkenswerten „nicht anwesend“.

2. Im  Gegensatz zu vielen anderen Gesetzen 
hat die Oeffentlichkeit an diesem Kampfe der freien 
Berufe starken Anteil genommen, und zwar meist 
fü r die freien Berufe. Mit Recht, denn das neue 
Gesetz ist keine Zierde unserer Gesetzgebung. Die 
Unergiebigkeit der neuen Steuer und damit ihre U n
geeignetheit zur Ermäßigung der —  wie zugegeben -— 
unerträglich hohen Sätze der GewSt. stand von vorn
herein fest, insbes. seitdem die Krankenkassen auf 
die drohende Belastung der Wirtschaft mit höheren 
Krankenkassenbeiträgen hingewiesen hatten. Keines 
™  Länder, in denen die freien Berufe die GewSt. 
zahlen, hat die Sätze ermäßigt; wenige Tage nach 
Annahme der Steuer in Preußen empfahl der Berliner- 
Magistrat die Erhöhung der Berliner Sätze von 425 °/0 
auf 500°/0, da die Anwendung der GewSt. auf die 
freien Berufe für das Steueraufkommen ohne Be
deutung sei. Nicht Einnahmeerhöhung, sondern nur 
Neid kann Veranlassung der neuen Steuer gewesen 
sein, Neid gegenüber dem einzigen Berufstand, der 
sich noch einen Teil seiner Unabhängigkeit und 
seines Idealismus hat bewahren können, und den 
man in die Reihen derjenigen verwies, die in W irt
schaft und Politik mehr und mehr zu Vertretern 
ihrer eigenen Interessen geworden sind. Eigen ist 
demgegenüber den freien Berufsständen •— Aerzten, 
Anwälten, Architekten, Künstlern — , daß sie, gewiß 
nicht ohne Absicht eigenen Erwerbes, anderen  
dienen, ihnen helfen oder raten. Glaubt man wirk- 
icr ; , ™  Arbeitsfreudigkeit oder Arbeitsleistung zu 

er ohen, wenn man sie als Gewerbetreibende be- 
seuert. Ist die Kommerzialisierung der freien 
Berufe wirklich zu erstreben? Niedriger werden die 
Gebühren der Rechtsanwälte und die Honorare der 
Aerzte sicherlich nicht werden; ob die Qualität der 
Leistungen sich entsprechend steigern wird, ist zu be
zweifeln. Noch ein dritter Punkt: Daß ein Gesetz den 
Kreis seiner Nutznießer oder Opfer weit ausdehnt (als 
steuerpflichtig i. S. dieses Gesetzes gilt auch . . .), ist 
nichts Neues und auch kaum vermeidbar, wenn man 
die Zahl der Gesetze oder ihrer Paragraphen nicht 
ms Ungemessene anschwellen lassen will. Neu war 
aber immerhin die Unbekümmertheit, mit der man 
die freien Berufe in ein Gesetz einspannte, dessen 
mnere Berechtigung auf Voraussetzungen beruht,

die den Berufen wesensfremd sind. Eine solche 
Gesetzesmacherei mußte allerdings die Kritik aller 
derjenigen herausfordern, denen das Recht die Lehre 
vom justum et aequum ist. Die GewSt.rn erfüllen in 
unserem Steuersystem eine doppelte Aufgabe: sie 
stellen eine Vorbelastung der im mobilen Kapital 
sich ausdrückenden erhöhten steuerlichen Leistungs
fähigkeit der Gewerbe dar und sichern den Kommunen 
einen Beitrag zu der erhöhten Inanspruchnahme der 
Gemeindeeinrichtungen, die die Ansammlung zahl
reicher unbemittelter Personen nun einmal mit sich 
bringt. Weder das eine noch das andere trifft auf 
die freien Berufe zu.

3. Gleichwohl haben bisher die Steuergerichte, 
soweit sie angerufen wurden, die Einbeziehung der 
freien Berufe in die GewSt. für zulässig erklärt. § 8 
des Finanzausgleichsgesetzes ermächtigt die Länder 
und Gemeinden, „Gewerbesteuern“ zu erheben, ohne 
den Begriff näher zu definieren. Im  Jahre 1924 sprach 
der RFH. (Bd. X IV , 19) in einer Vermögensteuer
sache aus, daß sich eine Kommerzialisierung der 
freien Berufe vollziehe, die die Grenzen zwischen 
Beruf und Gewerbe verwische; am 7. Febr. 1924 
erklärte das sächs. OVG. (Jahrb. 28/293) die —  in
zwischen aufgehobene —  sächs. Gewerbesteuer der 
freien Berufe für zulässig, weil der „Nachweis nicht 
geführt sei, daß die Tätigkeit des den freien Beruf 
Ausübenden irgend etwas enthalte, was mit demBegriff 
des Gewerbebetriebes in weitestem Sinne unvereinbar 
sei“ ; im gleichen Sinne entschied das bremische 
VerwGer. (JW. 1929 Nr. 1764) für Bremen, und der 
RFH. (Urt. v. 12. Dez. 1928, St. und W. 1929 Nr. 177) 
für die Gültigkeit des Lippischen „Gewerbe- und 
Berufssteuergesetzes“ v. 14. Mai 1926.

Trotzdem ist die rechtliche Grundlage der Steuer 
schmaler, als es hiernach den Anschein hat. § 2 
FinAusglGes. verbietet Steuern der Länder und Ge
meinden, die einer vom Reich in Anspruch ge
nommenen Steuer g le ic h a r t ig  sind, wenn nicht 
reichsgesetzlich ein anderes vorgeschrieben ist. Die 
nahe „Verwandtschaft“ der GewSt. vom Ertrage mit 
der ReichseinkSt. wird an sich von niemandem be
stritten, ihre Zulässigkeit durch § 8 FinAusglGes. 
gedeckt. Was aber bei den Gewerben nur „nahe 
Verwandtschaft“ ist, wirdbei den Berufen zur„völligen 
Gleichartigkeit“ ; die freienBerufehabenkein,.Kapital“ 
und damit keinen „Kapitalzins“, sie haben keine 
Ausgaben für Warenbeschaffung und Rohstoffe, son
dern nur Unkosten, die von vornherein im wesent
lichen feststehen und bei Bemessung der Höhe der 
Gebühren und Taxen bereits berücksichtigt sind. 
Die sog. „Zurechnungen“ i. S. von § 5 2 der preuß. 
GewStO. spielen bei den Berufen keine Rolle, mit 
Ausnahme des 1/ i  der Büromiete. M it d iesen  
kragen hat sich keine der obigen Entsch. bisher 
befaßt; denn über die Unvereinbarkeit einer Landes
steuer mit dem Reichsrecht (im Gegensatz zu der 
Frage, ob der Begriff der GewSt. nach § 8 eine Aus- 
dehnung auf die freien Berufe zuläßt) entscheidet der 
RPH. auf Anrufen des Reichsfinanzministeriums oder 
der Landesregierung, und eine solche Anrufung hat 
bisher nicht stattgefunden. Die neue preuß. GewSt. 
verstößt aber auch gegen § 10 FinAusglGes., nach 
welchem einer GewSteuer nicht „solche Merkmale 
zugrunde gelegt werden sollen, die auf die allgemeine
steuerliche LeistungsfähigkeitderPflichtigen al:)Zielel1 •
Man konnte sich bisher mit der Freigrenze von 
1500 M. und mit einer Schonung der Ertrage bis zu



595 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heft 9. 596

3900 M. abfinden; durch die „zugunsten der freien 
Berufe“ eingeführte Freigrenze von 6000 M. ist die 
GewSt. der freien Berufe in der Tat nach der 
Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen abgestuft 
worden; sie beträgt bei einem kommunalen Zuschlag

UUU / q.
E r t ra g S te u e r %  des 

E rtra g e s
6 000 M. — —

8 000 „ 62,50 0,77 %
10 000 „ 197,50 1,97%
15 000 „ 697,50 4,67 %
20 000 „ 1197,50 6 %
30 000 „ 2197,50 7,3 %
50 000 „ 4197,50 8,4%

100 000 „ 9197,50 9,2 %
Nun enthält § 10 nur eine „Sollvorschrift“

ist aber immerhin etwas Neues, daß das größte Land 
Preußen offensichtlich gegen ein ausdrückliches Verbot 
eines Reichsgesetzes verstößt.

Die GewSt. der freien Berufe verstößt endlich 
auch gegen § 3 des FinAusglGes., welcher die Er
hebung von Landessteuern verbietet, die „die Steuer
einnahmen des Reiches zu schädigen geeignet sind“. 
Da die GewSt. zu den abzugsfähigen Werbungskosten 
gehört, muß sie bei allen Beziehern gesetzlich be
messener Gebühren das Aufkommen aus der Ein
kommensteuer vermindern. Ein unverheirateter RA. 
mit 20 000 M. Einnahmeüberschuß zahlte bisher 
2700M. Einkommensteuer. Künftig zahlt e r ll97 ,50M . 
GewSt., sein steuerpflichtiges Einkommen verringert 
sich auf 18 880, auf welches nur noch 2460 M. EinkSt. 
erhoben werden. Das Verbot des § 3 ist auf das 
Vorliegen einer Verletzung ü b e rw ie g e n d e r Reichs
interessen beschränkt und als Sollvorschrift aufge
stellt. W ir können es verstehen, daß die Einführung 
der GewSt. der freien Berufe in Lippe oder der 
Leistungsumsatzsteuer in Meuselwitz wichtige Inter
essen des Reiches nicht gefährdet. Nunmehr wird 
der Ausfall in der Reichskasse schon fühlbar werden. 
Freilich ist gemäß § 7 FinAusglGes. der R e ic h s ra t  
zur Entscheidung berufen, d. h. die Versammlung 
derjenigen, welche teils mittelbar, teils unmittelbar
Nutznießer der Steuer sind.

4. Der Bericht über den Inhalt des Gesetzes 
kann kurz gefaßt werden: Als Gegenstand der Be
steuerung werden nach wie vor die „stehenden Ge
werbe“ bezeichnet, die in Preußen eine Betriebs
stätte besitzen. Auch die Legaldefinition des Ge
werbes: „jede fortgesetzte auf Gewinnerzielung 
gerichtete selbständige Tätigkeit, die sich als Beteiligung 
am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr darstellt“, 
blieb unverändert, obwohl nach weit verbreiteter 
Ansicht bereits diese Bestimmung, und nicht erst 
die Befreiungsvorschrift des § 3, die freien Berufe 
von der Steuer ausschloß, und die Aufzählung der 
Berufe in § 3 nur etwaige Zweifel ausschließen sollte. 
Die Befreiungsvorschrift in § 3 zählt jetzt nur noch 
die Ausübung „eines der reinen Kunst oder der reinen
Wissenschaft gewidmeten freien Berufs“ auf, ein dem 
§ 26 RBewGes. entlehnter Begriff, dessen Auslegung 
große Schwierigkeiten machen würde,wenn nichtdurch 
AusfBest. des Reichsrats praktisch die meisten 
Zweifel behoben wären. Vermutlich werden diese 
'Bestimmungen auch für die Auslegung des GewSt. - 
Ges. maßgebend bleiben.

Steuerpflichtig ist das Gewerbe (bzw. der Beruf), 
d. h. eine gewisse, im Gesetz definierte Tätigkeit. 
Maßgebend ist also nicht die Berufsbezeichnung

Arzt, Rechtsanwalt, Architekt, sondern die A rt der 
Tätigkeit. Dem festbesoldeten Krankenkassenarzt, 
dem Professor der Architektur an der Technischen 
Hochschule, dem Banksyndikus fehlt die Selbständig
keit; auch der Notar ist Beamter und den Anweisungen 
der Vorgesetzten Stelle unterworfen. W ird neben  
dieser festbesoldeten Tätigkeit auch freie Berufstätig
keit ausgeübt, so ist nur diese steuerpflichtig. Beispiel: 
die Privatpraxis des Krankenkassenarztes, die „eigene“ 
Praxis des Syndikus. Auf der anderen Seite ist die 
Steuerpflicht nicht auf die allgemein bekannten Berufs
bezeichnungen beschränkt: die Tätigkeit des freien 
Schriftstellers, Lehrers ist steuerpflichtig; auch Neben
beschäftigungen können steuerpflichtig sein, z. B. 
die schriftstellerische Tätigkeit des Syndikus, des 
Richters, Universitätsprofessors, die Tätigkeit des 
Schiedsrichters, sofern zwei Voraussetzungen gegeben 
sind: a) es darf sich nicht nur um eine v e re in z e lte  
Tätigkeit handeln, b) es muß ein Büro (Betriebsstätte) 
für diesen Zweck unterhalten werden.

Bemessungsgrundlage der Steuer ist für die freien 
Berufe nur der E r tra g ;  dieser wird nach den Be
stimmungen des EinkStG. über das steuerbare Ein
kommen aus Gewerbebetrieb festgestellt (die Aus
dehnung auf Berufseinkommen hat man hier ver
gessen); einige Abweichungen sind zugelassen, für 
die Berufe ist von Bedeutung nur die Hinzurechnung 
der Luxusmiete oder von %  der normalen Miete 
zum Ertrage. Als Entgelt für „persönliche Arbeit“ 
werden 6000 M. (bei den Gewerben nur 1500 M .) 
abgezogen. Die Steuersätze sind: 
für die ersten angefangenen oder vollen 1500 M. 1 /o °/o 
„ „ weiteren „ „ „ 1200 „ 1  %

1200 „ H/'U/o
„ „ „ Beträge _ 2 °/o

Die Anwendung dieser Steuersätze ergibt den 
sog. Steuergrundbetrag; die Kommunen erheben 
hiervon „Hundertsätze“ oder Zuschläge, die z. Zt. 
meist zwischen 300 °/0 und 750 °/0 liegen, und eine 
tatsächliche Steuer von 6 °/0 bis 15%  des Ertrages 
über 10 000 M. bedeuten. Für die ersten 10 000 M. 
beträgt der Grundbetrag 12,50 M. Die Steuer steigt 
bei 300°/0 auf 37,50 M., bei 600%  auf 75 M., bei 
750 %  auf 93,75 M.

Im  übrigen ergeben sich für die freien Berufe 
keine Besonderheiten. Das Gesetz ist zunächst auf 
1 Jahr befristet. Eine einheitliche Regelung für 
Deutschland durch Reichsgesetz steht bevor.

Die Reichsbank nach der Novelle vom
13. März 1930.

Von Dr. A lfo n s  S te in ig e r ,  Berlin.

In  Nr. 7 des RGBl. I I  v. 19. März 1930 findet 
sich u. a. auch die Reichsbanknovelle. Ihre rechts
politische Wirkung wurde bereits S. 1322, 1929, 
d. Bl. von RA. D r. H a c h e n b u rg  erörtert. H ier 
soll nur ihre Entstehungsgeschichte, staatsvertragliche 
Bindung und ihr wesentlicher Inhalt dargestellt wei den.

I. Maßgebend bis zur Gesetzeskraft der Novelle1)  
ist für die rechtliche Lage der Reichsbank (RB.) das 
Gesetz v. 30. Aug. 1924. Dieses Gesetz, das rechtlich 
nur eine Neufassung des alten Bankgesetzes (BG.) 
v. 14. März 1875 darstellt, beruht auf völkerrecht
lichen Abmachungen. Das Deutsche Reich halte 
sich durch dieLondonerVereinbarungen v. Aug. 1924,

i)  Den Ze itpunkt bestimmt nach A rt. IV  des neuen BG. d ie
Reichsregierung, d ie hierzu die a llse itige  R atifika tion  abwarten dürfte.
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die durch Zustimmungsgesetz y. 30. Aug. 1924 
•deutsches Reichsrecht -wurden, im Zuge des Dawes- 
plans zum Erlaß der damaligen Banknovelle ver
pflichtet. Gelegentlich jener Londoner Konferenz 
hatten die Vertreter der früher feindlichen Staaten 
und der Reparationskommission (Repko) sich mit 
dem Deutschen Reich dahin geeinigt, den von einem 
Sachverstandigenausschuß der Repko am 30 Nov 1923 
erstattetenDawesplananzunehmen und durchzuführen. 
Damit war auch das Abk. akzeptiert, das in 19 Ziffern 
ein neues deutsches Notenbankgesetz in der von der
E ? Ä t g amigten ForJ V ° y sah- Zum Zweck der 
Einrichtung der „neuen“ Bank, die in Wahrheit mit
d®r. T”alten rechtlich identisch ist, wurde gemäß 
Zilt. 111 jenes Abk. ein aus dem damaligen RBPräsi- 
denten Dr. S ch ach t und dem von der Repko er
nannten englischen Bankier Sir R ob ertK ind ers lev  
bestehendes Organisationskomitee gebildet. Dieses 
reichte einen Entw. eines RBGesetzes und RBStatuts 
am 11. Juli 1924 der Repko ein. Der Vorschlag 
wurde genehmigt; ihn zum RGesetz zu erheben, 
hatte sich das Deutsche Reich durch das Londoner 
Schlußprotokoll v. 16. Aug. 1924 verpflichtet. Es 
löste diese Verpflichtung durch den Erlaß des jetzt 
wiederum novellierten BG. ein.

Eine Aenderung dieses Gesetzes war also kraft 
völkerrechtlicher Vereinbarung gebunden an die Zu
stimmung jener Mächte, die seinen Erlaß bis in die 
Einzelheiten des Wortlauts hinein durch Staatsvertrag 
mit dem Deutschen Reich vereinbart hatten. Landes- 
rechthch gesehen, mußte dann noch der Reichstag 
solchen Abmachungen zustimmen, um sie völker- 
rechtlich zu perfizieren; ferner mußte zu ihrer staats- 
rechthchen Durchführung ein Reichsgesetz in den 
üblichen von der Verf. dafür vorgesehenen Formen 

erinnem ist, daß die Staatspraxis 
sen den Zustimmungsbeschluß des Reichstags 
mit dem Gesetzgebungsverf. uno actu zusammenzieht 
was bez. des völkerrechtlich erheblichen Zustimmungs- 
Beschlusses nach dem Grundsatz: in maiore minus 
unzweifelhaft zulässig ist.

II. Dieser umständliche Weg liegt hinter uns; 
ihn zu _ verfolgen, ist im konkreten Fall besonders 
schwierig, weil auch diesmal wieder ein Sachver
ständigenausschuß, ein Organisationskomitee und 
dessen Unterausschüsse das Werk der Regierungen 
bis in die kleinsten Einzelheiten hinein vorbereitet 
haben. Es ist aber m. E. nötig, die einzelnen Gänge 
dieses Labyrinths zu zeigen. Der Pariser Sachver
standigenausschuß, der am 7. Juni 1929 den Young- 
?Q9«VOrl1go?’ geht zurück auf eine in Genf am 16. Sept.
E n J a n d i ^ i  ntSChTUeßung Belgiens> Frankteichs, 
Ä Itabens’ JaPans und Deutschlands, die
Problems gunahhen ?Ültigc Regelung desReparations- 

tt bh^nglgen Sachverständigen zu über-
! w h  'hES p Ur.den daher auf Grund der Benennung 
durch ihre Regierungen von der Repko 10 Sach
verständige der gen. ehemals feindlichen Staaten 
von der RReg. 2 deutsche Sachverständige und von 
ihr im Einvernehmen mit der Repko 2 Bürger der 
USA. ernannt, die ihren Bericht den beteiligten 
Regierungen und der Repko zu erstatten hatten. In  
der Anlage V  des von diesen Sachverständigen auf
gestellten Plans ist die Bildung eines Organisations
komitees zur Ausarbeitung der Anpassungsgesetze 
an den neuen Plan vorgesehen. Einer der 3 Unter
ausschüsse dieses Organisationskomitees wiederum 
bestehend aus 2 Vertretern der RReg. und 2 von

der Repko ernannten Mitgliedern, hat dann, einer 
deutschen Vorlage fast wörtlich folgend, den Entw. 
der Banknovelle festgesetzt unter Wahrung der drei 
vom Youngplan festgelegten Grundsätze: 1. Wegfall 
der ausländischen Kontrollorgane, 2. Wahrung der 
Unabhängigkeit der RB., 3. Aufrechterhaltung der 
Münzparität.

Das politisch Bemerkenswerteste und rechtlich 
Erhebliche ist, daß dieser Unterausschuß die An
passungsvorschriften in 2 Gruppen geteilt hat: in 
solche, welche die grundlegenden Garantien für die 
Stabilerhaltung der Währung bedeuten, und solche, 
die künftig kein internationales, d. h. in diesem Fall 
kein Gläubigerinteresse mehr beanspruchen können.

Die Vorschläge dieses Unterausschusses wurden, 
von geringfügigen Aenderungen abgesehen, durch 
das Haager Abk. gebilligt. Es blieb also insbes. 
bei jener Zweiteilung. Die für die Gläubigermächte 
wichtigen, in Anlage V  des Abk. enthaltenen Best, 
des BG. können künftig nur so geändert werden, 
daß die RReg. ihre AenderungsVorschläge dem Ver
waltungsrat der neuen Bank für Internat. Zahlungs
ausgleich (BIZ.) in Basel vorlegt. Findet dieser, daß 
sie mit dem neuen Plan unvereinbar seien, und wird 
ein Einverständnis nicht erzielt, so kann er binnen 
2 Monaten bei einem im beiderseitigen Einverständnis 
gewählten Schiedsrichter, mangels solchen Ein
verständnisses bei einem besonderen Schiedsgericht 
im Klageweg Einspruch erheben. Der Schiedsspruch 
ist dann bindend für die RReg., die BIZ. und die 
anderen Signatarmächte des Haager Abk. Der Ver
waltungsrat der BIZ., künftig eines der mächtigsten 
Kollegien der Zeitgeschichte, besteht aus höchstens 
25 Mitgliedern, die auf Grund eines komplizierten 
Verf. berufen werden: 1. aus den Präsidenten der 
Zentralbanken Belgiens, Italiens, Frankreichs, Deutsch
lands, Englands, Japans und der USA., 2. aus 7 von 
diesen Präsidenten ernannten Vertretern der Finanz, 
der Industrie und des Handels, für die Dauer der 
deutschen Zahlungsverpflichtungen noch aus je einem 
Vertreter der deutschen und französischen Wirtschaft, 
3. aus höchstens 9 weiteren Mitgliedern, die vom 
Veiwaltungsrat selbst aus Angehörigen der sonst 
nicht beteiligten Aktionärstaaten1) auf Grund eines 
verwickelten Vorverf. ausgewählt werden und die in 
raschem differenziertem Turnus ausscheiden.

Während also dieses Gremium über deutsche 
Abänderungswünsche insoweit befindet, als sie auf 
die international erheblichen Bestimmungen des neuen 
BG. sachlich einwirken, unterliegen die übrigen Be
stimmungen künftig einer Abänderungsmöglichkeit 
auf dem normalen gesetzlichen Wege. Jene völker
rechtlich weiterhin gebundenen Vorschriften betreffen 
das Notenprivileg der RB. (§§ 1— 3 BG.), die Wahl 
des RBPräsidenten und des Direktoriums (§ 6), die 
Ernennung der RBBeamten (§ 9), die Gehälter (§ 10), 
die Stellung der Generalversammlung (§ 12), die 
Zusammensetzung und Tätigkeit des Generalrats 
(§§ 14— 18), die Beteiligung der RB. und ihres Prä
sidenten an der BIZ. (vgl. den erst zuletzt aufge
nommenen Schlußabsatz des § 21), den Goldankaufs
zwang (§ 22), die Kassenverwaltung und genau 
beschränkte Kredithilfe der RB. für das Reich (§ 25), 
die. Stellung und Tätigkeit des Notenkommissars 
(§ 27), die Deckungsvorschriften (§§ 28/29), das 
Prinzip der Goldwährung (§ 31), die Liquidation der 
RB. (§ 38 Schlußabs.), die Steuerbefreiung und 3

>) D ie  B IZ . is t Aktiengesellschaft (Abschn. I  A r t. 1 ihres Statuts).

3
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gewisse Privilegien der Bank als Anstalt des öffent
lichen Rechts (§§ 45/46). Man sieht, der ungebun
denen Gesetzessouveränität des Deutschen Reichs 
sind auch nach dem neuen Plan nur wenige wichtige 
Vorschriften zugänglich. Die bedeutendsten von 
ihnen betreffen das Grundkapital, den Zentralausschuß, 
die Festsetzung des Diskontsatzes, Ausweis- und 
Bilanzfragen, insbes. aber die Gewinnverteilung an 
die Anteilseigner (§ 37).

XII. Von den einzelnen Bestimmungen der Novelle 
ist beachtenswert die Aufhebung der Anordnung eines 
Mindestgrundkapitals von 300 Millionen RM., während 
an dem Höchstkapitalsbetrag von 400 Millionen RM. 
festgehalten ist. Tatsächlich beträgt das Grundkapital 
gegenwärtig nur etwas über 122 Millionen R M .; es 
ist dabei zu bedenken, daß eine Notenbank sich 
weniger auf ihr Grundkapital als auf die von ihr 
ausgegebenen Noten, auf die Giro- und Depositen
gelder als Hauptbetriebsmittel stützt1).

Besonders wichtig sind die Bestimmungen über 
die Bestellung der Bankleitung in § 6 der Novelle. 
Hierbei ist an dem Grundsatz der Unabhängigkeit 
der Bankleitung2) festgehalten, der RReg. aber ein 
erheblich stärkerer Einfluß auf die Bestellung ge
währt worden. Der Präsident wird auch weiterhin 
von dem Generalrat gewählt, der aber keine aus
ländischen Kontrollmitglieder mehr enthält, sondern 
aus 10 Reichsangehörigen besteht,^ die vom gegen
wärtigen Generalrat, soweit seine Mitglieder Deutsche 
sind, kooptiert werden, wobei vor der Kooptation 
mit der RReg. Fühlung zu nehmen und später die 
Zuwahl von den reichsangehörigen Anteilseignern zu 
bestätigen ist. V or der Präsidentenwahl ist künftig 
das RBDirektorium zu hören. Vor allem aber bedarf 
der gewählte Präsident der Bestätigung durch den 
RPräsidenten, wodurch der RReg. auf dem Weg über 
Art. 50 RVerf. und damit dem Parlament (Art. 54 
RVerf.) ein nicht unerheblicher Einfluß gewährt ist. 
Nach dem bisherigen Recht hatte der RPräsident 
nur ein zweimaliges Veto, das durch eine dritte Wahl 
des Generalrats endgültig übergangen werden konnte.
Auch weiterhin erfolgt die Ernennungder Direktoriums
mitglieder nach Zustimmung des Generalrats durch 
den Präsidenten der RB., aber auch hier bedarf die 
Ernennung künftig der Bestätigung des RPräsidenten. 
Ein gleiches gilt für die Abberufung des Präsidenten 
und der Mitglieder des Direktoriums.

Während die bisherige Satzung der RB. vom 
Organisationskomitee erlassen war und die General
versammlung nachVorschlag des Direktoriums mit Zu
stimmung des Generalrats nur Aenderungenbeschließen
konnte, hat die Vertretung der Anteilseigner jetzt auch 
das Recht, die Satzung selbst zu beschließen. In  der 
GenVers. v. 15. Febr. 1930 beschlossen die Anteils
eigner, nicht nur der Novelle zuzustimmen, sondern 
auch den § 28 der Satzung zu streichen, der durch 
die Verhältnisse überholt ist. Im  übrigen blieb die 
Satzung unangetastet.

In  einem Punkt ist es zu einer Doppelvörlage 
(Art. 69RVerf.) gekommen, da die RReg. dieZulassung 
der langfristigen Kommunalanleihen und der Anleihen 
sämtlicher öffentlich-rechtlichen Kreditanstalten (nicht 
nur der Bodenkreditanstalten) zum Lombardverkehr 
beider RB. ablehnte, der RTag aber entsprechend der 
RRatsvorlage für die Zulassung entschied.

Die ausländische Kontrolle der deutschen Noten
bank wurde bisher am sinnfälligsten durch den

r j  V g l. K o c h - S c h a c h t ,  Kom m . z. Bankges., 7. A n fl. S. 21, 24. 
2) E rstm alig  aufgestellt durch das sog. Autonomiegesetz vom 

26. M a i 1922.

weißen Stempel des Notenkommissars auf jeder 
RBNote. Der Stempel wird nach § 27 der Novelle 
künftig nicht verschwinden, aber nicht mehr die 
Kontrolle einer ausländischen Ueberwachungsperson, 
sondern die des jeweiligenPräsidenten desRechnungs- 
hofs des Deutschen Reiches kennzeichnen. Es er
scheint freilich zweifelhaft, ob die Stelle eines Noten
kommissars nicht entbehrlich war.

Von den Bestimmungen, die nicht völkerrecht
lich festgelegt waren, erregte Interesse die Neu
regelung der Gewinnverteilung zugunsten des Reichs, 
also die Abänderung des seit Monaten umkämpften 
§ 37 BG. Den hiermit zusammenhängenden Problemen 
hat W im p fh e im e r1) eine interessante Studie ge
widmet. Die Novelle selbst hat diese praktisch überaus 
wichtige Frage in Art. I I I  einer besonderen Regelung 
Vorbehalten, die alsbald zu erwarten ist, da eine 
Aenderung des Verteilungsschlüssels zugunsten des 
Reichs gegen eine einmalige erhebliche „Abfindung"' 
der Anteilseigner bereits in der GenVers. v. 15. Febr. 
1930 genehmigt wurde. Wer (wie Wimpfheimer) im 
BG. nur die bindende Beurkundung eines Vertrages 
zwischen Reich und RB. sieht, wird diesen Beschluß 
als juristisch relevant, nämlich als Genehmigung 
(§ 177 BGB.) eines vom RBDirektorium mit dem 
Reich abgeschlossenen Ausgleichsvertrags, ansehen 
müssen. "

Juristische Rundschau.
Zu den ihrer Neugestaltung harrenden Gesetzen 

gehört auch die G ew erb eo rd n u n g . Sie mußte 
schon in der Vorkriegszeit häufig geändert und er
gänzt werden. Die Wirkung des Krieges und der 
Staatsumwälzung auf das Wirtschaftsleben mußten 
sich auch auf dem Gebiete des gewerblichen Rechts 
äußern. Der dem Reichtage jetzt vorliegende Entw. 
befaßt sich nur mit der Aenderung der Titel I I  bis 
V  der GewO. Eine grundlegende Neugestaltung nach 
materiellem Inhalt wie gesetzestechnischem Systeme 
würde „noch umfangreiche und langwierige V or
bereitungen erfordern“. Deshalb begnügt man sich 
mit den Aenderungen, „deren Aufschub mit einer 
Gefährdung wichtiger Interessen der Allgemeinheit 
oder einzelner Wirtschaftszweige verbunden wäre“ 
(Begr. 10). Das scheint heute das Los aller Gesetze 
zu sein. Es fehlt Zeit und Ruhe zur Neuordnung. 
Das ist das Symptom unserer Zeit. Es bleibt nichts, 
als sich hier, wo es sich um materiell dringende 
Besserungen handelt, der hierdurch gebotenen 
Regelung durch eine Novelle zu fügen. Diese bleibt 
denn auch auf dem Boden des bisherigen Gesetzes 
stehen. Die GewO, datiert v. 21. Juni 1869, aus der 
Blütezeit des Liberalismus. Ihr Grundgedanke ist 
die in langem Kampfe errungene Gewerbefreiheit. 
Daran wird trotz aller Anstürme festgehalten. Es 
wird nicht verkannt, daß ein Zudrang von Personen 
zu einzelnen Gewerben stattfand, „denen es vielfach 
nicht nur an der erforderlichen fachmännischen und 
kaufmännischen Fähigkeit, sondern auch  ̂an der 
nötigen polizeilichen Zuverlässigkeit mangelt . Trotz
dem bleibt das bisherige System der Wiederbe
seitigung. Man lehnte das Verlangen der zahl
reichen Konzessionen ab. Nur hat man den Kreis 
der von jener betroffenen Personen den heutigen 
Verhältnissen entsprechend vermehrt. Man hat auch 
die Auskunfteien, die Bücherrevisoren und die Treu
händer eingefügt (§ 35 Abs. 3 Satz 1 GewO.). Be- 

| achtung verdienen die Worte der Vorlage über die
' i)  D ie  Reichsbanknovelle, B e rlin  1930.
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Ablehnung des Gedankens, durch eine Beschränkung 
der Gewerbefreiheit eine Besserung der Lage der 
Gewerbetreibenden herbeizuführen. „Im  Gegenteil, 
es ist anzunehmen, daß, in je stärkerem Maße der 
Grundsatz des freien Wettbewerbes gilt, desto eher 
die wirtschaftliche Entwicklung in der Lage sein wird, 
durch Abstoßung ungeeigneter und überzähliger 
Gewerbebetriebe den Ausgleich zu schaffen.“ V iel
leicht gibt diese Auffassung des Reichswir'tschafts- 
ministers den Anhängern eines Numerus clausus auch 
auf anderen Gebieten zu denken. Womit aber eine 
Gleichstellung der Anwälte mit den Gewerbetreibenden 
nicht behauptet sein soll.

Es ist noch nicht lange her, daß das G esetz  
über den Z w a n g s v e rg le ic h  au ßerha lb  des 
K on ku rses  in Kraft getreten ist. Schon beschäf
tigen sich die Vertreter der Wirtschaft wieder mit 
seiner Aenderung. Als Beispiel sei das Vorgehen 
des Gesamtvorstandes des Verbandes S ächs isch er  
In d u s tr ie lle r  und das in seiner letzten Sitzung er
stattete Referat des Rechtsanwalts Dr. Sam son an
geführt. Der auf Grund dieses Berichts gefaßte 
Beschluß verlangt eine Verschärfung der Vorschriften 
des Gesetzes. Die Mindestquote soll von 30 °/0 auf 
50 °/0 erhöht werden. Stundung soll grundsätzlich 
nicht länger als ein Jahr gewährt werden dürfen. 
Dazu kommt das Verlangen, daß bei der Auswahl 
der Vertrauenspersonen dem Gerichte mehr Freiheit 
gegeben werden soll. Es soll nicht unbedingt an 
die Vorschläge der Gläubigermehrheit gebunden sein. 
Diese wähle regelmäßig die von dem Schuldner 
Torgeschlagene Vertrauensperson ohne Rücksicht 
auf deren Eignung. Auch über diese soll die Handels
kammer gehört werden. Auch der sogenannte Liqui
dationsvergleich wird bekämpft. E r stelle häufig 
eine Umgehung der Vorschrift über die Mindest
quote von 30 °/0 dar. Liquidationen mit ganz geringer 
Masse werde man in der Regel dem Konkursver
fahren überlassen müssen. Es ist verständlich, daß 
bei der zunehmenden Zahl der Zusammenbrüche die 
Erregung unter den Gläubigern wächst. Es ist aber 
zweifelhaft, ob man diesen Mißständen durch die 
verlangte Aenderung derVergleichsordnung begegnet. 
Man sollte doch nicht vergessen, daß in erster Linie 
die Gläubiger Herren der Situation sein sollen. 
Warum soll man denen, die mit 30 %  zufrieden 
wären, und die sich sagen, daß sie bei einem Konkurs 
nichts oder jedenfalls weniger als die gebotene Quote 
erhalten, die Aussicht hierauf nehmen? Es gibt 
auch zweifellos Fälle, bei denen der Schuldner ohne 
sein Verschulden zahlungsunfähig geworden ist. Es 
ist nicht wirtschaftlich gedacht, die Zahl der Konkurse 
zu vermehren. Es ist auch irrig, wenn man glaubt, 

i • u . r®c-̂ werung des außergerichtlichen Ver
gleichs die Kaufleute zwingt, frühzeitig ihre Zahlungen 
einzustellen, damit sie noch 50 °/0 bieten können. 
Solche Motive wirken so wenig auf den kämpfenden 
Gewerbetreibenden, als man durch Versagung des 
Unterhaltsanspruchs die Erzeugung unehelicherKinder 
vermindert. Man muß sich hüten, in wirtschaftlich 
schweren Zeiten die Mißstimmung, die aus ihnen 
hervorgeht, zur Triebfeder unwirtschaftlicher Maß
nahmen werden zu lassen.

D ie  M e h rs tim m  a k tie  ist wohl das bestgehaßte 
Stück unseres Aktienrechts. Zum Teil mag sich dies 
daraus erklären, daß hier der Widerspruch zwischen 
Kapitalrisiko und Verwaltungseinfluß am stärksten 
in die Augen springt. Hieran kann sich das Emp

finden, das sich nicht um die Einzelheiten und Mög
lichkeiten kümmert, am leichtesten entzünden. Daß 
auf diesem Gebiete eine Reform nötig ist, wird von 
keiner objektiv denkenden Stelle bestritten. Nur 
gestaltet sie sich mehr oder minder radikal, je nach 
der Einstellung der Beobachter. Ein absolutes Verbot 
wird nur von der weitestgehenden Richtung verlangt. 
Um so mehr fällt auf, daß der jetzt von der fra n z ö s i
schen R e g ie ru n g  ausgearbeitete E n tw . jede Neu
emission von Mehrstimmaktien verbietet und den 
bestehenden nach Ablauf von 2 Jahren ihre Plural
stimmen nimmt. Innerhalb dieserZeitistihrAbbau vor
gesehen. Er soll durch Beschluß des Verwaltungs
rates erfolgen. Auf die Mitwirkung der General
versammlung wird verzichtet. Nur für den Staat 
und für bestimmte Kolonialgesellschaften wird die 
Mehrstimmaktie erlaubt. Das scheint sehr energisch. 
Manche Feinde der Vorzugsaktie in Deutschland 
werden neidvoll auf die entschlußfrohen Franzosen 
sehen. Aber —  es kommt noch einNachtrag. Die Ver
weigerung der Entlastung des conseil d’administration 
oder seiner Wiederwahl bedarf der Zustimmung von 
einemDrittel des A k tie n k a p ita ls . Andernfalls muß 
eine zweite GV. berufen werden. H ier genügt, daß die 
Mehrheit ein Viertel des Grundkapitals aufweist. Erst 
wenn auch dies nicht zu erreichen ist, können diese Be
schlüsse schlechthin mit einfacher Mehrheit gefaßt 
werden. Das wird alsSchutz derVerwaltungvorUeber- 
raschungen und Zufallsmehrheiten bezeichnet. Es ist 
doch nicht unfraglich, was eine stärkere Beharrung der 
Verwaltung nach sich zieht, die deutsche Mehrstimm
aktie oder die gesetzliche Fürsorge des französischen 
Entwurfs. Die Trägheit und Gleichgültigkeit der 
Aktionäre bei normaler Lage der Dinge wird in 
Frankreich kaum anders sein als bei uns.

In  einem bis zum RG. gelangten Prozeß hat der 
Kläger vom Deutschen Reich eine große Summe für 
Provisionen auf Grund der von ihm erstatteten Anzeigen 
wegen S te u e rh in te rz ie h u n g  eingeklagt. Das hat 
berechtigtes Aufsehen erregt. So sehr, daß das 
Reichsfinanzministerium sich darüber äußerte. Es gibt 
zu, daß Privatpersonen eine Belohnung bis zu 5 °/0 
des an die Reichskasse fließenden Mehrbetrages an 
Steuern und Strafen zugebilligt wird, „wenn sie A n
gaben machen, die zu der Aufdeckung von Steuer- 
und Abgabezuwiderhandlungen führen“. Bei dem 
heutigen bedauerlichen Stand der Steuermoral könne 
hierauf noch nicht verzichtet werden. Die Praxis 
zeige auch, daß der finanzielle Erfolg derartiger M it
teilungen recht groß sei. Zahlreiche Steuerzuwider
handlungen würden aufgedeckt, von denen die Finanz
ämter andernfalls keine Kenntnis erhalten würden. 
Es ist begreiflich, daß die Kaufmannschaft wie über
haupt die Steuerpflichtigen sich dagegen wenden. 
Daß die Sache auch ihre bedenkliche Seite hat, weiß 
das Reichsfinanzministerium sicher selbst. Es ist 
nirgends angenehm, Denunziationen entgegenzu
nehmen. Auch die Behörden wissen sehr wohl, daß 
die Anzeigen nicht aus reiner Vaterlandsliebe erfolgen. 
Haß und Rachsucht sind häufig die Triebfeder. Ent
lassene Angestellte bilden das Plauptkontmgent der 
Denunzianten. Trotzdem ist der Standpunkt des 
Reichsfinanzministeriums verständlich. Die Steuer
moral ist in Deutschland nach Kriegsende schwer 
geschädigt. Hier hilft kein Beschönigen. Es ist un
endlich schwer, den Steuerpflichtigen auf den Stand
punkt zu bringen, daß die schwere Steuerlast von 
allen nach Kräften getragen werden muß. Es gibt

3*
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immer noch eine Reihe von solchen, die in der Höhe 
der Steuer einen Entschuldigungsgrund zur Steuer
hinterziehung sehen. Dann dürfen sich die Herren 
Defraudanten nicht beschweren, wenn auch der Staat 
gegen sie mit allen Mitteln vorgeht. Kehrt wieder 
Ehrlichkeit und Ordnung bei uns ein, so wird auch 
die Finanzverwaltung auf die ihr selbst nicht sympa
thischen Mitarbeiter verzichten.

Im  Reichsjustizministerium, im Reichsarbeitsmini
sterium und Reichslandwirtschaftsministerium ist der 
E n tw u rf eines G esetzes über d ie  P a c h t la n d 
w ir ts c h a ft lic h e r  G ru n d s tü c k e  fertiggestellt. Er 
basiert auf den früher schon veröffentlichten „Grund
zügen“. Er soll die Wünsche der Pächter auf Ver
besserung ihrer Lage erfüllen. Er soll zugleich auch 
das Interesse der Landwirtschaft selbst durch eine 
Stärkung der rechtlichen Lage der Pächter erhöhen. 
Er soll die Investierung des mobilen Kapitals in der 
Landwirtschaft erleichtern. Daher versucht der Entw. 
den sozialen Schutz der Pächter gegenüber dem 
stärkeren Verpächter durchzuführen. Er hat eine 
Reihe von Vorschriften des BGB. zu zwingendem 
Recht erhoben. Die Abdingbarkeit ist nunmehr aus
geschlossen. Es wird sich fragen, ob in dieser weiten 
Form ein solches Bedürfnis für alle Pachtverhältnisse 
in gleicher Weise gegeben ist. Bei der Regelung 
der Pachtzeit führt der Entwurf 3 Klassen von Pach
tungen ein. Ein Pachtverhältnis über ein Gut von 
mehr als 100 ha und mit einer Pachtzeit vonmindestens 
18 Jahren bedarf in diesem Gebiete keiner besonderen 
Schutzmaßnahme. H ier stehen sich auch Pächter 
und Verpächter paritätisch gegenüber. Bedürfen jene 
auch auf den anderen Gebieten des weitgehenden 
Schutzes gegen die Vertragsfreiheit? Andererseits fällt 
auf, daß der dem alten Recht eigenartige Schutz des 
Pächters gegen Mißernte durch den Anspruch auf Pacht
nachlaß nicht berücksichtigt wurde. Das Schweizer 
Recht hat ihn aufgenommen. Nur die Versicherungs
summe, die der Pächter erhält, unterliegt der Ein
rechnung. lieber diesen Punkt ist bereits bei der 
Schaffung des BGB. viel gestritten worden. Es lohnt 
wohl auch heute, nochmals darüber nachzudenken. 
Noch eines kann man dem Schweizer Zivilgesetzbuch 
entnehmen. Es kennt eine Eintragung von Pacht
verträgen zum Grundbuch. Sie erlangen hierdurch 
Wirkung auch gegen Dritte. Das bedeutet eine
Festigung des Pachtverhältnisses bei einem Vermögens
verfall des Verpächters. Die Zwangsversteigerung 
trifft den Pächter nicht. Es scheint, daß man in der 
Schweiz für den Realkredit des Eigentümers nicht 
fürchtet, wenn man die Pachtverträge auch gegen 
Zwangsversteigerungen schützt. Sollte dies nicht 
auch für die deutschen Verhältnisse zutreffen?

Die sächsische R e g ie ru n g  hat dem Landtag 
des Freistaates Sachsen den Entwurf eines Gesetzes 
über die Erhebung eines Zusch lages zu den G e 
b ü h re n  d er G e r ic h te  und V e rw a ltu n g s 
b e h ö rd e n  vorgelegt. Die finanzielle Notlage des 
Staates mache es nötig, für das kommende Haus
haltsjahr Zuschläge zu erheben. Die jetzt vor- 
o-eschlagene Erhöhung von 15 °/0 soll nach der Be
gründung als eine mäßige und trotz der ungünstigen 
Wirtschaftslage tragbare erscheinen. Die Mehr
einnahme wird bei den Gerichtsgebühren auf rund 
600000 M. geschätzt. Daß die Finanzlage Sachsens 
eine ungünstige ist, wird man ohne weiteres glauben. 
Die Frage ist aber nur, ob man in der heutigen Zeit 
das Recht hat, in irgendeinem Staate zur Erhöhung

der Gerichtsgebühren zu schreiten. Ueberall ertönt 
der Ruf nach Ersparnissen. Eine Reihe von Vor
schlägen wird eifrig erörtert. Es wird aber in der 
Begründung des Gesetzes kein Wort von der Möglich
keit solcher Einsparungen gesprochen. Und doch 
liegt es nahe, daß sich jede Regierung, ehe sie zu 
einer Erhöhung der Gerichtskosten schreitet, zunächst 
über die Ersparnis auszuweisen hätte. Und immer 
wieder drängt sich der Hinweis auf den Uebergang 
der Justiz von den Ländern auf das Reich auf. 
Können jene die Kosten der Rechtspflege auf 
normalem Wege nicht mehr aufbringen, so bleibt 
eben nichts übrig, als auf diese zu verzichten.

Das Schöffengericht Berlin-Mitte hat eine Anzahl 
wegen B e s t im m u n g s m e n s u re n  angeklagter Stu
denten von der Anklage des Zweikampfes mit töd
lichen Waffen freigesprochen. Es handelte dabei 
bewußt im Widerspruch zu der Rechtsprechung des 
RG. Nach den Zeitungsberichten soll sich die 
Begründung auch auf das subjektive Moment, das 
mangelnde Bewußtsein der Angeklagten von der 
Tödlichkeit der Waffen, stützen. Damit dürfte 
das Urteil kaum zu halten sein. Weit wichtiger 
ist die Heranziehung des Sportgedankens. In  der 
Tat ist auf diesem Gebiete seit der Stellung
nahme des RG. eine Wandlung eingetreten. Nicht, 
daß der Speer in den Händen des I  echters etwas 
anderes wäre, als er früher war. Aber die Wertung 
des Kampfsports im Volke hat sich geändert. Auf die 
Gefährlichkeit allein kommt es allerdings nicht an. 
Ein Motorrad- oder Autoreimen ist gefährlicher als die 
Mensur. Aber ihm fehlt der Kampf des Einzelnen 
gegen den Einzelnen. Wohl besitzt der Boxkampf 
diese Eigenschaft. Wenn dasPublikum den Champions 
im Ring begeistert Zusehen darf, wie diese berufsmäßig 
sich die Knochen zerschlagen, weshalb soll die Bestim
mungsmensur nicht auch als sportliche Veranstaltung 
der gleichen Beurteilung unterliegen? Freilich wird es 
zunächst dem Juristenverstand _ schwer eingehen, 
warum dann die unter den gleichen Bedingungen 
und den gleichen Vorsichtsmaßnahmen sich ab
spielende Beleidigungsmensur anders behandelt 
werden sollte. Die Unterscheidung wird in das 
psychologische Gebiet verlegt. Das Motiv entscheidet. 
Auch wenn sich zwei Arbeiter regelrecht verprügeln 
und einer dem anderen beim Austrag dieses Streites 
schwere Verletzungen zufügt, liegt kein strafloser Box
kampf vor. Das sportliche Moment ist also doch 
in beiden Fällen, bei Boxmatch wie bei der Be
stimmungsmensur, das Entscheidende. Man darf 
nicht vom Zweikampf im rechtlichen Sinne, von dem 
Austrage eines Ehrenhandels mit der Waffe sprechen.

Jeder Zusammenbruch eines großenUnternehmens 
ruft auch die Untersuchung des Gesetzes, dem es 
untersteht, hervor. D as S c h ic k s a l der „b a v a g "  
diente vielfach als Antrieb zu Reformforderungen im 
Aktienrecht. Namentlich die v e rs tä rk te  P u b l iz i tä t  
wurde unterstrichen. Ein Aufsatz im Handelsblatt 
der „Frankfurter Zeitung“ wendet diese auch auf die 
G m b H . an. Soweit dabei ein Bericht über die 
Tochtergesellschaften einer AktGes. in form  der 
GmbH, durch jene gefordert wird, darf dies Verlangen 
auf Zustimmung rechnen. Es geht nicht an, daß 
man aus formalrechtlichen Gründen den Aktionär 
im Dunkeln über vielleicht lebenswichtige Vorgänge 
läßt, nur weil diese in einer dem Konzern ange
schlossenen GmbH, sich abspielen. Sieht man aber 
von diesem Falle der Verflechtung der GmbH, mit



605 35. J ahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e  i t u n g. 1930 Heft 9. 606

einer zur Publizität gesetzlich verpflichteten AMGes. 
ab, so muß es bei dem bisherigen System sein Be
wenden haben. Es darf auch nicht „bei allen nicht 
publizitätsreifen GmbH, eine Revision ähnlich wie 
bei den eingetragenen Genossenschaften mbH. —  
zur Regel werden“. Dieser Vorschlag übersieht den 
tiefen Unterschied zwischen Genossenschaft mbH. 
und Gesellschaft mbH. Jene umfaßt eine unbestimmt 
große Zahl von Personen, vielfach völlig Geschäfts
unkundiger. Diese ist auf einen festen Kreis be
schränkt. Nur durch Erhöhung des Stammkapitals 
könnten neue Mitglieder eintreten. Jene bedürfen 
des Schutzes der Kontrolle. Diese nicht. Man wird 
schon die GmbH, in diesem Punkte lassen müssen 
wie sie sind. Sint ut sunt, aut non sint.

Rechtsanwalt Dr. H a c h e n b u rg ,  Mannheim.

V e r m i s c h t e s .
Der gegenwärtige Stand der Abwicklung der 

Gemischten Schiedsgerichte. I. Die Pariser Sach
verständigenkonferenz hatte in  ihrem Bericht v. 7. Juni 1929 
im  Abschnitt 144 den all. Regierungen die Einstellung der 
Liquidation des deutschen Privateigentums und den Abschluß 
von Sondervereinbarungen m it Deutschland über die noch 
nicht erledigten Fragen hinsichüich dieses Eigentums 
empfohlen. Die Verhandlungen, die demgemäß bereits 
nach der grundsätzlichen Annahme des Sachverständigen
plans auf der 1. Haager Konferenz m it einzelnen der ehern. 
Feindstaaten eingeleitet wurden, haben zu einer Reihe von 
Abkommen geführt1), die zum Te il auch einzelne, inhaltlich 
durchaus verschiedene Bestimmungen über die auf Grund 
des Art. 304 des VersVertr. eingesetzten Gemischten Schieds
gerichte (GemSchGer.) enthalten.

Während das d e u ts c h - i ta l ie n is c h e  GemSchGer. 
vollständig aufgehoben wird, werden die m it E n g la n d , 
B e lg ie n  u n d F ra n k re ic h  gebildeten GemSchGer. aufrecht
erhalten. Die Abmachungen m it England und die gleich
lautenden Vereinbarungen m it Australien und Neuseeland, 
nach denen die Praxis vor dem d e u ts c h -e n g lis c h e n  
GemSchGer., d. h. die weitere M itwirkung der deutschen 
Staatsvertretung bei der Abwehr der gegen Deutschland 
gerichteten Ansprüche, unverändert bleiben soll, stellen ein 
besonderes deutsches Entgegenkommen dar, weil einerseits 
die noch gegen das Reich ergehenden Urteile wie bisher 
aus dem hohen Erlöse des in  diesen Ländern liquidierten 
deutschen Eigentums zu begleichen sind, andererseits m it 
dem Neuen Plan die in  Art. 243 (a) VersVertr. vo r
gesehene Anrechnung der Ueberschüsse dieser Erlöse auf 
die deutschen Reparationszahlungen wegfällt und damit ein 
materielles deutsches Interesse an der Vermeidung von 
Verurteilungen zwecks Erhaltung eines möglichst hohen 
Ueberschusses beseitigt w ird. Allerdings sind bei dem 
deutsch-englischen Gericht im  wesentlichen nur noch einige 
hundert Ansprüche aus deutschen außerordentlichen Kriegs
maßnahmen im  früheren Deutsch-Ostafrika anhängig, m it 
deren Erledigung in  diesem Jahr gerechnet werden kann, 
in  dem m it B e lg ie n  geschlossenen Abk. v. 16. Jan. 1930 
r ;  , e^ , eines deutschen Interesses an den weiteren

n sc ei ungen dadurch Rechnung getragen, daß die Kosten 
es c er. künftig von Belgien allein zu tragen sind und 

die deutsche Staatsvertretung an den gerichtlichen V e if 
mcht mehr m itw irkt. Die Entsch. des GemSchGer., bei dem 
noch eine größere Anzahl von Ausgleichsforderungen an
hängig ist, behalten, nachdem das Ausgleichsverf. zwischen 
den Staaten fü r beendet erklärt ist, Bedeutung nur noch 
für die Abrechnung der belgischen Regierung m it ihren 
eigenen Staatsangehörigen. Die Aufrechterhaltung des 
d e u ts c h - fra n z ö s is c h e n  GemSchGer., das seit 1924 nur 
noch in  2 Sektionen tagt2), rechtfertigt sich vom deutschen 
Standpunkt dadurch, daß Frankreich sich bereits Ende 1926 
zur Auszahlung des Liquidationsüberschusses über die aus 
dem Erlös zu begleichenden französischen Ansprüche ver-

Ö Gesetz v. 18. M ärz 1930, R G B l. I I  S. 539 ff. ‘
2) V g l. H e r w e g e n ,  DJZ. 1920, S. 413 Anm. 1.

pflichtet hat und die Höhe dieses Ueberschusses von den 
in  Zukunft noch fü r oder gegen das Reich ergehenden 
Urteilen abhängig ist. Andererseits hat Frankreich sich zu 
Maßnahmen für eine beschleunigte Abwicklung des 
GemSchGer. und zur Festsetzung einer endgültigen Frist 
für die Einreichung neuer Klagen bereit finden lassen. 
Immerhin w ird, da das Ausgleichsverf. gegenüber Frank
reich noch nicht beendet ist und aus diesem Verf. vor
aussichtlich noch eine größere Anzahl weiterer Klagen, 
insbes. deutscher Aktivklagen, erwachsen wird, m it einem 
Fortbestand des Gerichts für annähernd zwei Jahre zu 
rechnen sein. Durch den in  der Warschauer Uebereinkunft 
v. 31. Okt. 1929 ausgesprochenen gegenseitigen Verzicht 
werden alle bei dem d e u ts c h -p o ln is c h e n  GemSchGer. 
gegen einen der beiden Staaten von dem gegnerischen 
Staat oder dessen Staatsangehörigen erhobenen Klagen, 
insbes. die nach Art. 92 Abs. 4 VersVertr. von liquidierten 
Reichsdeutschen geltend gemachten Ansprüche gegen den 
polnischen Staat auf sog. Zusatzentschädigung erledigt. 
Anhängig gebheben sind eine Anzahl von Vertragsklagen 
polnischer Arbeitnehmer gegen deutsche Arbeitgeber sowie 
Klagen deutschstämmiger polnischer Staatsangehöriger, die 
von Polen zu Unrecht als Reichsdeutsche liquidiert worden 
waren und denen die Rechtsprechung des Gerichts den 
Weg fü r eine Zusatzentschädigungsklage gegen den polni
schen Staat eröffnet ha t1). In  Art. V  der Uebereinkunft 
sind weitere Regierungsverhandlungen über diese dem 
Gericht verbliebenen Aufgaben vorgesehen.

Die übrigen zwischen Deutschland und den Oststaaten 
eingerichtenGemSchGer. —  die m it S ia m ,Ja pa n  und J u g o 
s la w ie n  gebildeten Gerichte haben ihre Aufgaben vo ll
ständig beendet —  sind durch die Haager Verhandlungen 
nicht berührt worden. Beim d e u ts c h - ts c h e c h o s lo w a 
k is c h e n  GemSchGer., das seit längerer Zeit nicht mehr 
getagt hat, schweben noch Ansprüche Reichsdeutscher gegen 
den" tschechoslowak. Staat wegen der Anwendung der 
Agrarreform auf ihren Grundbesitz. Auf Grund einer Ver
einbarung der beiderseitigen Staatsvertreter haben zunächst 
unter deren M itw irkung vor dem Prager Bodenamt Ver
handlungen stattzufinden, die bereits in der Mehrzahl der 
Streitfälle zu einem Vergleich geführt haben. Verhand
lungen m it R u m ä n ie n  gemäß Abschn. 144 des Sach
verständigenplans erübrigten sich dadurch, daß die Freigabe 
des noch nicht liquidierten deutschen Eigentums bereits in 
dem am 10. Nov. 1928 in  Berlin Unterzeichneten Abk. 
(RGBl. 1929 I I  S. 81) geregelt war. Hierbei war von 
den bei dem GemSchGer. schwebenden Prozessen nur eine 
Klage der rumänischen Nationalbank erledigt worden. 
Dagegen hatte Rumänien sich nicht entschließen können, 
die Befriedigung der gegen Deutschland gerichteten 
Ansprüche seiner Staatsangehörigen zu übernehmen, die 
demnach —  da das Reich nach der Globalklausel des Dawes- 
plans (Teil I  Abschn. X I )  zu einer besonderen Barzahlung 
außerhalb der Annuitäten nicht verpflichtet ist —  auf ihre 
Urteile z. Zt. von keiner Seite Bezahlung erhalten. Außer 
diesen meist aus Beschlagnahmen rumänischer Waren zu 
Zwecken der deutschen Kriegswirtschaft herrührenden An-
gelegenheiten sind bei dem deutsch-rumänischen GemSchGer. 
vor allem noch auf Grund des A rt. 304 (b) Abs. 2 VersVertr. 
—  ein Ausgleichsverf. findet zwischen Rumänien und 
Deutschland nicht statt —  Klagen rumänischer Kaufleute 
gegen deutscheFabrikanten aufRückerstattungvonKaufpreis- 
Vorauszahlungen anhängig, die das Gericht nach dem 
Prozentsatz zuspricht, zu dem die deutsche Firma sich ihr 
Gesamtvermögen über die Infla tion hinaus erhalten hat 
(bisher durchschnittlich 60 % ) 2). Von den wenigen auf 
Grund der Zuständigkeitsbestimmungen des VersVertr. 
(Art. 304b) bei dem d e u ts c h -g r ie c h is c h e n  GemSchGer. 
anhängig gewordenen Prozessen ist für Deutschland noc 
von Interesse eine Klage, die die Deutsche Schi - un 
Maschinenbau-A.-G. (Deschimag) als Nachfolgerin 
Vulkan-W erft vor kurzem gegen die griechische Regierung 
wegen Zahlung der Kaufpreisraten fü r den noc n 
genommenen Kreuzer Salamis erhoben ha .

1) Entsch. i. S. K unke l &  Gen. c.onJ f 5 . M ix te sV d .  V I, S?974 f f ! 
Recueil des décisions des Tribunaux A r  i  '

8. auch G r im m , DJZ. 1925, b. 1401 n.
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I I .  Neben den GemSchGer. sind im  VersVertr. be
sondere Schiedsrichter für Schadenersatzansprüche wegen 
völkerrechtswidriger Handlungen Deutschlands aus der Zeit 
v. 1. Aug. 1914 bis zum E in tritt der betr. all. Macht in 
den K rieg vorgesehen1). Diese Neutralitätsansprüche sind, 
soweit sie von e n g lis c h e r  Seite erhoben waren —  in 
Betracht kamen nur deutsche Maßnahmen bis 4. Aug. 1914 —  
durch Vergleiche und Entsch. des hierfür eingesetzten 
Schiedsrichters vollständig geregelt. Das Amt des d e u ts c h 
ita l ie n is c h e n  Schiedsrichters, bei dem eine bedeutende 
Anzahl von Ansprüchen angebracht -war, w ird  gleich dem 
deutsch-italienischen GemSchGer. durch das Haager Sonder- 
abk. m it Ita lien aufgehoben. Die Entsch. über die. zahl
reichen g r ie c h is c h e n  Ansprüche, deren Mehrzahl auf 
Torpedierungen griechischer Schiffe durch deutsche Unter
seeboote und Requisitionen griechischen Eigentums während 
des rumänischen Feldzuges beruhen, wurde durch eine 
Vereinbarung der Staatsvertreter v. A p ril 1924 dem deutsch
griechischen GemSchGer. übertragen. A uf die bisher er
gangenen Urt. hat die griechische Regierung aus dem 
geringen Erlöse des liquidierten deutschen Eigentums nur 
teilweise Zahlung geleistet. Nachdem ih r nunmehr von 
den A lliierten fü r solche Zahlungen aus den Ostreparationen 
weitere Beträge zur Verfügung gestellt sind, und damit 
die Entschädigung der griechischen Geschädigten endgültig 
eine interne griechische Angelegenheit geworden ist, ist 
damit zu rechnen, daß nach Inkrafttreten des Neuen Planes 
das deutsch-griechische GemSchGer. von diesen umfang
reichen Angelegenheiten entlastet oder doch eine weitere 
M itw irkung der deutschen Staatsvertretung entbehrt werden 
kann. Der d e u ts c h -ru m ä n is c h e  Schiedsrichter w ird 
über die wenigen bei ihm anhängig gewordenen Ansprüche, 
vorwiegend aus Kriegsrohstoffbeschlagnahmen, voraussicht
lich schon in nächster Zeit vollständig entschieden haben. 
—  Ueber die p o r tu g ie s is c h e n  Neutralitätsansprüche, 
wegen deren auf den Aufsatz von OLGR. Dr. M a r x 2) ver
wiesen werden kann, w ird  gegenwärtig von dem einge
setzten Schiedsgericht erneut beraten. Da der niedrige 
Erlös des deutschen Eigentums in Portugal zur .Deckung 
der Ansprüche nicht ausreichen wird, hat der portugiesische 
Vertreter bei den Haager Verhandl. zu Art. I I I  des Schluß- 
abk. v. 20. Jan. 1930 einen Vorbehalt erklärt.

I I I .  Von den GemSchGer., die m it den ehern. Ver
bündeten Deutschlands auf Grund der m it diesen ge
schlossenen Friedensverträge errichtet sind, blieben von 
den Haager Verhandlungen nur die m it der Türkei nach 
dem Lausanner Vertrag gebildeten Gerichte unberührt. Die 
zwischen Italien einerseits und Bulgarien und Oesterreich 
andererseits eingesetzten GemSchGer. -werden, ebenso wie 
das Amt des italienisch-österreich. Neutralitätsschiedsrichters, 
durch im Haag geschlossene Sonderabk. aufgehoben, in  
denen Oesterreich und Bulgarien sich zur Zahlung gewisser 
Pauschalbeträge an Ita lien verpflichten. Ueber die Ab
geltung der griechischen Neutralitätsansprüche gegen Oester
reich durch besondere von Oesterreich zu leistende Jahres
zahlungen war zwischen diesen Staaten eine Vereinbarung 
bereits am 27. Dez. 1929 zustande gekommen. Nach einem 
am 18. Jan. 1930 im  Haag Unterzeichneten Abk. bleibt 
das österreichisch-belgische GemSchGer. nur noch zu 
Entsch. über Berufungen der beiderseitigen Staatsange
hörigen gegen gemeinsame Aemterentsch. über das Be
stehen oder Nichtbestehen von Ausgleichsforderungen zu
ständig und behält insoweit, da alle finanziellen Fragen 
zwischen den beiden Staaten endgültig geregelt sind, aus
schließlich Bedeutung für die interne Abrechnung der beiden 
Regierungen m it ihren eigenen Staatsangehörigen. Die 
Kosten des Gerichts werden demgemäß von den beiden 
Ländern nicht mehr je zur Hälfte, sondern nach dem V er
hältnis der Zahl der von den beiderseitigen Staatsangehörigen 
erhobenen Klagen getragen.

Die einschneidendsten Veränderungen haben die Haager 
Verhandlungen über die O s tre p a ra t io n e n  für die nach 
dem Vertrage von Trianon zwischen Ungarn und Rumänien, 
Jugoslawien und der Tschechoslowakei eingesetzten Gern. 
SchGer. gebracht. Die Mitgliederzahl dieser Gerichte, deren * *)

1) § 4 A n l. 2U A rt. 297, 298; sog. Lusitaniaklattsel.
*) DJZ. 1928 S. 1425 ff.

Tätigkeit auf 6 Monate ausgesetzt worden ist, w ird durch 
Hinzuziehung zweier weiterer neutraler Mitglieder auf 5 
erhöht. Für die Ansprüche der ungarischen Staats
angehörigen wegen Anwendung der Agrarreform auf ihren 
Grundbesitz in  den abgetretenen Gebietsteilen tr itt an die 
Stelle der beklagten Staaten ein m it juristischer Persönlich
keit ausgestatteter sog. Agrarfonds, dem außer gewissen 
Anteilen der ungarischen Reparationszahlungen Beiträge 
seitens der beteiligten drei Staaten der Kleinen Entente 
und Englands, Frankreichs und Italiens zufließen. Die 
GemSchGer. haben sich nicht über die stark umstritten 
gewesene Rechtsfrage der Zuständigkeit1) und darüber, ob 
die Agrarreform in  ihrer Anwendung gegen Ungarn eine 
unzulässige Liquidation i. S. des Art. 250 des Vertrages 
von Trianon darstellt, auszusprechen, sondern nur die un
garische Staatsangehörigkeit des Klägers und die Höhe des 
Entschädigungsbetrages festzustellen. Für alle anderen 
Entsch. dieser GemSchGer., die nicht die Agrarreform be
treffen, ist die Berufung an den Ständigen Internat. Gerichts
hof im  Haag zugelassen worden.

IV . Bei der zwischen Deutschland und den V e r. 
S taa te n  v o n  A m e r ik a  auf Grund des Abk. v. 10. Aug. 
19222) errichteten Mixed Claims Commission konnten nur 
von den Ver, Staaten oder deren Staatsangehörigen Klagen 
erhoben werden. Die noch schwebenden Verfahren, von 
denen besonderes Interesse zwei sog. Sabotage-Claims, 
Ansprüche auf Schadensersatz wegen Inbrandsetzung von 
Munitionslagern durch angebliche deutsche Saboteure, ver
dienen, werden voraussichtlich im  Laufe dieses Jahres be
endet werden können. Die nach dem Vorb ild  der Mixed 
Claims Commission Ende 1925 zwischen den Ver. Staaten 
und Oesterreich und Ungarn errichtete Tripartite Claims 
Commission hatte ihre Aufgaben bereits Anfang 1929 erledigt.

Vor 100 Jahren. E in  R ü c k b lic k  a ls B e it r a g  z u r 
J u s t iz re fo rm . Dieser Tage fie l m ir ein altes Buch 
wieder einmal in  die Hand: „Vergleichung der Franzö
sischen und Preußischen Gesetze“ , das meinen Urgroßvater 
Otto von Oppen, damals (1827) LGPräsident in  Köln, 
gestorben als Obertribunalsrat in  Berlin, zum Verfasser hat.

Den Rheinländern war durch Entsch. des Königs das 
fortschrittliche, ihnen liebgewordene französische Recht 
gelassen worden. Die Gefahr der Einführung der alt
preußischen Gesetzgebung oder der auch vorgeschlagenen 
Vermischung beider Gesetzgebungen war damit beseitigt. 
Aber es galt, für die nunmehr geplante „Allgemeine Revision 
der Gesetze“ m it dem Ziel einer einheitlichen Gesetzgebung 
für den preuß. Staat —- ein Ziel, das erst durch die Reichs
justizgesetze erreicht wurde — rechtzeitig die Vorzüge der 
französischen Gesetzgebung aufzuweisen, deren Zivilprozeß 
z. B. schon damals auf dem Grundsatz des Parteibetriebes 
beruhte und deren Strafprozeß als fortschrittliche Errungen
schaft die Einrichtung der Staatsanwaltschaft und des Schwur
gerichts kannte. Mein Urgroßvater, der 1817 OLGRat in 
Halberstadt geworden war, 1820 als der erste Oberprokurator 
(Oberstaatsanwalt) an das neuerrichtete LG . in  Koblenz 
kam und 1823 General-Advokat (Generalstaatsanwalt) beim 
AppGer. in  Köln wurde, b e id e  Rechtsgebiete also aus 
amtlicher Tätigkeit kannte, konnte sich wohl berufen fühlen, 
in  dem Streit um die eine oder andere Gesetzgebung das 
W ort zu nehmen.

Schon im Vorwort findet sich ein Satz, der allgemein 
den Freunden von Teilreformen zu denken geben könnte: 
„Daß ein Bau Zusammenstürze, wenn man an den Grund
vesten rüttelt, gibt jeder zu; vom Gesetz aber meinen 
Manche, könnten sie einen Stein nach dem anderen nehmen, 
ohne daß ihnen Ziegel auf den Kopf fielen.“

Im  Abschnit X IV  w ird die Frage: „Gerichtshöfe und 
einzelne Richter“ behandelt. Der Verfasser ist offenbar 
ein Anhänger der Beibehaltung der Einzelrichter, die in 
den Rheinlanden als „Friedensrichter“ eine angesehene 
Stellung einnahmen. E r weist darauf hin, daß Frankreich 
die Frage durch die fortdauernde Beibehaltung der Friedens
richter m it  A u f re c h te rh a ltu n g  de r G re n ze n  ih r e r  
Z u s tä n d ig k e it  entschieden habe, während in  Preußen

J) DJZ. 1928 S. 200. 2) R G B l. 1923 I I  S. 113 ff.
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bald die kollegialische Beratung ohne Ausnahme als etwas 
Wünschenswertes dargestellt werde, bald wieder dem Einzel
richter mehr Gewalt als selbst in Frankreich gegeben 
worden sei, so daß auch heute (1827) die Ansichten nicht 
geklärt seien. W ie man sieht, handelt es sich bei dem 
heutigen Streit um eine recht alte Streitfrage, die in Preußen 
1810 zugunsten der Kollegialgerichte entschieden worden war 
In  einem Erlaß v. 10. Dez. 1810 hatte nämlich der 
Justizminister vo n  K irc h e is e n  die Vereinigung der Justiz
ämter, denen Einzelrichter vorstanden, zu Land- und Stadt
gerichten empfohlen m it folgender Begründung-

Die Rechtspflege gewinnt dabei unleugbar. Bis dahin 
mußte sie von dem Stadtrichter oder Justizbeamten, also 
von einem einzelnen Manne besorgt werden, und war nach 
der individuellen moralischen oder physischen Beschaffen
heit dieses Subjekts gut oder schlecht, veränderlich und 
unsicher. Nach der Vereinigung w ird sie gebessert, und 
mehr gesichert durch eine kollegialische Behandlung der 
Geschäfte, durch die erleichterte Aufsicht, durch den W ett
eifer der Arbeiter oder wenigstens durch die Vereinigung- 
mehrerer Kräfte.“

Ich glaube, daß das Kollegialgericht diese Erwartungen 
bis heute erfüllt hat, wenn auch Preußen in den alten 
Provinzen, wie derVerfasser hervorhebt, bald wieder n e be n  
dem Kollegialgericht den Einzelrichter schuf, weil man er
kannt habe, daß „zur Erleichterung des Publikums der ein
zelne Richter nicht so verwerflich sei“ . Immerhin w ird 
man in Ansehung der geplanten Ausdehnung, der Zu
ständigkeit des Einzelrichters beim LG., der nicht „zur 
Erleichterung des Publikums“ dient, auf die Erfahrungen 
verweisen dürfen, die schon vor mehr als 100 Jahren 
Vorlagen.

Der Verfasser betont in  weiterem Verlauf seiner Aus
führungen, daß man „bei der verordneten Zusammen
fassung der Justizämter zu Land- und Stadtgerichten n u r  
den Gesichtspunkt aufgefaßt habe, daß fü r die Staatskasse 
keine oder nur eine geringe Mehrausgabe entstehe; man 
habe aber d ie  M e h ra u sg a b e  fü r  d ie  U n te r ta n e n  
d u rc h  d ie  E n tfe rn u n g e n  unberücksichtigt gelassen“ .

e^..d?,nk* hier nicht an die geplante Zusammenfassung 
der Zrvilprozeßtätigkeit mehrerer AG. an e in e m  AG ? Auch 
heute scheint man in  erster L in ie  an die Staatskasse, sehr 
wenig aber an die Erschwerung und Verteuerung für die 
Rechtsuchenden zu denken, die eine solche Zusammen
fassung notwendig m it sich bringen wird.

Wenn derVerfasser meint, daß „der einzelne in  der 
Nähe wohnende Richter leichter das Vertrauen gewinne 
und wohltätig auf den Vergleich hinw irke“ , so dürfen sich 
das allerdings die zunutze machen, die eine erhebliche 
Erhöhung der Zuständigkeit der AG. als notwendig ver
treten. Ihrer Auffassung und dem Gedanken des Einzel
richters beim Landgericht kommt auch die Meinung des 
Verfassers entgegen, daß „einem Kollegium die Erzielung 
eines Vergleichs schwerer falle“ , und daß eine „beratende 
Versammlung von 3 Personen im Durchschnitt wenig mehr 
Erkenntnisse liefern werde als ein einzelner tätiger und 
geschaftserfahrener Richter“ .

derB^handb,iinae t^ Ch ™ einem weiteieI1 Abschnitt bei 
am Platze seRn h“  ° b grÖßere oder kleinere Gerichte
die Betrachtung ^P 'n w e is , daß »für die Finanzverwaltung 
G e r ic h te  den St?dPS GeWIcbt haben k“ > daß « e i n !  
Vorteü^bring^1!!L^^e^deP m uß ein^ r^ htei werc*en> einigen 
heute dieser Betrachtung “ us ¿runden Fl.nanzverwaltung 
Verwaltung verschließen8 und Ä ^ t X Ä “ T  
Aufhebung kleiner, nicht vollbeschäftigter Behörde^ r . 1® 
Verfasser nennt die fragliche Rücksichtnahme auf die k le ie n  
Gerichte „eine Nebenrucksicht“ , welcher Vorzüge anderer 
A rt nicht aufzuopfern seien. Indessen würde er aus seiner 
Vorliebe für den Einzelrichter heraus sicher nichts gegen 
den Gedanken einzuwenden gehabt haben, kleine Gerichte 
durch Schaffung des Doppelrichters aufrecht zu erhalten 

Landgerichtspräsident E ic h h o f f ,  M. d. L., Neuruppin

Der bayerische Wahlrechtsentsclieid. SchonS.215 
, ' . tfurde erwähnt, daß über die Gültigkeit der letz*en

ayerischen Landtägswahlen eine Klage beim bayerischen

Staatsgerichtshof anhängig ist, deren Ergebnis möglicher
weise auf die Gestaltung der bayerischen politischen Ver
hältnisse von Einfluß sein kann. Diese Entsch. ist nun 
am 12. Febr. 1930 vom Staatsgerichtshof ergangen und 
im  GVB1. S. 77f. veröffentlicht worden. Danach sind die 
Anträge auf Berücksichtigung der Stimmen der Splitter
parteien in  den Mandaten in  Uebereinstimmung m it dem 
Reichsstaatsgerichtshof abgelehnt, dagegen nach einem 
weiteren Antrag die Art. 42 und 58 des bayer. Landtags
wahlgesetzes als gegen die RVerf. verstoßend und damit 
die Wahl der 15 Landesabgeordneten für ungültig erklärt 
worden. Der bayerische Landtag setzt sich aus 113 nach 
der Verhältniswahl unmittelbar gewählten Abgeordneten und 
aus 15 Landesabg. zusammen, die nach den Stimmen
verhältnissen nach Abschluß der Wahlhandlung die Ver
trauensmänner der Parteien nach ihrem Ermessen be
nennen. Diese W ahl der Landesabg. beruht nicht auf der 
Anrechnung von übrig gebliebenen Reststimmen, sondern 
auf einer die ganzen Parteien begünstigenden nochmaligen 
Anrechnung der Gesamtstimmenzahlen der Parteien aus 
dem ganzen Lande, deren Verhältnis für die Verteilung der 
Landtagsabgeordnetensitze maßgebend ist. Der StGerH. 
hat hierin einen Verstoß gegen die Unmittelbarkeit der 
Wahl erblickt und die Wahl der Landesabg. als eine un
unmittelbare Volks wähl nicht anerkannt.

Die Entsch., die sich wie graue Wolken über den 
Landtag und das politische Leben Bayerns gelegt hat, 
wurde bisher unseres Wissens staatsrechtlich nur von Prof. 
Dr. N a w ia s k y , München, in zwei Artikeln in Nr. 78 
und 79 der Münchener Neuesten Nachrichten erörtert. 
Nawiasky kommt zu dem u. E. richtigen Schluß, daß die 
15 Landtagsmandate ungültig sind, ihre Inhaber aus dem 
Landtag auszuscheiden haben und der Landtag, der damit 
an sich selbst in der etwas sagenhaft gewordenen bayerischen 
Staatsdienstvereinfachung eine Vereinfachungsaktion be
gänne, in der Restzahl von 113 Abg. gültig sei und weiter
amtieren könne. Diese 113 Abg. sind gesetzestechnisch 
im Landtagswahlgesetz anders behandelt als die Landesabg. 
Die Zahl der Mitglieder des bayer. Landtags ist im  Gesetze, 
Verfassung undWahlgesetz, überhaupt nichtbestimmt. Dieser 
Weg, der eine gesetzgeberische Maßnahme und insbes. 
keine Neuwahlen verlangen würde, wäre der einfachste, 
fordert allerdings von den Betroffenen ein politisches 
Opfer. Er würde eine glatte Lösung bringen und die 
politische Entwicklung in Bayern nicht gefährden. Ein 
anderer Weg wäre vielleicht die Heilung der Ungültigkeit 
durch eine Novelle zum Wahlgesetz, die die 15 Landesabg. 
einer mehr unmittelbaren Wahl unterstellen würde und 
dafür Neuwahlen zuließe. E in radikaler Weg ist die E r
lassung eines neuen Wahlgesetzes vom jetzigen Landtag 
und völlige Neuwahlen, wobei sich allerdings die Frage 
aufwirft, ob dabei die 15 Landesabg. noch mitwirken 
können. Der Landtag steht in seinem Aeltestenrat auf 
letzterem Standpunkt, w ill ein neues Landeswahlgesetz und 
Neuwahlen und hält die M itw irkung der Landesabg. hierfür 
und für die Erledigung der noch anfallenden Geschäfte 
für zulässig. Neuwahlen sind in  den jetzigen politisch er
regten Zeiten nicht ungefährlich und führen nach wieder
holten Vorgängen in der Regel zur Verstärkung der radi
kalen Parteien. Die Angelegenheit drängt und kann nicht 
auf die lange Bank geschoben werden. W ohl ist der 
Landtag der Souverän, allein über ihm steht der Staats
gerichtshof, der jederzeit angerufen werden k a n n . Er hat 
im  Schlußsätze seiner Entsch. dies auch angedeutet und 
bemerkt, daß eine Stellungnahme des StGerH. zur Frage 
der VerfassungsWidrigkeit der letzten Landtagswahlen und 
der Rechtswidrigkeit von Landtagsbeschlüssen erst in  Frage 
kommen könnte, wenn die aus der gegenwärtigen Entsch. 
sich ergebenden W irkungen und Folgerungen Anlaß geben 
sollten zu neuen Streitigkeiten, deren Entsch. dem StGerH. 
obliegt. Ob es durch eine Verkettung der politischen Dinge 
möglich wäre, die Angelegenheit nunmehr auch vor den 
Reichsstaatsgerichtshof in Leipzig zu bringen, der z. B. in 
einer Wahlrechtsentsch. gegen Sachsen entschieden ein
gegriffen hat, kann dahingestellt bleiben. Für den Rechts- 
zustand in  Bayern —  Staatsverwaltung und Rechtspflege — 
bringt der jetzige Schwebezustand mancherlei Fährlichkeiten,
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die jederzeit der Entsch. des bayer. StGerH. unterbreitet 
werden könnten. Es wäre denkbar, daß ein Gericht die 
von dem jetzigen Landtag unter M itw irkung der Landesabg. 
erlassenen Gesetze, insbes. eine Strafbestimmung, für un
gültig und nicht anwendbar erklären würde oder daß bei 
einer landesrechtlichen Steuererhöhung die Steuer ver
weigert und die Entsch. des StGerH. grundsätzlich über 
diese Fragen angerufen würde. Darum eilt; die staats
politische Entsch., und es empfiehlt sich bei einer real
politischen Betrachtung der Dinge vielleicht die erneute 
Prüfung, ob nicht der von Nawiasky vorgeschlagene Weg 
ehestens betreten werden soll. Nach der Schamade, die 
Bayern in  der Frage der Staatsdienstvereinfachung erfahren 
hat, ist es nicht nötig, daß es in dieser Wahlrechtsfrage 
noch eine Niederlage erleidet, die das an sich nicht ge
mehrte bayerische Ansehen noch vermindern würde und 
—  der Gang der politischen Dinge ist nicht voraussehbar —  
eine Entsch. des Reichsstaatsgerichtshofs oder gar ein E in
greifen des Reiches hervorrufen würde.

lieber das Verfahren vor dem Reichsgericht auf 
Grund des Gesetzes zum Schutze der Republik
haben die Reichsminister des Innern und der Justiz m it 
Zustimmung des Reichsrats eine V . v. 3. A p ril 1930 erlassen 
(RGBl. I  S. 130). Der durch den Geschäftsverteilungsplan 
zu bestimmende Senat des RG. ist in  drei Fällen zuständig:

1. hat er darüber zu entscheiden, ob eine Landes
regierung einem Ersuchen des Reichsministers des Innern 
um die Auflösung eines Vereins oder um das Verbot einer 
periodischen Druckschrift entsprechen muß, falls die Landes
regierung dem Ersuchen von sich aus nicht nachkommen w i l l ;

2. hat er über die Beschwerde eines aufgelösten Ver
eins oder einer verbotenen Druckschrift zu entscheiden, 
falls die Landesregierung einer solchen Beschwerde nicht 
von sich aus abhilft;

3. w ird er tätig, wenn der Reichsminister des Innern 
ihn gegen die Entsch. einer Landesregierung, die einer 
solchen Beschwerde abgeholfen hat, anruft. In  diesem 
Falle hat er darüber zu entscheiden, ob es bei der Entsch. 
der Landesregierung verbleibt oder ob die Auflösung des 
Vereins oder das Verbot der Druckschrift erneut von ih r 
anzuordnen ist.

Der Senat entscheidet auf Grund der ihm von den 
Beteiligten vorgelegten Unterlagen. Beteiligte sind in  den 
Fällen 1 und 3 nur der Reichsminister des Innern und die 
Landesregierung, im  Falle 2 die Landesbehörde, welche 
den Verein aufgelöst oder die Druckschrift verboten hat, 
die oberste Landesbehörde, der Verein oder der verant
wortliche Schriftleiter und der Verleger der periodischen 
Druckschrift, ferner der Reichsminister des Innern in  den 
Fällen, wo die Auflösung des Vereins oder das Verbot 
der Druckschrift auf sein Ersuchen erfolgt ist. Die Beteiligten 
können sich durch Bevollmächtigte vertreten lassen. Der 
Senat kann von den Beteiligten schriftliche Aeußerungen 
einholen oder sonstige Erhebungen anstellen, insbes. Zeugen 
und Sachverständige eidlich vernehmen. Die Gerichte sind 
ihm dabei zur Rechtshilfe verpflichtet. Der Senat kann 
mündliche Verhandlung anordnen. Sie ist öffentlich; die 
Verkündung des Beschlusses braucht jedoch nicht in  öffent
licher Sitzung zu erfolgen. Die Entsch. erfolgen m it ein
facher Stimmenmehrheit. Sie sind schriftlich zu begründen 
und den Beteiligten zuzustellen. Für die Ausschließung und 
Ablehnung der Gerichtspersonen finden die entsprechenden 
Vorschriften der Zivilprozeßordnung Anwendung. Die 
Gerichtsferien sind auf die Verfahren ohne Einfluß.

Oberregierungsrat E rb e , Berlin.

Die Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht hält 
ihre 10. Jahresversammlung v. 12.— 15. Juni 1930 in 
K ö n ig s b e rg  ab. Am 11. Juni 8 U hr abends zwang
loses Beisammensein im  Berliner Hof, am 12. Juni Sitzungen 
des Vorstandes, des Rates und der Mitgliederversammlung 
in  der Stadthalle. In  der ersten Hauptversammlung um 
3 U hr findet ein Vortrag von Prof. Dr. K ra u s , Göttingen, 
statt über „Kant und das Völkerrecht“ und ein Referat 
von Obertribunalsrichter Dr. H e sse , Memel, über das

„Memelstatut“ . Um 8 Uhr ist Empfang durch die Stadt 
Königsberg in  der Stadthalle. Am 13. Juni, 9 '/„  Uhr, 
Beginn der zweiten Hauptversammlung m it dem Referat 
des Geh. JR., Prof. Dr. N ie m e y e r , Kiel, über „Die 
Quellen des Völkerrechts “ (Korreferent Prof. Dr. v. Ve r  d r  o ß , 
W ien); um 3 Uhr Referat von RA. Dr. Sebba, Königs
berg, über „Das internationale Privatrecht der Binnen
schiffahrt“ (Korreferent Prof. Dr. O p p ik o fe r ,  Königsberg). 
Die 3. Hauptversammlung findet am 14. Juni statt m it 
einem Vortrag von Prof. Dr. S c h ü c k in g , K ie l, über „Die 
Einarbeitung des Kelloggpaktes in  den Völkerbundpakt 
und die Genfer Generalakte“ . An Unterhaltungen sind 
vorgesehen: Fahrten nach dem Frischen Haff, nach 
der Samländischen Steilküste und der Kurischen Nehrung, 
ferner eine zweitägige Masuren-Tannenbergfahrt und ein 
Ausflug nach Marienburg-Marienwerder-Danzig; für die 
Damen Führungen und besondere Festlichkeiten. Die M it
glieder der Deutschen Gesellschaft fü r Völkerrecht werden 
um baldige Anmeldung an den Präsidenten Dr. S im o n s , 
Berlin-Dahlem, Ziethenstr. 35 a, gebeten.

Ein Internationaler Kongreß fUr Gläubigerschutz
findet anläßlich des 60jährigenBestehens des C re d ito re n -  
V e re in s  v o n  1870, Wien, vom 31. Mai bis 3. Juni 1930 
in  W ie n  statt. Von den berufensten Vertretern verschiedener 
Länder werden Referate über die wichtigsten Probleme des 
Insolvenzrechts, wie Präventivakkord, Liquidationsausgleich, 
außerkonkursliche Zwangsliquidation, Verbesserung des 
Konkursverfahrens, internationale Vereinheitlichung des 
Insolvenzrechts usw. erstattet. Anmeldungen zur Teilnahme 
an dem Kongreß sind an den Creditoren-Verein von 1870 
(W ien, I .  Zelinkagasse 10) zu richten.

Aus dein amerikanischen Rechtsleben betitelt sich 
eine soeben erschienene Schrift des LGR. Dr. F r i t z 1), 
eine Veröffentlichung vom Berliner Anwaltverein gemein
sam m it den Literarischen Abteil, des Norddeutschen L loyd 
und der Hamburg-Amerika-Linie. A uf diese Schrift machen 
w ir hier besonders aufmerksam im H inblick auf die gemein
schaftliche Reise der Teilnehmer am Kongreß der In ter
national Law Association in New York v. 2.— 12. Sept. 1930 
(vgl. DJZ. 1930 S. 419). Die Schrift enthält ein Vorwort 
von Prof. Dr. M e n d e ls s o h n  B a r th o ld y  und gibt eine 
Uebersicht über Gerichtsverfassung und Justizverwaltung, 
über Richterund Recht, Prozeßwesen usw. der Ver. Staaten. 
Sie ist aber nicht nur für die Teilnehmer an der erwähnten 
Auslandsreise, sondern darüber hinaus beachtenswert.

Schwander-Denkmünze. Anläßlich des Ausscheidens 
unseres sehr verehrtenM itherausgebersExz.Dr.Schwander 
aus dem Amte als Oberpräsident der Provinz Hessen-Nassau 
ist von der Künstlerhand des Prof. Vocke eine Denkmünze 
geprägt worden, die am 28. März Exz. Dr. Schwander über
reicht worden ist. Sie trägt sein Bildnis und auf der Rück
seite die W orte: „Dem scheidenden Oberpräsidenten der 
Provinz Hessen-Nassau in  Dankbarkeit“ . Die Denkmünze 
ist für 7 M. vom Kunstverein zu Kassel zu beziehen.

Präsident Dr. Lucas *j\ Am 13. A pril 1930 verschied 
im  fast vollendeten 65. Lebensjahre der Präsident des 
Reichswirtschaftsgerichts und Vors, des Kartellgerichts, Geh. 
ORegRat Dr. G e o rg  Lu ca s . Reichswirtschaftsgericht und 
Kartellgericht betrauern den Verlust ihres ersten Präsidenten 
und Vorsitzenden. Die Wirtschaftsrechtspflege verliert in 
ihm einen ihrer gründlichsten Kenner und hervorragenden 
Richter, die DJZ., in  der er wiederholt zu wichtigen Fragen 
des Rechtsschutzes, des Wirtschafts- und Kartellrechts das 
W ort nahm, einen treuen Freund und stets unverdrossenen 
Mitarbeiter, dessen Andenken sie dankbar bewahren wird. 
Im  preuß. Justizdienst rasch aufgestiegen, hat Dr. Lucas 
auch im Kommunaldienst, im  Kreisausschuß und Kommunal
landtag seiner kurhessischen Heimat, von 1903— 1906 als 
nationalliberales M itglied des Reichstages reiche Erfahrungen 
gesammelt. 1909 als Vortr. Rat in  das Reichsjustizamt i)

i) Verlag  der DJZ. Otto Liebmann, B erlin . M . 1,50.
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berufen, stellte er sich bei Kriegsausbruch seinem Vater- 
lande zum Waffendienste zur Verfügung, bis er 1915 von 
der Front an die Spitze des neu zu bildenden Reichs
schiedsgerichts für Kriegsbedarf und Kriegswirtschaft, des 
nachmaligen Reichswirtschaftsgerichts, berufen wurde. H ier 
hat er nicht nur unter schwierigsten'sachlichen und persön
lichen Verhältnissen organisatorisch und sachlich Be
deutendes geleistet, sondern sich darüber hinaus ein 
bleibendes Verdienst durch sein kraftvolles und über
zeugendes Eintreten für die Notwendigkeit eines Rechts
schutzes gegen Maßnahmen der Verwaltung auf dem Ge
biete des öffentlichen Wirtschaftsrechts erworben. Das 
allgemeine Vertrauen, das er sich erworben, führte ihn 
bei Schaffung der staatlichen Kartellaufsicht Ende 1923 
auch an die Spitze des Kartellgerichts. Auch diese Aufgabe 
faßte er m it der ihm eigenen Pflichttreue und dem Einsatz 
seiner ganzen Persönlichkeit an, keinen Augenblick im 
unklaren über die außergewöhnlichen Schwierigkeiten der 
ihm gestellten Aufgabe. Ih r  hat er seine besten Kräfte 
bis in  seine letzten Lebenstage gewidmet; noch bei E r
stattung des wichtigen Gutachtens v. 3. März 1930 über 
den Begriff der sperreähnlichen Nachteile i. S. des § 9 
KartV. führte er persönlich den Vorsitz. Seine vornehme 
Persönlichkeit, seine große Anschauung der Dinge, der alles 
Kleinliche fremd war, sein tiefes Verantwortungsgefühl und 
sein starker W ille  zum Recht als M ittel und K raft zum 
Wiederaufbau des Staates erwarben ihm weit über den 
Kreis seiner Mitarbeiter Verehrung und sichern ihm ein 
dankbares Andenken.

Senatspräsident beim Reichswirtschaftsgericht 
Dr. K o p p e l,  Berlin.

Personalien. Reichsgerichtsrat Dr. M e n d e , Leipzig, 
früher Ministerialrat im  Reichsjustizministerium, ist auf 
seinen Wunsch zum Reichsfinanzrat ernannt worden. — 
Staatssekretär im  Reichsfinanzministerium i. e.R. Dr. P o p i t z , 
Honorarprof. an der Univ. Berlin, w ird  im  SS. auf E in
ladung der Rechts- u. staatswissenschaftl. Fakultät der Univ. 
K ie l Vorlesungen über Finanzpolitik halten. —  Zu ord. 
Proff. wurden ernannt: ao. Prof. Dr. M o l i t o r ,  Leipzig, in  
Greifswald, und RA., PrivDoz. Dr. Hellmuth M a y e r, E r
langen, in  Rostock. —  Am 12. A pril beging Prof. Dr. R a u c h - 
b e rg  von der Deutschen Univ. Prag seinen 70. Geburtstag. 
Ihm  zu Ehren hat die „Prager Juristische Zeitschrift“ eine 
wertvolle Festschrift m it zahlreichen Beiträgen aus den 
Spezialgebieten des Jubilars: dem Verfassungs-, Völker-und 
Verwaltungsrecht sowie der Statistik veröffentlicht. Prof. 
Dr. E n g e lm a n n , Marburg i. H., begeht am 1. Mai seinen 
65. Geburtstag; ihm verdankt die Strafrechtswissenschaft 
zahlreiche wertvolle kriminalistische Forschungen. Am 
12. Mai w ird Prof. Dr. B in d e r ,  Göttingen, bekannt durch 
zahlreiche Abhandlungen und Schriften über die Rechts
stellung des Erben, die subjektiven Grenzen der Rechts
kraft, die Philosophie des Rechts u. a., 60 Jahre alt. W ir 
wünschen diesen hervorragenden Gelehrten noch lange 
Jahre gleich erfolgreichen Schaffens. —  Am 20. A pril 
beging LGPräs. a. D. S c h rä d e r, Göttingen, seinen 90. Ge- 
S S -S fc ,  E r T “  LGPräs. in Verden; sein Sohn ist RGR. 
Frische S1Ch vollster körperlicher und geistiger
fedenfalls ^  Uicht üb^ a u p t  der älteste, soJ enfalls einer der ältesten preußischen Richter sein.

*

Anläßlich des vierzigjährigenBestehens meines Verlages 
der Vollendung des 65. Lebensjahres und der an diesem 
Tage erfolgten Verleihung des Dr. rer. pol. h. c. durch die 
philosophische Fakultät der Univ. Gießen ist m ir eine so 
große Zahl von Glückwünschen, Telegrammen, Adressen, 
Gaben und Blumenspenden zugekommen, daß ich an dieser 
Stelle allen, die meiner in so gütiger Weise gedacht haben 
meinen herzlichsten Dank ausspreche.

Dr. Dr. O tto  L ie b m a n n .
Auf ausdrücklichen Wunsch der Herren Herausgeber 

der DJZ, w ird  die vonHerrn Kammergerichtspräsidenten i. R. 
L r . v. S ta f f  verfaßte, von Herrn Geh. Rat, Prof. D. Dr. K a h l 
überreichte Adresse nachstehend veröffentlicht:

Hochverehrter Herr Doktor Liebmann!
Sie blicken heut auf fünfundsechzig Lebensjahre zurück. 

Das kann viel bedeuten und wenig. Auch für Sie, hoch
verehrter Herr Doktor, hat das Geltung. W er nur an Ihre 
Frische und Rüstigkeit, Ihre ungeminderte, bewunderns
werte Arbeitskraft, die Beweglichkeit Ihres Geistes, die 
Entschlußkraft Ihres Wollens und überhaupt an alle die 
Eigenschaften denkt, in  denen Sie es noch m it den Jüngsten 
aufnehmen können, der mag vielleicht meinen, daß Sie noch 
nicht ein Lebensalter erreicht haben, das Freunden und 
Verehrern begründeten Anlaß bieten könnte, an Ihrem 
Geburtstag m it guten Zukunftswünschen vor Ihnen zu 
erscheinen.

W ir betrachten aber den heutigen Tag aus einem 
anderen Gesichtspunkte. V or unseren Augen steht die 
Fülle der Verdienste, die Sie sich um die Gesetzgebung, 
um die Rechtspflege, um die Justizverwaltung —  um jeden 
Zweig der Rechtswissenschaft — erworben haben. Be
wundernd vergegenwärtigen w ir uns das ungeheure Maß 
an Arbeit, das Sie geleistet, von Verantwortung, die Sie 
getragen, von Ueberzeugungsmut, den Sie in  schwersten 
Zeiten stets bewiesen haben. Die Jahre eines solchen, 
ernster, segenbringender Arbeit im  Dienste des Rechtes 
und des Vaterlandes gewidmeten Lebens dürfen w ir, rück
schauend, heut doppelt zählen. In  diesem Sinne aber haben 
Sie das biblische Lebensalter längst erreicht, ja es schon 
weit überschritten.

So ziemt es sich wohl, daß w ir Ihnen heut die 
wärmsten und herzlichsten Wünsche für ih r ferneres Leben 
aussprechen. Möge Gott Ihnen Arbeitskraft und Arbeits
lust —  mentem sanam in  corpore sano —  noch lange Jahre 
erhalten und Ihnen — als die notwendige Grundlage 
fernerer segensreicher Arbeit —  in  Ihrem Leben und in 
Ihrem W irken das Glück und die Erfolge geben, die Sie 
in  so hohem Maße verdienen.

W ir  bringen Ihnen heut in warmer Verehrung unsere 
freundschaftlichen Wünsche für eine lange glückliche Zu
kunft dar, und w ir bitten, daß auch Sie uns ferner der 
treue Freund bleiben, als der Sie sich stets bewiesen haben.

Berlin, den 24. A pril 1930.
Dr. Ebermayer Dr. Engel Dr. Grimm 

Dr. Hachenburg Dr. Heinitz Dr. Heymann D. Dr. Kahl 
Dr. Lindenau Dr. Mamroth Dr. Meyer Dr. Popitz 

Dr. Rießer Dr. Schiffer Dr. Schmidt D. Dr. Schwander 
Dr. v. Staff Dr. Triepel Dr. Wildhagen

J u s t i z s t a t i s t i k .
Berichterstatter: Dr. R o e s n e r, Referent im  Statistischen 

Reichsamt, Berlin.
Konkurse und Ausgleiche in der tschecho

slowakischen Republik im  Jahre 1928J). Im  Jahre 
1928 wurden in  der Tschechoslowakei 518 Konkurse (1927: 
502) eröffnet und 2145 Ausgleiche (1927 : 2424) eingeleitet. 
Gegenüber dem Vorjahr haben die Konkurse weiter (um 
3,2% ) zugenommen, während die Ausgleiche um 11,5% 
zurückgegangen sind. Infolgedessen hat sich das Verhältnis 
der Konkurse zu den Ausgleichen in  den letzten Jahren 
zugunsten der seit 1925 stetig steigenden Konkurse ver
schoben. Es entfielen auf 100 Ausgleiche im  Durchschnitt 
1926: 19,6, 1927: 20,7 und 1928: 24,1 Konkurse.

Die Kridatare undSchuldner sind vorw iegend physische
Personen und off. HGes., und zwar bei 496 Konkursen 
und 2109 Ausgleichen. Die Genossenschaften mbH. sind m it 
17 Konkursen und 19 Ausgleichen, die GmbH, m it 8 on 
kursen und 13 Ausgleichen, die Akt.-Ges. m it 3 Kon mrsen
und 11 Ausgleichen beteiligt. , „  , _

Aus der Aufgliederung der Kridatare und Schuldner 
nach Berufsgruppen ergibt sich, daß mehr als die Hallte 
aller Zahlungseinstellungen auf die Gruppe „Handel und l)

l)  V g l. M itte ilungen des Statist. Staatsamtes der tschechoslowa- 
kischen Republik. X . Jg. (1929). N r. 102 107.
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Geldwesen“ und etwa ein D ritte l auf „Industrie und Ge
werbe“ entfällt.

Von den einzelnen Berufsgruppen steht an erster Stelle 
das Bekleidungsgewerbe (204 Konkurse und Ausgleiche). 
Es folgen die Nahrungsmittelindustrie (183), das Bau
gewerbe (106), die Holzindustrie (95) und die Maschinen
industrie (84). Im  Handel ist am stärksten der Gemischt- 
■warenhandel (432 Konkurse und Ausgleiche) vertreten.

Die tschechische Konkursstatistik enthält auch auf
schlußreiche Angaben über die Aktiva und Passiva, die 
allerdings für das Jahr 1928 nur fü r 384 Konkurse =  74,1 %  
und fü r 2129 Ausgleiche =  99,2 %  vorliegen. Bei den 
Konkursen gab es Aktiva im  Betrage von 53,0 M ill. Kc, 
denen Passiva von 124,7 M ill. Kc gegenüberstanden. Bei 
den Ausgleichen betrugen die Aktiva 312,5 M ill. Kc, die 
Passiva 594,8 M ill. Kc. Auf 100 K c Aktiva entfallen 1928 
bei den Konkursen 235 Kc, bei den Ausgleichen 190 K5 
Passiva. Das Verhältnis der Aktiva zu den Passiven ist 
also bei den Ausgleichen günstiger als bei den Konkursen.

S p r e c h s a a l .
Die Bezeichnung ..Beinbergseide“. Weiten Kreisen 

aes deutschen Volkes ist die Bezeichnung „Bembergseide“ 
durchaus geläufig, wobei eine jahrelange Riesenreklame 
m it der steten Vervollkommnung der so bezeichneten 
Produkte und der Neigung besonders der weiblichen Be
völkerung zu einem ungeahnten Erfolge zusammen wirkten. 
Viele Frauen, besonders in  der Großstadt, wissen auch, daß 
es sich um Kunstseide handelt; bei vielen anderen kann das 
zweifelhaft sein. Erwartet der Käufer unter Bembergseide 
nicht ein Kunstseidenprodukt, sondern w irkliche Seide, so 
ist die Bezeichnung geeignet, ihn über die Beschaffenheit 
der Ware zu täuschen. Bei der Wertschätzung, die sich 
wirkliche Seide —  trotz der Entwicklung der Kunstseiden
industrie —  in  weitesten Kreisen erfreut, ist das Angebot 
einer Ware m it solch täuschender Beschaffenheitsangabe 
zu erschwinglichem Preise wegen unberechtigter Erweckung 
des Anscheins eines besonders günstigen Angebots nach 
§ 3 UnlW G. unzulässig.

Gestützt auf diese Vorschrift haben einige Schapp- 
seidenfabrikanten gegen mehrere Kunstseidenfabrikanten 
Klage auf Erlassung eines gerichtlichen Verbots der Be
zeichnungen Beinberg-, Agfa- usw. Seide erhoben. Während 
das KG. die Klage abwies, hat soeben das RG. ( I I .  393/29, 
U rt. v. 25. März 1930) der Klage stattgegeben und den 
Bekl. die Benutzung der Bezeichnung Seide (auch in  den 
gen. Zusammensetzungen) statt Kunstseide verboten. Die 
hierfür maßgeblichen Gründe sind die folgenden:

Die Bekl. hatten in  erster L inie geltend gemacht, 
daß infolge der Entwicklung der Kunstseidenindustrie sich 
in Deutschland das W ort Seide zu einem Oberbegriff ent
wickelt habe, wonach man darunter sowohl Naturseide wie 
Kunstseide verstehe. E in solcher Sprachgebrauch besteht 
nach der Ueberzeuguüg des RG. nicht. Dazu würde ge- 
noren, daß nicht nur weite Kreise, sondern die gesamte 
Bevölkerung, höchstens m it Ausnahme verschwindend ge
ringer und darum unbeachtlicher Teile des Volkes, diese 
Auffassung von der Bedeutung des Wortes Seide teilen. 
E in allg. Sprachgebrauch, der den seit Jahrhunderten m it 
einem Worte verbundenen Sinn grundsätzlich umgestaltet 
;und die bisher in  dem W ort enthaltene Beschaffenheits
angabe verwässert, bildet sich nur selten und nur langsam. 
Trotz Riesenreklame bleiben weite Kreise des Volkes in 
der Regel lange Zeit von der Entwicklung eines solchen 
Sprachgebrauchs unberührt. Die Wandlung in der allg. 
Auffassung von dem Sinn des Wortes „Seide“ kann sich 
daher m it der für die Beseitigung täuschender W irkung 
wesentlichen Vollständigkeit solange noch nicht vollendet 
haben, als noch irgendein beachtlicher Teil der in Betracht 
kommenden Käuferkreise an dem alten W ortsinn festhält 
und nichts davon weiß, daß andere Kreise, z. B. die Händler, 
unter Seide nicht nur Naturseide, sondern auch Kunstseide 
verstanden wissen wollen. Wenn also eine beachtliche
Minderheit der Käufer und Händler die von gewissen 
Kreisen angestrebte Entwicklung nicht mitmacht, und diese 
Tatsache sogar von der Industrie- und Handelskammer

Berlin bestätigt wird, ist die Annahme einer Wandlung 
des Sprachgebrauchs nicht gerechtfertigt.

Trotzdem könnte sich das W ort „Seide“ in  den hier 
beanstandeten Zusammensetzungen, z. B. Bembergseide, als 
Bezeichnung eines Kunstseidenproduktes infolge großer 
Reklame im  Verkehr durchgesetzt haben. H ier ist zweierlei 
zu unterscheiden: Die allbekannte umfangreiche Reklame 
für eine Warenbezeichnung w ird regelmäßig einen Aus
stattungsschutz schaffen, so daß man weiß, daß Ware unter 
dieser Bezeichnung nur aus einer bestimmten Herkunfts
stätte stammt, anderenfalls nicht „echt“ ist. Daneben kann 
die Reklame auch die weitergehende W irkung haben, dem 
Publikum gewisse Eigenschaften der Ware „einzuhämmem“ . 
Letzteres ist natürlich nur möglich, wenn die Reklame auf 
die Eigenschaften der Ware, z. B. durch Angabe des für 
die Gewinnung des Stoffes wesentlichen Verfahrens gemein
verständlich hinweist. Dazu würde genügt haben, daß die 
Ware in der Reklame irgendwie, aber deutlich erkennbar, 
als Kunstseide bezeichnet wäre. Das ist indessen bis in 
die neueste Zeit ängstlich vermieden, und die daneben in 
Prospekten angeblich betriebene Aufklärungsarbeit der 
Kunstseidenfabrikanten hat offenbar ih r Ziel nicht erreicht. 
Es genügt nicht, daß als Fabrikant von Bemberg- usw. Seide 
ein Fabrikunternehmen bezeichnet w ird. Die an den V er
braucher gelangende Ware muß vorher fabrikmäßig ver
arbeitet werden, mag es sich um Natur- oder Kunstseide 
handeln. Bei dieser Sachlage kann nicht festgestellt werden, 
daß sich die Bezeichnung „Bembergseide“ oder eine ähn
liche zusammengesetzte Bezeichnung im  Verkehr derart 
durchgesetzt hat, daß alle beteiligten Abnehmerkreise —  bis 
auf verschwindende Ausnahmen —  wissen, hier handelt es 
sich um Kunstseide. Dann wirken die gen. zusammen
gesetzten Bezeichnungen auf die beteiligten Abnehmerkreise, 
mindestens auf eine nach dem Gesetz ausreichende, weil 
nicht ganz unerhebliche, Minderheit irreführend.

Beachtlich erscheint auch, daß, soweit bekannt, nirgends 
im  kultivierten Ausland der von der Bekl. behauptete 
Sprachgebrauch besteht. So bezeichnet man im  französischen 
und englisch-amerikanischen Sprachgebiet Kunstseide stets 
m it „soie artificielle“ bzw. „artific ia l s ilk“ . Es kann nicht 
Aufgabe der deutschen Gerichte sein, die Entwicklung eines 
Sprachgebrauchs zu fördern, der die Beseitigung klarer und 
unmißverständlicher sprachlicher Unterscheidungsmerkmale 
erstrebt, auch im Ausland offenbar nirgends auf Verständnis 
rechnen könnte.

Diese Entscheidung dürfte in  weiteren Kreisen Zu
stimmung finden, weil sie m it Recht an eine die Täuschung 
des Publikums ausschließende Aenderung in der allgemeinen 
Bewertung bisher anerkannter Beschaffenheitsangaben hohe 
Anforderungen stellt. Man w ird sich noch des lebhaften 
Streits um die ältere Rechtsprechung des RG. betr. Pilsener 
und Münchener Bier, bes. in Zusammensetzungen wie z. B. 
Radeberger Pilsener, erinnern. Zwar handelte es sich 
damals um geographische Herkunftsbezeichnungen, die 
objektiv unrichtig waren, durch den Zusatz angeblich den 
Charakter als örtliche Herkunftsangaben verloren hatten. 
Man erinnert sich auch der beschämenden Bestimmungen 
des Versailler Vertrages betr. Cognac und Champagner. 
Bei Bembergseide handelt es sich zwar nicht um eine 
Herkunftsangabe, aber ebenfalls um eine inhaltlich un
richtige Angabe. Derartige Mißbräuche zu verhindern und 
eine frühere, allzu milde Auffassung aufzugeben, dürfte 
gerade in heutiger Zeit als Pflicht der Gerichte anzu
erkennen sein.

Reichsgerichtsrat Dr. P in z g e r ,  Leipzig.

Ist die genaue Angabe des Alters der Zeugen 
entbehrlich? V or einiger Zeit war in  einer Tageszeitung 
zu lesen, es sei eine überflüssige Härte, wenn der Richter 
weibliche Zeugen nach ihrem A lter frage. Das Leben 
nötige so manche Frau, sich jünger zu machen als sie sei; 
sie komme in  eine üble Lage, wenn sie gezwungen wäre, 
ih r wahres A lter öffentlich bekannt und aktenkundig zu 
machen. Anregungen solcher A rt fallen in  der gegen
wärtigen Zeit auf fruchtbaren Boden. So fand ich jüngst 
in einem Protokoll 1. Instanz den Satz: „D ie Zeugin 
erklärte: Ich heiße Anna Müller, bin eidesfähig, ohne
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Beruf usw.“ Abgesehen davon, daß Anna Müller schwerlich 
erklärt haben wird, sie sei eidesfähig, stehen diesem Ver
fahren doch auch sonst Bedenken entgegen.

Die §§ 68 StrPO. und 395 ZPO. schreiben vor, daß 
der Zeuge nach Namen, A lter, Stand usw. zu befragen ist. 
Nun ist diese Vorschrift zwar nur Ordnungsvorschrift, aber 
auch Ordnungsvorschriften sind dazu da, um befolgt zu 
werden, und die Prozeßordnungen schreiben die Frage 
nach dem A lter ausdrücklich vor. R ichtig ist weiter, daß 
diese Frage dazu dient, die Zulässigkeit der Vereidigung 
des Zeugen festzustellen; denn des Zeugeneids fähig sind 
nur Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Danach würde es genügen, wenn der Zeuge befragt wird, 
ob er 16 Jahre alt ist, und protokolliert wird, daß er diese 
Frage bejaht oder verneint hat. Aber die genaue Angabe 
des Alters ist doch mindestens in  allen Fällen wünschens
wert, wo der Zeuge nicht vor dem erkennenden Gericht 
vernommen wird. Hat ein Einzelrichter, beauftragter oder 
ersuchter Richter den Zeugen vernommen, so kann das 
erkennende Gericht aus einer Niederschrift, die nur die 
Angabe enthält, der Zeuge sei nach seiner Erklärung über 
oder unter 16 Jahre alt, nicht ersehen, wie alt er w irklich 
ist. Und doch ist die Altersangabe für die Beweiswürdigung 
von Bedeutung. Ob der Zeuge 16 oder 40 Jahre alt ist, 
is t für die Beurteilung des Wertes seiner Aussage nicht 
gleichgültig. So fragt es sich bei verwickelteren Lebens- oder 
Wirtschaftsverhältnissen, ob der Zeuge die zur Beurteilung 
dieser Verhältnisse erforderliche geistige Reife und Lebens
erfahrung besitzt. Es fragt sich ferner, ob er die für eine 
objektive Aussage nötige Unbefangenheit und Unabhängig
keit besitzt. Das g ilt insonderheit für Zeugenaussagen in 
Straf- und Ehesachen. Man denke nur an den alltäglichen 
Fall, daß eine weibliche Familienangehörige einer Partei 
als Zeugin über Ehebruch oder ehewidrige Beziehungen 
der Partei zu einer anderen Person oder über eheverletzende 
Vorgänge in  der Familie vernommen wird. H ier w ird  es 

- namentlich bei der Abwägung der Beweiskraft einander 
widersprechender Zeugenaussagen —  darauf ankommen, zu 
wissen, wie alt die Zeugen sind. Der Aussage einer sechzehn
jährigen Person w ird man m it größerer Vorsicht gegen
überzutreten haben, wie der Aussage einer älteren, w irt
schaftlich selbständigen Person.

Was hier von dem Beweisverfahren vor dem Einzel
richter, beauftragten oder ersuchten Richter gesagt ist, g ilt 
aber auch für die Beweisaufnahme vor dem erkennenden 
Gericht selbst. Auch bei dieser ist die Festlegung des 
genauen Alters des Zeugen im Protokoll geboten, weil die 
Besetzung des Gerichtshofs sich bis zum U rte il ändern 
kann und weil auch das Gericht 2. Instanz ein Interesse 
daran hat, das genaue A lte r des in  der 1. Instanz ver
nommenen Zeugen zu erfahren.

Kammergerichtsrat Dr. G o ld m a n n , Berlin.

Richterselbstablehnung gegenüber einem Richtet 
und Verjährung. Früher konnte es kaum Vorkommen 
daß ein Richter eine Verkehrsvorschrift verletzen konnt( 

dadurch m die Rolle des Angeklagten gedrängt wurde 
m!-e* w ? ier lebten so zurückgezogen, daß sie keine Gelegen 
¿ W  ? '  Verkehrsvorschriften zu übertreten. Der moderne 
srhafmn d^ egen *ährt Aut°  und macht sich alle Errungen 
auch Gelefeutim^dernen Technik zunutze; er hat dadurcl 
in WiH f  -,61 ’ nut emer der vielen Verkehrsvorschriftei 
m W iderstreit zu geraten. Der folgende Fall, der wege 
der rechthchen Fragen besonders interessant ist, soll hfe 
veröffentlicht werden, zumal die Probleme bisher in de: 
Rechtsprechung und Literatur nicht erörtert worden sind 

E in AGR. hatte eine polizeiliche Strafverfügung wegei 
Uebertretung der Kraftfahrzeugverkehrsordnung erhaltei 
:— wie sich später herausstellte zu Unrecht — , da er als 
Herrenfahrer angeblich das Zeichen des Verkehrsbeamtei 
nicht beachtet haben sollte. E r hatte dagegen gerichtlich« 
Entsch. beantragt. Der zuständige Strafrichter lehnte siel 
als befangen ab, weil er seit Jahren m it dem Angeklagtei 
«ng befreundet ist. Das LG. erkannte den Ablehnuno-s 
grund als berechtigt an. Der Stellvertreter des Strafrichter: 
lehnte sich ebenfalls als befangen ab, weil er sich m it den

Angeklagten auf „D u “ stand. Auch diese Selbstablehnung 
wurde vom LG. bestätigt. Da ein weiterer zuständiger 
Richter nicht vorhanden war, beantragte der Vorstand des 
AG. beim LGPräsidium die Bestellung eines Richters für 
diesen Fall. Das Präsidium bestimmte einen solchen, der 
sich aber ebenfalls als befangen ablebnte, und zwar ¿aus 
kollegialen Gründen“ . Diese Ablehnung konnte das LG. 
nicht als stichhaltig anerkennen und verwarf sie. Durch 
die verschiedenen Selbstablehnungen war inzwischen soviel 
Zeit verstrichen, daß die 3monatliche Verjährungsfrist ab- 
gelaufen war. Der nunmehr ernannte Richter lehnte deshalb 
den Antrag der Staatsanwaltschaft auf Hauptverhandlung 
durch Beschluß ab. Das LG. hob diesen Beschluß auf 
die Beschwerde der StA.schaft auf und ordnete Haupt
verhandlung an. In  dieser wurde das Verfahren wegen 
Verjährung eingestellt, m it der Begründung, daß die ver
schiedenen Selbstablehnungen der Richter und die darauf 
ergangenen Entsch. des LG. keine richterlichen Handlungen 
darstellen, die gegen den Angeklagten gerichtet wären. 
Das AG. hob noch hervor, daß die sich ablehnenden Richter 
nach § 29 StrPO. die Pflicht gehabt hätten, irgendwelche 
unaufschiebbaren Unterbrechungshandlungen gegen den An
geklagten vorzunehmen.

Es ergab sich nun der unerfreuliche Zustand für den 
Angeklagten, daß seine Unschuld nicht dargetan worden 
war, da nur eine formale Entsch., aber keine solche in 
der Sache ergangen war. Andererseits hatte auch die 
Polizei ein Interesse am Ausgange des Rechtsstreits, da 
gegen den anzeigenden Beamten wegen dieses Vorganges 
eine dienstliche Beschwerde lief, deren Entsch. bis zur 
Beendigung des Strafverfahrens ausgesetzt war.

Die StA.schaft legte deshalb Revision ein und wies darauf 
hin, daß § 29 StrPO. nach den Erläuterungen von Löwe- 
Rosenberg und den Motiven des Gesetzes nur Anwendung 
finden könne, wenn von Dritten ein Ablehnungsgesuch 
angebracht würde, nicht aber, wenn ein Richter sich selbst 
ablehnt. Man könne einem Richter nicht zumuten, gegen 
den befreundeten Richter Handlungen vorzunehmen, die 
gegen diesen gerichtet wären. Sie machte weiter geltend, 
daß der Beschl. des LGPräs., der einen neuen Richter zur 
Aburteilung der Sache bestimmte, die Verjährung unter
brochen habe, da er bezweckte, das Verfahren in Gang 
zu bringen, also gegen den Angeklagten gerichtet war.

Das OLG. in  Jena (S. 7/30) hob die Entsch. des AG. 
auf m it der Begründung; „Ob das U rte il des AR., das auf 
Einstellung lautet, nach § 313 StrPO. m it der Berufung 
angefochten werden konnte und die Revision der StA.schaft 
als Sprungrevision anzusehen war, kann dahingestellt 
bleiben, da die Rüge, daß der Vorderrichter zu Unrecht 
E in tritt der Verjährung angenommen hat, materiellrecht
licher Natur und daher durch § 340 StrPO. nicht aus
geschlossen ist. Die Rüge ist auch begründet.

Allerdings liegen zwischen dem Erlaß der Strafver
fügung und der Anberaumung des Termins zur Haupt
verhandlung mehr als 3 Monate, weil die zur Entsch. be
rufenen Richter sich gemäß § 30 StrPO. als befangen ab
lehnten, so daß die Bestimmung des Richters endlich durch 
das Präsidium des übergeordneten LG. erfolgte. Ein 
Ruhen der Verjährung nach § 69 StrGB. trat dadurch nicht 
ein. Die Befangenheit einzelner Richter bildete vielleicht 
ein —  durch § 29 StrPO. begrenztes —  tatsächliches, aber 
kein rechtliches Hindernis der Strafverfolgung. Aber die 
Verjährung ist nicht eingetreten, weil sie unterbrochen 
wurde. M it Unrecht hält der Vorderrichter die richter
lichen Handlungen, die sich nur auf die Ablehnung eines 
Richters beziehen, hierfür nicht geeignet. Eine bestimmte Tat 
und ein bestimmter Täter waren in  dem Verfahren gegeben. 
Wenn § 68 StrGB. verlangt, daß sich die Handlung des 
Richters gegen den Täter richten müsse, so bedeutet das 
nicht, daß sie bestimmt sein müsse, den Täter zu u er
führen, sondern es genügt, wenn sie bestimmt und geeigne 
ist, das den Täter betreffende Strafverfahren durchzufuhren. 
Das aber tr if ft  auf die hier in  Frage stehenden Hand
lungen: die gemäß § 30 StrPO. erfolgenden Anzeigen der 
befangenen Richter und die daraufjrgehemlen Bes^dusse
der Strafkammer, endlich auch auf
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Präsidiums, zu. Sie waren darauf gerichtet, den zur Entsch. 
der Sache geeigneten Richter zu bestimmen und damit 
die Durchführung des Strafverfahrens zu ermöglichen. 
Da diese richterlichen Handlungen in  geringeren A b
ständen als 3 Monate ergingen, ist die Verjährung nicht 
eingetreten................ “

Erster Staatsanwalt Dr. B e rn h a rd t ,  Eisenach.

Denkschrift eines Untersuchungsgefangenen über 
Zweck und Sinn der Bewährungsfrist. In  einem 
großen, in  Moabit verhandelten Betrugsprozeß hatte der 
Angeklagte (ein Kellner) in  seiner 8 monatlichen Unter
suchungshaft eine Denkschrift verfaßt, in  der er sich u. a. m it 
dem Problem der Bewährungsfrist auseinandersetzt. Diese 
Denkschrift, die der Gefangene dem Gericht und dem Staats
anwalt überreichte, enthielt wörtlich folgende bemerkens
werten Ausführungen:

„Ich bin in der Inflation wegen Betruges zu drei 
kleinen Strafen von 3 Wochen, 1 Monat und 3 Monaten 
Gefängnis verurteilt, jedoch ist m ir für alle Strafen in  
vollem Umfange Bewährungsfrist bew illig t worden. Auf 
denjenigen, der sich auf der abschüssigen Bahn befindet, 
macht nur die Verbüßung der Strafe, nicht die bloße Ver
urteilung Eindruck. Für mich wäre es notwendig ge
wesen, daß man mich aus der m ir verhängnisvoll ge
wordenen Umgebung herausgerissen hätte. Hätte ich damals 
auch nur 3 Monate lang die Pein und das Degradierende 
des Strafvollzugs kennengeleint, so wäre ich zur Besinnung 
gekommen und würde bestimmt jetzt nicht in  dieser großen 
Strafsache auf der Anklagebank stehen. Die Mitschuld derBe- 
harrung in  der Tat t r if ft  daher in meinem Falle und sicherlich 
in  vielen anderen Fällen die Justiz selbst, die den sofort 
nach der Tat einsetzenden Vollzug der Strafe oft versäumt. 
Wenn jeder, dem das Gericht Bewährungsfrist zubilligen 
w ill, zunächst einmal wenigstens fü r einen T e il der Strafe, 
m. E. mindestens 3 Monate, die Härte der Strafe kennen- 
lem t, so würden die noch besserungsfähigen Charaktere, 
zu denen auch ich mich rechne, von weiteren Straftaten 
bestimmt abgehalten werden. Das Gesetz über die Be
währungsfrist, wie. es die Praxis milde handhabt, ist für 
die Mehrzahl der Gestrauchelten kein V o rte il.“

Diese beachtlichen Ausführungen eines „Strafpraktikers“ , 
die in  der These gipfeln: Laßt uns zunächst die Strenge 
der Strafe fühlen, erst dann uns der Milde des Strafvoll
zuges teilhaftig werden, stellen in ihrer A rt sicherlich einen 
sehr beachtlichen Beitrag zu der jetzt im  Vordergründe 
des öffentlichen Interesses stehenden Debatte über die 
Reform des Strafvollzuges dar.

Rechtsanwalt D r. H e r b e r t  F u c h s , Berlin,

Die Bedeutung des Blochmannschen Kalenders 
für die gerichtliche Praxis. Eine Kalenderreform ist 
eine unabweisbare Notwendigkeit. Deshalb hat sich auch 
der Völkerbund m it dieser Reformarbeit beschäftigt, die 
aber bisher an mannigfachen, vielfach kirchlichen W ider
ständen scheiterte. Jetzt soll dem Vernehmen nach im 
preußischen Landtag einAntrag auf Einführung einer Kalender
reform gestellt werden. Nicht nur, daß man in  Rußland 
m it der radikalen Einführung der 5-Tage-Woche begonnen 
hat, auch bei uns empfindet man viele Einrichtungen unseres 
fü r das moderne Wirtschaftsleben veralteten, aus dein 
16. Jahrhundert stammenden Gregorianischen Kalenders 
als höchst nachteilig.

Die Juristen leiden besonders unter diesem Mißstande. 
Nicht nur bedürfen alle Kalender der Gerichte und A n
wälte immer wieder einer Erneuerung fü r jedes Jahr, nicht 
nur ist es unmöglich, Kalender für mehrere Jahre im  vor
aus anzuschaffen; man muß vor allem, wenn man ein 
Datum vergangener oder zukünftiger Jahre nach seinem 
Wochentag bestimmen w ill, jedesmal umständliche Be
rechnungen anstellen, oder einen ganzen Stoß von Kalendern 
benutzen. W ie oft erlebt man es vor Gericht, daß ein 
Zeuge noch genau den Wochentag oder das Oster- oder 
Pfingstfest usw. des betr. Jahres als Zeitpunkt angeben 
kann, während er das Datum selbst nicht mehr kennt. 
Liegt das Ereignis schon Jahre zurück, so ist es meist

unmöglich, in der Verhandlung das Datum festzustellen, 
obwohl es gerade darauf ankam. Dieser Mißstand rührt 
daher, daß die Wochentage und die beweglichen Feier
tage in jedem Jahr wieder auf andere Daten fallen. Würde 
jeder Wochentag stets wieder auf dasselbe Datum fallen, 
würden Ostern und die danach bestimmten Feste fest
stehen, dann hörten alle diese Umstände auf. Man wüßte 
durch einen Blick auf den Kalender, vielleicht gar aus
wendig, an welchem Datum Ostern, Pfingsten usw. ist. 
Gerade bei Aufwertungsprozessen z. B. macht die nur 
durch Zeugen bekundete Datierung bestimmter Ereignisse 
nach den beweglichen Feiertagen oder nach Wochentagen 
in  weiter zurückliegenden Jahren große Schwierigkeiten.

Bei Einführung eines anderen Systems würde auch 
manche im  Wirtschaftsleben störende Ungleichheit der ge
setzlichen Fristberechnung verschwinden, wie sie der 
geltende Gregorianische Kalender m it sich bringt. Nach 
§ 188 BGB. w ird  fälschlich heute die Frist v. 31. Jan. 
eines Nichtschaltjahres bis zum 28. Febr. als eine Zeit
spanne von 30 Tagen berechnet, wenn die Parteien unter 
dem 31. Jan. „heute in  einem Monat“ vereinbaren, da der 
Februar am 28. endigt und dieser Tag nach § 188 Abs. 2 
BGB. als Ende der vereinbarten Frist g ilt, andererseits 
aber 1 Monat als 30 Tage gerechnet wird. Ebenso w ird 
nach § 189 BGB. der Zeitraum v. 31. Jan. bis 14. Febr. 
als 15 Tage berechnet, wenn die Parteien am 31. Jan. 
„heute in einem halben Monat“ vereinbaren.

Diese unhaltbare Verschiedenartigkeit der Berechnung 
führt bei monatlichen M iet- und Gehaltszahlungen zu w irt
schaftlichen Schädigungen, die sich nur aus der U nvo ll
kommenheit unseres Kalenders ergeben.

Auch braucht, wenn die Weihnachtsfeiertage auf Freitag 
oder Sonnabend fallen, eine bereits am 25. fällige Leistung 
gemäß § 193 BGB. erst am 28. bewirkt zu werden. Handelt 
es sich um eine mehrere Jahre regelmäßig am 25. oder 26. 
zu bewirkende Leistung, so braucht sie also in  einem solchen 
Jahre erst einen Tag später als sonst bewirkt zu werden, 
nur infolge der Unübersichtlichkeit und Ungleichmäßigkeit 
unseres Kalenders.

Diese Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Jeden
falls zeigen sie, daß eineReform nötig ist. Der beste Vorschlag 
hierzu stammt von dem Kieler Ingenieur Dr. B lo c h  m ann. 
Sein Kalender baut sich folgendermaßen auf:

1. Das gemeine Jahr enthält 364 Tage m it Wochentags
charakter und einen (zwischen Juni und Juli eingeschobenen) 
Tag ohne Wochentagscharakter.

2. Der in allen Schaltjahren vorkommende Schalttag 
fä llt (als 366. Tag des Jahres) an das Ende des Jahres und 
trägt auch keinen Wochentagscharakter.

3. Jedes Datum fä llt in  allen Jahren auf den gleichen 
Wochentag. Jedes Quartal beginnt m it einem Sonntag.

4. Die Monate Januar, A pril, Juli, Oktober haben 31 Tage, 
die anderen 30 Tage. Es sind also alle Quartale vö llig  
gleichgestaltet. Jeder Monat hat 26 Werktage.

5. Ostern w ird  festgelegt auf Sonntag, den 8. A pril, 
den 99. Tag des Jahres. Demgemäß fallen die anderen 
von Ostern abhängigen Festtage auch auf bestimmte Tage 
des Jahres, z. B. Pfingsten auf den 26. Mai.

Das Jahr liegt also in  zwei gleichen Hälften um den 
Mitsommertag, den 183. Tag des Jahres, der keinen Wochen
tagsnamen trägt. Der Charakter dieses Tages kann beliebig 
ausgestaltet werden; er eignet sich wohl als allg. Weltfeiertag. 
Jedes Quartal umfaßt m it 91 Tagen genau 13 Wochen, be
ginnt m it einem Sonntag und schließt m it einem Sonnabend. 
Die 4 Quartale ergeben zusammen also 364 Tage; dazu 
tritt, um die 365 Tage des gewöhnlichen Jahres vo ll zu 
machen, in  allen Jahren der Mitsommertag; in  Schaltjahren 
als 366. Tag der Schalttag, der, soll er nicht das gleich
mäßige Gefüge aller Jahre bis zum 365. Tag stören, nur 
am Ende des Jahres seinen Platz finden kann.

Diese vollkommene Gleichheit der Quartale, die in  allen 
Monaten gleiche Anzahl von Werktagen, die Festlegung 
von Ostern und der anderen Feste, die Bestimmtheit jedes 
Wochentags nach dem Datum bringen größere Regelmäßig
keit in  den Ablauf des Jahres, erleichtern die Bestimmung 
von Daten der Vergangenheit und Zukunft und geben eine
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bessere Uebersicht zum Vergleich der einzelnen Jahres
abschnitte.

Diese Vorzüge für die juristische W elt hat auch Reichs
gerichtspräsident Dr. S im o ns  anerkannt, indem er schrieb, 
daß nach seiner Ansicht von allen ihm bisher bekannt 
gewordenen Vorschlägen für die Kalenderreform jener V o r
schlag den Vorzug der größten Einfachheit und Klarheit 
besitze. E r teile auch die Ansicht, daß für die gesamte 
Juristen weit die geplante Reform einen großen V orte il 
bieten würde. Schon die Verteilung der gerichtlichen und 
anwaltlichen Geschäfte auf das Kalenderjahr, die Behand
lung amtlicher und privater Terminkalender werde dadurch 
wesentlich vereinfacht. Jeder Praktiker könne ermessen, 
was das bedeutet.

Rechtsanwalt Dr. H u m p o le tz ,  Bensheim.

Wiederholte Reichstagsauflösung durch den 
Reichspräsidenten. Zeitungsnachrichten anläßlich der 
Konstituierung des Kabinetts B rü n in g  regen die Behand
lung folgenden Falles an, der Gelegenheit gibt zur E r
örterung einiger Fragen des Reichsverfassungsrechts:

Der Reichstag versagt dem vomReichspräsidenten(RPr.) 
ernannten Reichskanzler (RK.) und den Reichsministern 
durch ausdrücklichen Beschluß sein Vertrauen. Der RPr. 
löst darauf den Reichstag auf. Der neugewählte Reichstag 
versagt ebenfalls delfa RK. und den Reichsministern, die 
nicht zurückgetreten sind, durch Beschluß das Vertrauen. 
Darauf stellt der RPr. auch diesem Reichstage eine Auf
lösungsverfügung zu. W ie ist die Rechtslage?

I. Nach Art. 25 Abs. 1 RVerf. kann der RPr. den 
Reichstag auflösen, jedoch nur einmal aus gleichem Anlaß. 
„D e r“ Reichstag ist nicht der einzelne Reichstag in  seiner 
speziellen Zusammensetzung, sondern der Reichstag als 
Sammelbegriff. Der neugewählte Reichstag ist somit ge
meinsam m it dem vorher aufgelösten „der“ Reichstag i. S. 
des Art. 25 Abs. 1 RVerf. Anlaß für jede der beiden A uf
lösungsverfügungen ist das Mißtrauensvotum gegenüber 
den M inistem des RPr.; der Anlaß ist also der gleiche. 
W ird  in  den Auflösungsverfügungen der Beweggrund der 
Auflösung angegeben1), so verstößt die zweite Auflösung 
gegen Art. 25 Abs. 1 RVerf. Das gleiche muß gelten, wenn 
die zweite Auflösung nach den Umständen offensichtlich 
aus gleichem Beweggründe wie die erste Auflösung erfolgt.

Es fragt sich, ob die Auflösungsverf. infolge Verstoßes 
gegen Art. 25 Abs. 1 RVerf. unwirksam ist oder ob der 
Verstoß nur eine schuldhafte Verletzung der RVerf. m it 
den Folgen des Art. 59 enthält, die Wirksamkeit der V er
fügung selbst aber unberührt läßt. Im  letzten Sinne w ird 
die Frage beantwortet von A n s c h ü tz 2), P o e tz s c h - 
H e f f t e r 3) und S c h e lc h e r4), im  ersten Sinne von 
G ie s e 5) und P o h l6).

Für die Unwirksamkeit der Auflösungsverf. dürfte zu
nächst die Fassung des Art. 25 zwingend sprechen. Der 
RPr. „kann“ nur einmal aus gleichem Anlaß auflösen, 
„kann“ also das zweite Mal nicht. Durch „Nichtkönnen“ 
w ird  im  geltenden Recht der Ausschluß der Macht, eine 
gewollte Rechtsfolge herbeizuführen, bezeichnet. Die Auf
lösungsverf. vermag folglich bei gleichem Anlaß nicht die 
gewollte Auflösung des Reichstags herbeizuführen und fä llt 
damit ins Leere. A rt. 25 Abs. 1 RVerf. stellt ferner die 
gesetzliche Ermächtigung des RPr. zur Auflösung des 
Reichstages dar. Diese Ermächtigung ist in  bestimmter 
Beziehung eingeschränkt. Soweit die Einschränkung nicht 
em gehalten wird, findet eine Ueb ers ehr eitun g der Er- 
mächtigung statt. Die Verfügung ist, da die alleinige 
Rechtsgrundlage weggefallen ist, demnach unwirksam. Auf 
A rt. 25 Abs. 1 RVerf. läßt sich also die zweite Auflösungs
verf. nicht stützen.

I I .  Bietet Art. 48 Abs. 2 RVerf. eine geeignete Rechts
grundlage? Die Frage spitzt sich darauf zu, ob der Reichstag

*) So die bisherige P rax is ; vg l. V. v. 13. März 1924, R G B l. S. 173 ■ 
V. v. 20. Okt. 1924, R G B l. S. 713; V. 31. M ärz 1928, R G B l. S. 136.

2) D ie  Verf. des Deutschen Reichs v. 11. Aug. 1919. 11. A u fl.
B e rlin  1929. A rt. 25 Anm . 7, S. 181.

s) Handkommentar der R Verf. 3. A u fl. 1928. A rt. 25 Anm. 5,
4) DJZ. 1924 S. 890.
')  D ie  RVerf. 6. A u fl. 1925. A rt. 25 Anm. 2.
6) D ie  Auflösung des Reichstags. 1921. S. 28.

überhaupt auf Grund des Art. 48 Abs. 2 RVerf. m it der 
Begründung aufgelöst werden kann, daß im  Deutschen 
Reiche die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich 
gestört oder gefährdet w ird  und die Auflösung die zur 
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
nötige Maßnahme ist.

Daß Art. 25 Abs. 1 RVerf. die Befugnis des RPr. zur 
Auflösung abschließend, also auch fü r den Fall des Not
standes nach Art. 48 Abs. 2 RVerf., regeln wollte, ist 
nicht anzunehmen. Art. 25 Abs. 1 RVerf., der von der 
Auflösungsbefugnis im  Zusammenhang m it den allg. Rechten 
des RPr. handelt, ist nicht lex specialis gegenüber dem 
die außergewöhnliche Diktaturgewalt des RPr. allgemein 
regelnden Art. 48 Abs. 2 RVerf.

Dagegen dürfte der Auflösung des Reichstages auf 
Grund Art. 48 Abs. 2 RVerf. der Abs. 3 dieses Art. ent
gegenstehen. Danach hat der RPr. von den gemäß Abs. 2 
des Art. 48 getroffenen Maßnahmen unverzüglich dem 
Reichstage Kenntnis zu geben und die Maßnahmen auf 
dessen Verlangen außer Kraft zu setzen. Daraus folgt, 
daß der RPr. im  Rahmen seiner Befugnisse aus Art. 48 
RVerf. der gesetzgebenden Körperschaft untergeordnet ist, 
diese also nicht auf Grund des Art. 48 Abs. 2 auflösen kann.

Demgegenüber könnte man folgern: Durch die V er
fügung des RPr. w ird der Reichstag aufgelöst. Daher ist es 
unmöglich, demselben Reichstag unverzüglich gemäß Art. 48 
Abs. 3 Kenntnis zu geben. Die Bekanntmachung kann 
demnach erst und muß alsdann an den neuen Reichstag 
erfolgen, womit A rt. 48 Abs. 3 Genüge getan ist.

Abgesehen von der petitio princip ii am Anfang wider
spricht dieser Ausweg dem in Art. 48 Abs. 3 zum Aus
druck gelangten Grundsatz von der Unterordnung des RPr. 
unter die ordentliche Gesetzgebungsgewalt auch bei D iktatur
maßnahmen. Der RPr. soll nicht auf Grund von Art. 48 
Abs. 2 RVerf. den vom Volke gewählten Reichstag so
lange auflösen können, bis eine Zusammensetzung aus 
gefügigen Mitgliedern erreicht ist. Die Unterordnung 
unter den Reichstag ist demnach nicht nur die allg. Unter
werfung unter die Körperschaft, sondern die spezielle 
Unterordnung unter den Reichstag, w e n n  er und w ie  
(in  welcher Zusammensetzung) er im  Augenblick der nach 
Art. 48 getroffenen Maßnahmen vorhanden ist. Diese Unter
ordnung schließt die Befugnis des RPr. zur Auflösung des 
Reichstages auf Grund von Art. 48 Abs. 2 RVerf. aus.

Die fehlende Befugnis ließe sich auch nicht durch eine 
Verfassungsänderung gemäß A rt. 48 Abs. 2 RVerf. er
reichen, wenn man dem RPr. eine solche Befugnis über
haupt zugestehen w o llte l ). Denn seine eigenen Befugnisse 
kann der RPr. keinesfalls durch eine Verfassungsänderung 
erweitern, insbes. nicht seine Stellung gegenüber den 
anderen Organen des Reiches verstärken2).

Da somit die zweite Auflösungsverf. die dem RPr. 
durch Art. 48 Abs. 2 RVerf. erteilte Ermächtigung über
schreitet, ist sie auch bei Vorliegen des in  dem A rt. ge
dachten Notstandes unwirksam.

I I I .  Daraus fo lg t: Der neu gewählte (2.) Reichstag 
bleibt gesetzgebende Körperschaft. E r kann die Auf
lösungsverf. des RPr. unbeachtet lassen und seine Tätigkeit 
m it den Befugnissen aus Art. 20ff., 68 ff. RVerf. fortsetzen. 
Die von ihm beschlossenen Gesetze sind gültig und von 
den Gerichten anzuwenden. Denn an die Auflösungsverf. 
sind sie auch im Falle eines Vorgehens auf Grund von 
Art. 48 Abs. 2 R \ erf. nicht gebunden, da sie allgemein 
zur Nachprüfung befugt sind, ob sich die nach Art. 48 
Abs. 2 und 4 getroffenen Maßnahmen in  den gesetzten 
Grenzen halten'5). W eigert sich der RPr., die von dem 
Reichstage beschlossenen Gesetze zu verkünden, so ist die 
Anklage nach Art. 59 RVerf. gegeben. Außerdem kann 
der Reichstag die Absetzung des&RPr. auf Grund Art. 43 
Abs. 2 RVerf. einleiten.

Gesetze, die von einem nach Auflösung des zweiten 
Reichstages etwa neu gewählten Reichstage beschlossen 
~  *TDagegen die herrschende Meinung; vgl. A n s c h ü tz , Art. 48

nm' * fs o  auch die im übrigen von < weichenden C a rl S c h m it t  u. J a c o b . Veröffentlichungen der Ver 
einigung d. Staatsrechtslehre!:, Heft 1, « t#

3) A n  s ch ü tz , Art. 48 Anm. 8 S. 248.
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und vom RPr. verkündet würden, wären ungültig, da nach 
der RVerf. nur e in e  gesetzgebende Körperschaft m it der 
Rechtsstellung aus Art. 20 ff., 68 ff. RVerf. bestehen und 
daher die trotz Vorhandenseins eines Reichstages gewählte 
weitere Körperschaft Beschlüsse m it Gesetzeskraft nicht 
fassen kann. Auch die Gerichte wären an die „Gesetze“ 
dieser weiteren, sich als Reichstag bezeichnenden Körper
schaft nicht gebunden. Da sie das verfassungsmäßige 
Zustandekommen der Gesetze zu prüfen haben, bedürfte 
es zur Feststellung der fehlenden organschaftlichen Hand
lungsmacht der gewählten zweiten Körperschaft keiner 
vorherigen Nichtigkeitserklärung der Wahlhandlung durch 
das Wahlprüfungsgericht. Es würde die Feststellung ge
nügen, daß ein Reichstag gewählt ist, als bereits ein solcher 
bestanden hat, und daß wegen des Einkammersystems der 
RVerf. der zweite Reichstag nicht die Stellung des in  der 
RVerf. vorgesehenen haben kann.

Referendar D r. K ü c h e n h o ff ,  Breslau.

Ein künftiger neuer Anwendungsfall des Rechts
begriffes „Großaktionär". Die offiziellen Organe einer 
Aktiengesellschaft haben bei ihren Entschließungen selten 
freie Hand; hinter ihnen stehen meist, wenn nicht geradezu 
als „Drahtzieher“ , so doch zumindest maßgebenden Ein
fluß ausübend jene Personen, deren W illen als der des 
M a j o r i t  ä ts s y n d ik a ts  gilt. Das österreichische „Bank
haftungsgesetz“ v. 29. Juli 1924 hat in § 4 aus der er
wähnten Erfahrungstatsache durch Schaffung des Rechts
begriffes „ G r o ß a k t io n ä r “ juristische Konsequenzen ge
zogen und damit legislatives Neuland betreten, ln  der 
ganzen W elt gab es bis dahin kein Gesetz, das die er
wähnte, dem Wirtschaftsleben geläufige Erscheinung rechtlich 
zu erfassen versucht hätte; das österr. Beispiel fand aller
dings bald Nachahmung, und zwar im  Liechtensteinischen 
Personen- und Gesellschaftsrecht v. 20. Jan. 1926.

Gemäß §§ 4 und 11 des österr. Bankhaftungsges. haftet 
ein Großaktionär einer AktGes. (auch einer solchen, die andere 
als Bankgeschäfte betreibt), der nicht dem Vorstande ange
hört, aber mittelbar oder unmittelbar veranlaßt, daß V or
standsmitglieder bei ihrer Geschäftsführung die Sorgfalt 
eines ordentlichen Kaufmannes verletzen, zur ungeteilten 
Hand m it solchen Vorstandsmitgliedern für den der Ge
sellschaft daraus entstandenen Schaden. Nimmt die Ge
sellschaft die Haftung der Vorstandsmitglieder in  Anspruch, 
so können diese Rückersatz des Geleisteten vom Groß
aktionär fordern. Durch diese Regelung sollte, wie aus 
den Gesetzesmaterialien hervorgeht, „dem Versuche vorge
beugt werden, die Bestimmungen des Bankhaftungsges. durch 
die Bestellung vermögensloser Strohmänner, die nach den 
Weisungen ihres Auftraggebers handelnmüssen, zu umgehen“ .

Als Großaktionär definiert § 4: a) denjenigen, der 
„auf Grund eigenen Aktienbesitzes oder auf Grund eines 
anderen Rechtstitels über das Stimmrecht fü r wenigstens 
den zehnten Teil oder doch einen so großen Teil des Aktien
kapitals der Gesellschaft verfügt, daß die ihm zustehenden 
Stimmen mit Rücksicht auf die Höhe des Aktienkapitals, das 
erfahrungsgemäß bei Generalversammlungen der betr. Ge
sellschaft vertreten ist, ausschlaggebend ins Gewicht fallen;“

b) denjenigen, „dessen Ehegatte oder Verwandter bis zum 
zweiten Grade allein oder zusammen m it ihm in  dem im  vo r
stehenden Satze bezeichneten Ausmaße stimmberechtigt is t“ .

Diese Legaldefinition ist, offenbar in  der Absicht, den 
zu regelnden Tatbestand möglichst lückenlos zu erfassen, 
so kautschukartig ausgefallen, daß ein maßgebender Fach
mann (H o fm a n n s th a l)  der Ansicht ist, man müsse die 
Bestimmung schlechtweg auf den „ausschlaggebenden 
Aktionär“ anwenden.

Aehnliche Normen enthält Art. 221 des L ie c h te n 
s te in is c h e n  Personen- und Gesellschaftsrechtes, dessen 
Bestimmungen zunächst (unbeschadet einer der Regierung 
erteilten Ausdehnungsermächtigung) nur fü r die Haftung 
der „Großanteilshaber“ von „Bankunteinehmungen oder 
Treuhandgesellschaften“ , die in  der Rechtsform einer „V e r
bandsperson“ .(nicht bloß AktGes., sondern z. B. auch 
GmbH.) betrieben werden, gelten.

Die durch den 34. Deutschen Juristentag zur Prüfung

einer Reform des Aktienrechts eingesetzte Kommission hat 
den von der österr. Gesetzgebung erschlossenen Weg nicht 
für gangbar erachtet, sondern zur Erreichung des gleichen 
Zieles die sog. „Generalklansei“ vorgeschlagen1).

Eine den Anwendungsbereich des § 4 empfindlich 
einschränkende Interpretation liegt der jüngst veröffent
lichten Entsch. des Wiener Obersten Gerichtshofes v. 
21, Nov. 1929, 2 Ob. 795/29 zugrunde. Sie ist m. E. der 
unrichtigen Meinung, daß die Bestimmung nur den Schutz 
des Vorstandes gegenüber seinem Großaktionär im  Auge 
habe, und schließt daraus,, daß die im  § 6 des BankhGes. 
der Minderheit eingeräumten Rechte sich nur auf die Klage 
gegen ein Vorstandsmitglied und nicht auch auf die unmittel
bare Verfolgung des Großaktionärs erstrecken.

Dagegen unternimmt der jetzt veröffentlichte österr. 
Regierungsentwurf einer „ I I .  Ausgleichsnovelle“ den inter
essanten Versuch, die originelle Rechtsfigur des Groß
aktionärs auszubauen. Durch Abänderungen des § 32 der 
KonkO. und des § 4 AnfechtungsO. soll für den Bereich 
der konkursmäßigen wie der außerkonkursmäßigen A n
fechtung bestimmt werden, daß der Großaktionär und 
dessen nahe Verwandte im  Verhältnis zur gemeinschuld- 
nerischen AktGes. als „nahe Angehörige“ gelten. Diese 
Ausdehnung des Kreises der sogen, familia suspecta ent
spricht einer gesunden, den Erscheinungen der W irk lich 
keit an den Leib rückenden Auffassung und dürfte Gesetz 
werden, ungeachtet des in  ih r enthaltenen Abrückens von 
der doktrinären Auffassung der juristischen Person als 
eines im  Verhältnisse zu den sie konstitutionierenden 
Gesellschaftern fremden Rechtssubjektes. So bewährt sich 
auch an diesem Beispiele das große Dichterwort: „Grau, 
Freund, ist alle Theorie, grün ist des Lebens goldner Baum. “ 

Rechtsanwalt D r. M a x im il ia n  K ö ß le r ,  Wien.

Kann der Beamte seinen Anspruch auf Einsicht
nahme in die Personalakten durchsetzen? In  E r
gänzung der Ausführungen von Dr. H u n d e r tm a rk  S. 430 
d. Bl. sei erwähnt, daß auch in Hamburg ein klagbarer 
Anspruch auf Vorlage der Personalakten bestehen dürfte. 
Nach § 9 des Hamb. Ges. über Verwaltungsgerichtsbarkeit 
v. 2. Nov. 1921 (Hamb. Ges. u. VOB1. S. 585, 673) ent
scheiden die Verwaltungsgerichte über die Anfechtung 
von Anordnungen oder Verfügungen der Verwaltungs
behörden und in  sonstigen Streitigkeiten des öffentlichen 
Rechts, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt 
oder ein besonders den Rechtsweg einschließender Rechts
zug angeordnet ist. H ier ist also die weitest denkbare 
Zuständigkeit für die Verwaltungsgerichtsbarkeit gegeben, 
die von den Verwaltungsgerichten und der Literatur dahin 
verstanden ist, daß ein Verwaltungsstreitverf. immer zulässig 
ist, wenn es sich um irgendwie geartete Rechtsansprüche 
desjenigen handelt, der den Rechtsweg beschreiten w ill. 
Insbes. ist die Zulässigkeit des Verwaltungsrechtswegs 
für Streitigkeiten darüber zugelassen, ob die Verwaltungs
behörde zu einem bestimmten Tun gegenüber dem Be
teiligten verpflichtet ist (Entsch. der Hamb. VerwGer. 
Bd. 1 S. 119). Es ist also unzweifelhaft, daß auch nach 
Hamb. Recht die von Hundertmark angeführte W ürttem- 
bergische Entsch. in  derselben Weise ergangen wäre.

Rechtsanwalt D r. J o h n  J a c o b s o h n , Hamburg.

Y g l. B erich t der Kom m ission, S. 27.

D ie  DJZ. n im m t grundsätzlich keine Beiträge an und auf, 
d ie irgendwo anderweitig bereits erschienen sind, gle ichzeitig 
anderweitig erscheinen sollen oder anderen Organen bereits an
geb oten waren.

D ie  DJZ. gestattet nur Nachdruck der A rbeiten  im  A u s z u g  
unter genauer, u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe.

D ie  DJZ. e rte ilt grundsätzlich keine Rechtsauskünfte oder 
Auskünfte p riva ter A rt.

D ie  Vergebung der Bücherbesprechungen fü r  die L ite ra tu r
beilage is t fest geregelt. Angebote, Bücher zu besprechen, sind 
daher zwecklos.

Jeder nichtverlangten Einsendung von Manuskripten is t Rück
porto  beizufügen. Sendungen m it Strafporto werden n ich t ange
nommen. Empfangsanzeigen erfo lgen nicht.
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(Nachdruck der Entscheidungen w ird  nur m it g e n a u e r  u n d  u n v e r k ü r z t e r  Quellenangabe gestattet.)

Reichsgericht.
1. Z iv ils a c h e n ,

M itg e te ilt von Rechtsanwalt b. R G . C. G. K u la n  <1, Leipzig.

Verjährung von Aufwertungsansprüchen. Der Ehe
mann und Vater der Kläger starb durch einenEisenbahnunfall. 
In  einem Vorprozeß wurde der Klageanspruch zu %  aus 
dem Haftpflichtgesetz für begründet erklärt. Nach Rechts
kraft schlossen die Parteien am 12. Juli 1922 einen gericht
lichen Vergleich, daß der Eisenbahnfiskus an die Kläger 
zur Abfindung 96000 M. zahlte. Sie wurden am 11. Aug. 1922 
überwiesen. M it Schreiben v. 8. Febr. 1928 verlangten die 
Kläger von der Reichsbahn Aufwertung ihrer Schaden
ersatzansprüche. Der Anspruch auf Aufwertung der ur
sprünglichen Schadensforderung wurde wegen Verjährung 
abgewiesen, die Rev. der Kläger zurückgewiesen. Die 
Klageerhebung im  Vorprozeß habe die zweijährige Ver
jährungsfrist des § 8  des Haftpflichtges. zunächst gewahrt; 
durch den gerichtlichen Vergleich v. 12. Ju li 1922 habe er 
sein Ende gefunden. Die von da au an sich laufende neue 
Verjährungsfrist sei kraft des entsprechend anwendbaren 
§ 202 Abs. 1 BGB. bis zur Anerkennung des AufwGedankens 
in  der höchstrichterlichen Rechtsprechung gehemmt gewesen. 
Zu Anfang des Jahres 1928 sei der Anspruch längst ver
jährt gewesen. Grundsätzlich habe seit spätestens 1. Juli 1924 
die Rechtsprechung den Grundsatz Mark =  Mark aufgegeben 
und die Bahn für Aufwertungsansprüche freigemacht. Zur 
Erörterung der Frage, oh eine Ausnahme für die Fälle zu 
machen sein würde, in denen AufwAnsprüche einer be
stimmten A rt in  einer früheren höchstrichterlichen Recht
sprechung abgelehnt, in  der späteren zugebilligt seien, 
biete der Fall keinen Anlaß. Wenn einzelne OLG. einen 
Aufwertungsanspruch gewisser A rt ablehnten, so be
rechtige das den Leistungspflichtigen nicht vorübergehend 
zur Verweigerung der Leistung (§ 202 Abs. 1 BGB.). 
Schon lange vor dem 1. Juli 1926 sei in  der reichsgerichtl. 
Rechtspr. anerkannt gewesen, daß Papiermarkzahlungen 
der Inflationszeit nur Teilleistungen darstellten, daß in der 
Inflationszeit erlassene Verurteilungen zu Papiermark
zahlungen der nachträglichen Geltendmachung weiterer 
Ansprüche nicht entgegenständen, daß Aufwertung einer 
Unfallrente, zu deren Zahlung sich die Eisenbahn i. J. 1920 
vergleichsweise verpflichtet hatte, gefordert werden dürfe. 
Wenn auch erst die Urteile v. 20. Sept. und 7. Okt. 1927 
AufwAnsprüche trotz eines in der Inflationszeit abge
schlossenen Kapitalabfindungsvergleichs, insoweit in  W irk 
lichkeit die Forderungen durch den Vergleich nicht erledigt 
waren, bejahten, so sei die Geltendmachung des eingeklagten 
Anspruchs vor dem 1. Juli 1926 nach der höchstrichterlichen 
Rechtspr. doch jedenfalls nicht aussichtslos erschienen. 
Die Zweifelhaftigkeit einer Rechtsfrage berechtige den 
Gläubiger nicht, sich gegenüber der Verjährungseinrede 
darauf zu berufen, daß die betreffende Frage in der Rechtspr. 
noch nicht geklärt gewesen sei. Erginge das gegenwärtige 
U rte il zugunsten der Kläger, dann müßte man den Gläubigem 
u n m er orderungen folgerichtig gestatten, solche noch 
•*c z, ®lnzu aSen, und die Verjährungseinrede m it Erfolg 
zu bekämpfen, weil erst durch dieses U rte il die Unbegründet
heit des Verjahrungseinwandes festgestellt, bis zu seinem 
Bekanntwerden die Verjährungsfrist gehemmt worden sei 
Ein solches Ergebnis würde aber den Bedürfnissen des 
Wirtschaftslebens nicht minder zuwider laufen als dem Ziele 
der Rechtsordnung, den Rechtsfrieden herbeizuführen und 
zu erhalten. (U rt. V I. 172/29 v. 9. Dez. 1929.)

Organ oder Angestellter der A.-G.? Zum V o r
recht des § 61 Ziff. 1 KO. Der K l. war stellvertretendes 
Vorstandsmitglied der beklagten A.-G. m it dem T ite l 
Direktor, m it Dienstvertrag v. 1. April 1923 auf 5 Jahre 
angestellt. Die Bekl. geriet in  Konkurs. Der Konkurs
verwalter kündigte dem K l. Der K l. fordert u. a. Fest
stellung seiner Gehaltsforderung v. 1. A pril 1925 bis 
Konkurseröffnung als nach § 61 Z iff, 1 KO. bevorrechtigte 
Konkursforderung. Die Bekl. wurde verurteilt, auf ihre

Revision nur das Vorrecht beseitigt. Der K l. sei seiner 
Stellung nach Organ der A.-G. gewesen, wenn auch nur 
stellvertretendes M itglied, so doch D irektor m it durch die 
Satzung und die Vorschriften des HGB. bestimmten Rechten 
und Pflichten. Der Vertrag sei dem Anstellungsvertrag 
für ordentliche Vorstandsmitglieder nachgebildet. Der K l. 
sei auch allein zeichnungsberechtigt gewesen, deshalb stell
vertretendes Vorstandsmitglied nicht in dem Sinn, daß er 
nur ausnahmsweise bei Verhinderung zu vertreten, im  
übrigen wie ein Angestellter tätig zu sein, vielmehr ständig 
neben dem Generaldirektor Aufgaben des Vorstands zu 
erledigen gehabt hätte, ohne wirtschaftliche Abhängigkeit 
von diesem. Deshalb sei die rechtliche Stellung als Organ 
der Gesellschaft ausschlaggebend, und er nicht einem An
gestellten gleich zu achten, das Vorrecht des § 61 Z iff. 1 KO. 
deshalb zu beseitigen. (U rt. I I .  258/29 v. 17. Dez. 1929.)

Beginn der Verzinsung des nach § 15 AufwNov. 
erhöhten AufwBetrages. Aus dem Verkauf ihres Grund
stücks an die Bekl. im  Sept. 1921 erstand fü r die K l. eine 
Kaufgeldresthypothek von 314 000 RM. Die Hypothek 
wurde von der AufwStelle auf 25 % , die ih r zugrunde 
liegende Forderung auf 100 %  des Goldmarkwertes fest
gesetzt. Nach Inkrafttreten der AufwNov. v. 9. Juli 1927 
erwirkte die K l. Erhöhung des AufwBetrages der Forderung 
um 300 %  des GMWertes. Die K l. beansprucht Verzinsung 
auch des Erhöhungsbetrages v. 1. Jan. 1925 an. Die Bekl. 
hält sich erst von der Rechtskraft des letzten AufwBeschl. 
an fü r zinspflichtig. Das LG. verurteilte i. S. der K l. 
Die Sprungrevision der Bekl. wurde zurückgewiesen. Durch 
die Nov. Art. I I I  § 15 sei lediglich die AufwSchranke des 
§ 10 Abs. 3 AufwGes. gelockert, der Höchstsatz der Aufw. 
geändert, nicht aber sonst das. AufwGes, beiseite geschoben 
worden. § 15 sage nicht, von wann ab der AufwBetrag, 
soweit er auf Grund seiner Bestimmung erhöht werde, zu 
verzinsen sei. Dieser Umstand rechtfertige aber nicht den 
Schluß, die Zinspflicht beginne erst m it der Festsetzung 
der Erhöhung oder vom Inkrafttreten der Novelle an. 
Andere Bestimmungen der Novelle bestätigten diese Auf
fassung. A rt. I  AufwNov. ändere nur die im  Abs. 2 des 
§ 28 AufwGes. enthaltene Zinsbestimmung . ab, die den 
Beginn der Verzinsung einer infolge Aufw. kraft Rück
wirkung wieder einzutragenden Hypothek regele. Die 
Hypothek der K l. sei nicht gelöscht gewesen. Die Ver
zinsung richte sich nach dem Abs. 1 des § 28. § 28 Abs. 2
sei über seinen unmittelbaren Bereich nicht auszudehnen. 
Eine entsprechende Anwendung des Art. I  § 1 Abs. 1 der 
Novelle auf den streitigen Fall sei nicht zulässig, der Zins- 
beginn vielmehr aus § 28 Abs. 1 AufwGes. i. V . m. § 15 
der Novelle zu entnehmen. § 28 Abs. 1 regele die V er
zinsung nicht nur fü r den AufwBetrag der Hypothek selbst 
sondern auch für den AufwBetrag der gesamten persön
lichen Forderung, die also, wenn nichts anderes vereinbart 
worden sei, nach der gesetzlichen Vorschrift v. 1 Jan 1925 
an laufe. Da die AufwNov. den Zinsbeginn bei nicht ge
löschten Hypotheken nicht bestimmt habe, eine Bestimmung 
darüber aber nicht fehlen könne, sei die allgemeine gesetz- 
' lche im § A^s. 1 hier anzuwenden und der nach
§ 15 de* AufwNov. festgesetzte Erhöhungsbetrag wie der 
übrige Te il des AufwBetrages v. 1. Jan 1925 an zu ver- 
zinsen. Das sei auch nicht unbillig. Habe die AufwNov. 
Harten beseitigen und eine höhere, gerechtere Aufw. ge
wahren wollen, so entspreche es der natürlichen Auffassung, 
daß auch bez. der Verzinsung der neue Gesamtbetrag an 
s t t  ^es Betrags der Aufw. treten solle.
(U rt RG. V, 14/29 v 8. Jan. 1930.)

Vorbehalt nach § 14 AufwGes. Der K l. verlangt 
von der Bekl. Aufwertung eines Grundstückskaufpreises,

im Aug. 1919 vereinbart, in  der Zeit vom Mai 1920 
bis 1922 in  Raten getilgt wurde. E r habe sich seine Rechte 
gegenüber den Zahlungen i. S. des § 14 AufwGes. Vor
behalten. Das BerGer. erkannte nach Klageantrag. Der 
Kläger habe schon Ende 1919 den Verkauf des Grund
stücks bereut, dem Käufer erklärt, er könne wegen Ent-
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Wertung des Geldes vom Kaufpreis Dicht mehr leben. Der 
Käufer habe Verständnis gezeigt und erklärt, er sei kein 
Unmensch und werde unter Umständen den Kaufpreis 
erhöhen. Der K l. habe zwar, als sich das Verhältnis der 
Parteien verschlechterte, unter dem Druck der gegen ihn 
erhobenen Klage den Anspruch des Käufers auf Auflassung 
und Uebergabe anerkannt, aber seine Bemühungen, das 
Haus wieder zu bekommen, nie aufgegeben. Diese Haltung 
des K l. zeige, daß er sich m it Auszahlung des Restkauf
geldes in  Papiermark nicht zufrieden geben wollte. Der 
Bekl. sei sich auch des W illens des K l., durch die Zahlung 
und Annahme der Papiersumme die Angelegenheit nicht 
fü r erledigt zu erachten, bewußt gewesen. Auf Revision 
des Bekl. wurde die Klage abgewiesen. Die Feststellungen 
des BerGer. reichten nicht aus, um einen Tatbestand aus 
§ 14 AufwGes. anzunehmen. Die Versuche des K l., vom 
Vertrag loszukommen, offenbarten gerade seine Ansicht, 
daß er bei Vertragserfüllung nur einen Anspruch auf die 
vereinbarten Papiermarkbeträge hätte. In  dem Bestreben, 
den Verkauf rückgängig zu machen, könne nicht der Aus
druck des W illens gefunden werden, sich, wenn es beim 
Verkauf bliebe, m it den vereinbarten Beträgen nicht end
gültig zufrieden zu geben, sondern die Möglichkeit einer 
Nachforderung wahren zu wollen. Voraussetzung des V or- 
behalts sei, daß der Gläubiger mindestens m it der Möglich
keit rechne, daß der Satz Mark =  Mark in  Zukunft keine 
unveränderte Geltung behalten wrerde. Im  Verhalten des 
K l. sei nur eine Unzufriedenheit m it dem als geltend an
genommenen Rechtszustand zu finden. Das genüge aber 
nicht, um den Tatbestand des § 14 AufwGes. zu erfüllen. 
Von jedem Gläubiger, der bei Annahme der Zahlung seine 
Unzufriedenheit äußere, müsse der Schuldner erwarten, daß 
er gewillt sei, künftig sich bietende AufwAnsprüche zu 
verfolgen. § 14 AufwGes. verlange aber eine besondere, 
wenn auch nicht notwendig ausdrückliche Erklärung, daß 
der Gläubiger m it der Möglichkeit von Nachforderungen 
rechnen und sich solche Vorbehalten wolle. (U rt. V. 502/28 
v. 15. Jan. 1930.)

Anschlußgleis. §§ 95, 97 BGB. Der Bekl. war Eigen
tümer einer Eisengießerei und hatte in  deren Interesse 
durch Vertrag m it der Reichsbahn auf fiskalischem Boden 
ein Anschlußgleis angelegt, das im Fall der Kündigung 
vom Bekl. weggenommen oder von der Reichsbahn gegen 
Entschädigung übernommen werden konnte. Das Gießerei
grundstück erstand die K l. in  der Zwangsversteigerung. 
Das Anschlußgleis wurde in  diesem Verf. nicht erwähnt. 
Die K l. behauptet Eigentum am Gleis. Der Bekl. wrurde 
verurteilt, auf seine Rev. die Sache zur weiteren K la r
stellung zurückverwiesen. Unbedenklich dürften m it dem 
BerGer. in  der Klage die im  § 97 Abs. 1 Satz 1 BGB. aufge
stellten Begriffsmerkmale des Zubehörs gefunden werden. Es 
■sei aber nicht klar, ob die Annahme der Eigenschaft beweg
licher Sachen sich nur auf die Schienen und Schwellen 
oder auch auf das Material, in  das sie gebettet sind, be
ziehen sollte. Auch der Bahnkörper, wenn er aus lockerem 
Material, wie Steinschotter und Schlacken bestehen sollte, 
könne zu den beweglichen Sachen im natürlichen Sinn 
gerechnet werden. Die vom BerGer. bisher abgelehnte 
Anwendbarkeit des § 95 BGB. werde aber noch einmal zu 
prüfen sein m it Rücksicht auf den Inhalt des Vertrags 
zwischen Bekl. und Reichsbahn. Sei er anwendbar, so sei 
der ganze Gleisanschluß m it allen zugehörigen Stoffen als 
bewegliche Sache im Rechtssinn zu betrachten, und es 
komme dann nicht darauf an, ob er auch im  natürlichen 
Sinn aus beweglichen Sachen bestehe. Ohne Rechtsirrtum 
nehme das BerGer. an, daß das Gleis fü r die Dauer seines 
Vorhandenseins dem wirtschaftlichen Zweck des Fabrik- 
■grundstücks zu dienen bestimmt sei und zu diesem in  ent
sprechenden räumlichen Verhältnissen stehe. Zubehör eines 
Grundstücks könnten auch solche Sachen sein, die sich auf 
anderen Grundstücken befänden. Aber wenn sonach auch 
alle Begriffsmerkmale eines Zubehörs des Fabrikgrundstücks 
zuträfen, sei eine Sache doch nicht Zubehör, wenn sie im  
Verkehr nicht als Zubehör angesehen werde. Das sei der Sinn 
des zweiten Satzes § 97 BGB. Der Bekl. hätte auf Gutachten 
der Reichsbahn unter Beweis gestellt, daß das Anschlußgleis 
nach Verkehrsauffassung nicht als Zubehör gelte. Die Ab

lehnung dieses Beweisantritts zeige, daß das BerGer. § 97 
Satz 2 BGB. verkannt habe, denn es weise darauf hin, daß 
der Gleisanschluß ein wichtiges H ilfsm itte l für den Fabrik
betrieb und das Grundstück, für den Eigentümer aber ohne 
die Fabrik wertlos sei. Deshalb müsse der Gleisanschluß 
als Zubehör des Grundstücks angesehen werden und könne 
eine entgegenstehende Verkehrsanschauung nicht anerkannt 
werden. Das sei rechtsirrig, denn eine entgegenstehende 
Verkehrsanschauung hebe die Zubehöreigenschaft auf, auch 
wenn alle ihre Merkmale zuträfen. Der Beweis sei deshalb 
zu erheben. (U rt. V I. 227/29 v. 20. Jan. 1930.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Reichsgerichts ra t a. D . fC o n r a d ,  Leipzig.
§ 61 Berliner Straßenordnung. Verbot des An- 

bringens von Plakaten an anderen als den behördlich 
bestimmten Einrichtungen. Die (2) Angekl. haben an 
dazu nicht bestimmten Stellen Plakate geklebt und sind des
wegen aus § 110 StrGB., verübt in  Tateinheit m it Ueber- 
tretung der §§ 61, 85 der Berl. StraßenO. v. 15. Jan. 1929 
verurte ilt worden. Die Revisionen der beiden Angekl. sind 
verworfen worden. Aus den Gründen: § 61 . . bestimmt, 
daß Zettelanschläge jeder A rt nur an den für Zettelanschläge 
behördlich bestimmten Einrichtungen (Anschlagsäulen und 
dgl.) angebracht werden dürfen. Zuwiderhandlungen sind 
in  § 85 m it Strafe bedroht. Gegen die Gültigkeit dieser 
Vorschriften sind begründete Bedenken nicht zu erheben. 
Unbestrittenen Rechtens ist, daß das öffentliche Anschlags
wesen in  Preußen durch PolV. geregelt werden kann (vgl. 
Johow Bd. 31 C. 18). Das Anbringen von Anschlägen an 
behördlich dazu nicht bestimmten Stellen kann das Stehen
bleiben von Passanten und die Ansammlung einer Menschen
menge verursachen, durch welche ein geordneter Straßen
verkehr behindert wird. Die Befestigung der Plakate an 
den Häuserfassaden mittels eines Klebestoffes oder dgl. ist 
auch geeignet, fremdes Eigentum zu verunreinigen und zu 
beschädigen (vgl. RGStr. Bd. 20 S. 183, Bd. 43 S, 204). 
Die Polizeivorschrift bezweckt daher die Erhaltung der 
Ordnung, Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf 
öffentlichen Straßen sowie den Schutz des Eigentums und 
findet somit in  § 6 lit. a und b des preuß. Ges. über die 
Polizeiverwaltung v. 11. März 1850 ihre gesetzliche Grund
lage. M it anderen Gesetzen steht sie nicht in Widerspruch. 
Insbes. nicht m it § 43 GewO., der das gewerbsmäßige A n
schlägen von Schriften an öffentlichen Orten nur m it E r
laubnis der OrtspolBehörde gestattet. Denn diese V o r
schrift enthält nur eine Beschränkung hinsichtlich der 
P e rs o n e n , die Schriften an öffentl. Orten anschlagen oder 
anheften dürfen; sie regelt aber nicht das öffentl. An
schlagswesen bez. der O rte  auf den öffentl. Wegen, wo 
das Anheften oder Anschlägen stattfinden darf. Sie steht 
daher der Regelung des Anschlagw'esens durch eine PolV. 
nicht entgegen, die alle Plakate an bestimmte Anschlags
einrichtungen verweist (vgl. U rt. des preuß. OVG. vom 
1. Mai 1908, Preuß. VerwBl. Bd. 30 S. 24). Die §§ 9, 10 
und 41 d. Ges. über die Presse v. 12. Mai 1851 sind durch 
das preuß. Ges. v. 28. Nov. 1925 (GS. S. 169) aufgehoben. 
Diese Vorschriften bezogen sich jedoch nur auf den 
I n h a lt  der anzuschlagenden Ankündigungen (RGStr. Bd. 59 
S. 158). Die Aufhebung beseitigt daher nicht die Gültigkeit 
einer V., die im  verkehrspolizeilichen Interesse die A n
schläge nur an bestimmten Orten erlaubt (vgl. U rt. des 
KG. v. 26. Sept. 1907, DJZ. X I I I .  S. 141). Gegen den 
reichsrechtlichen Grundsatz der Preßfreiheit (§§ 1, 30 Abs. 2 
RPreßGes.) verstößt dis Vorschrift nicht, weil sie sich nicht 
ausschl. auf solche Zettelanschläge erstreckt, die mittels der 
Presse hergestellt werden (Urt. d. erk. Sen. v. 14. Jan. 1929, 
RGStr. Bd. 62 S. 432). Ueberdies ist der Landesgesetz
gebung durch § 30 Abs. 2 RPreßGes. ausdrücklich das 
Recht Vorbehalten, Vorschriften über das öffentl. Anschlägen 
zu erlassen. Die Gültigkeit der vorl. V . w ird  auch da
durch nicht in Frage gestellt, daß sich das Verbot nicht 
auf verkehrsreiche Straßen beschränkt. Ob für verkehrs
arme Straßen ein Bedürfnis bestand, ist eine Frage der 
Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit, welche die Gerichte 
nicht nachzuprüfen haben. (§ 17 PolVerwGes.) . . . . 
(U rt. I I .  1282/29 v. 19. Dez. 1929 g. G. u. Gen.)



629 35. Jahrg. D e u t s c h e  J u r i s t e n - Z e i t u n g .  1930 Heit 9. 630

Reichsarbeitsgericht.
M itg e te ilt von Reichs gerichtsrat L in z ,  Le ipzig

Unterliegt eine Kreissparkasse dem R TV . für das 
Bankgewerbe ? K l. war bei der Kreissparkasse beschäftigt 
und verlangt den höheren Lohn des RTV. für das Bank
gewerbe, dessen beruflicher Geltungsbereich alle Unter
nehmungen und Betriebe umfaßt, die geschäftsmäßig Bank- 
oderBankiergeschäftebetreiben. Der gemeinnützige Charakter 
einer Sparkasse steht der Annahme, daß sie Bank- oder 
Bankiergeschäfte geschäftsmäßig betreibt, ebensowenig ent
gegen, wie der, daß sie diese Geschäfte als Gewerbe be
treibt.' Denn geschäftsmäßig handelt der, der eine bestimmte 
Tätigkeit in  der Absicht ausübt, sie zu einem dauernden 
regelmäßigen Bestandteil der Beschäftigung zu machen. Die 
Absicht besonderer Gewinnerzielung w ird  nicht voraus
gesetzt. Der berufliche Geltungsbereich ist durch die Worte 
Banken und Bankiers bestimmt, im  übrigen betrifft die Be
stimmung den persönlichen Geltungsbereich. Als Bank im 
beruflichen Sinne ist aber jedes geschäftliche Unternehmen 
anzusehen, das gleich einer Bank Bankgeschäfte betreibt, 
weshalb auch eine Sparkasse als Bank i. S. des RTV. zu 
gelten hat, wenn ih r Betrieb durch Ueberwiegen der bank
mäßigen Geschäfte dem der Banken wirtschaftlich gleich 
zu erachten ist. Im  gleichen Sinne ist die A llg.Verbind
lichkeitserklärung aufzufassen, wenn sie allgemein Betriebe 
oder Unternehmungen, die geschäftsmäßig Bank- oder 
Bankiergeschäfte betreiben, als unter die A llg.Verbindlich
keit fallend bezeichnet. Nicht als Ueberscbreitung des 
beruflichen Geltungsbereichs des RTV. kann es angesehen 
werden, daß die Allg.Verbindlichkeitserklärung sich nicht nur 
auf die Unternehmungen erstreckt, die Bank- oder Bankier
geschäfte als Gewerbe, also m it der Absicht, aus ihnen 
Gewinn zu erzielen, betreiben, sondern auch auf diejenigen, 
die solche Geschäfte nur geschäftsmäßig betreiben. Sowohl 
die fachliche Tätigkeit des Angestellten, als die A rt des 
Betriebes bleiben die gleichen, mag es sich um eine als 
Gewerbe oder um eine nur geschäftsmäßig ausgeübte Bank
tätigkeit handeln. (U rt. 425/29 v. 5. Febr. 1930.)

Reichsfinanzhof.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten beim  RFH. D r. K lo ß ,  München.

Auf Einkünfte aus Gewerbebetrieb und freiem Beruf 
i. S. des § 26 Abs. 1 RBewGes. findet der Dreimonats
abzug (§ 47 Abs. 1 Nr. 3 RBewGes.) keine Anwendung.
Der Beschwerdef., ein Rechtsanwalt, beantragt, von seinem 
Gesamtvermögen bei Feststellung auf den 1. Jan. 1925 nach 
§ 47 Abs. 1 Nr. 3 RBewGes. als Dreimonatsabzug rund 
3500 M. abzusetzen, nämlich laufende Einnahmen aus der 
Anwaltspraxis. Das Verlangen ist unbegründet. Nach der 
Fassung der streitigen Vorschrift genießen nicht alle E in
künfte die Vergünstigung des Dreimonatsabzugs, sondern 
nur die aufgeführten und die, die ihnen ähnlich sind. 
„Aehnlich“ können den Gehältern, Löhnen und Zinsen 
nur solche Bezüge sein, die im  wesentlichen dieselben 
Merkmale wie jene Bezüge aufweisen. Ein Hauptmerkmal 
jener Bezüge ist, daß sie regelmäßig in  bestimmten Zeit
abschnitten den Berechtigten zufließen (als sog. feste Ein- 
nahmen) und aus bestimmten dauernden Rechtsverhältnissen 
herruhren (Dienst-, Darlehn sverträgen). Diese Haupt- 
mer ma e fehlen bei den Einnahmen des Beschwerdef. 
a?S, seliie r . atlgkeit als Anwalt. Deshalb können diese 
r  . f S J en?u ®ezcgen „ähnlich“ angesehen werden. 
Auch der Ausdruck „Bezüge“ deutet darauf hin, daß nicht 
an Einnahmen von der A rt der Einkünfte des Beschwerdef 
gedacht ist. Diese werden nicht Bezüge genannt. Dieser 
Auslegung entspricht auch die amtliche Begr. der Vorschrift 
(U rt. I I I .  A. 17/28 v. 28. Nov. 1929.)

=  Bewertung vonHypothekenforderungen(Damnum).
Für den W ert von Hypothekenforderungen spielt die Mög
lichkeit ihrer Veräußerung eine bedeutsame Rolle ; RFH. 
Bd. 16 S. 95 und Bd. 25 S. 130. Daß Hypothekenschulden 
nicht sofort zahlbar sind, w ird als besonderer Umstand 
>• S. des § 143 Abs. 1 RAbgO. nicht angesehen werden 
können; hier handelt es sich um einen Umstand, der bei 
Hypothekenschulden im allg. vorkommt. Als besonderer 
Umstand w ird  nur ein Umstand zu erachten sein, der nur 
ausnahmsweise bei Hypothekenschulden vorkommt, wie

z.B. ungenügende Sicherheit des Schuldners oder besonders 
gute oder ungewöhnlich geringe Verzinsung oder Ausschluß 
der Kündbarkeit für längere Zeit. Von diesem Gesichts
punkt aus w ird das weitere Vorbringen zu würdigen sein, 
daß im fraglichen Steuerahschnitte Hypothekenschulden der 
in  Betracht kommenden A rt in  der Regel zum Nennwert 
nicht verwertbar waren, sondern nur m it einer Einbuße 
veräußert werden konnten, die die auch sonst beiHypotheken- 
abtretungen im  Geschäftsverkehr üblichen Abzüge vom 
Nennwert übersteigt. (U rt. V. A. 113/29 v. 13. Dez. 1929.)

Steuerprozeß und Konkurs. Gegen den Pflichtigen 
erging am 24. A pril 1929 in seiner Einkommensteuersache 
1927 ein vorläufiger Bescheid des Vors, des Finanzgerichts. 
Als der Bescheid zugestellt werden sollte, ergab sich, daß 
über das Vermögen des Pflichtigen der Konkurs am 
28. März 1929 eröffnet war. Hiernach unterblieb die Zu
stellung an den Pflichtigen. Dafür wurde der Bescheid 
am 16. Mai 1929 dem KonkVerw. zugestellt. Dessen 
Rechtsbeschwerde ist begründet. M it Eröffnung des Kon
kurses wurde das schwebende BerVerf. der Konkursmasse 
gegenüber unterbrochen. Das schwebende Verf. konnte 
zwischen Steuergläubiger und KonkVerw. in  der Lage, in 
der es sich z. Zt. der Konkurseröffnung befand, nur inso
weit fortgesetzt werden, als die streitige Steuerforderung' 
seitens des FA. im  Prüfungstermin angemeldet und ih r  
vom KonkVerw. widersprochen wurde (RFH. Bd. 19 S. 356 ; 
Bd. 21 S. 308; DJZ. 1927 S. 88, 1928 S. 385). Abgesehen 
davon, daß der KonkVerw. noch in  das BerVerf. hätte 
eingreifen können, fehlt es hier an der Voraussetzung der 
Fortführung des schwebenden Verf. schon deshalb, weil 
nach Angaben des KonkVerw. eine Anmeldung der strittigen 
Steuerforderung im Prüfungstermin nicht erfolgt ist und 
das Reich sich dadurch bez. der Weiterverfolgung seiner 
Ansprüche aus dem KonkVerf. ausgeschaltet hat. Hiernach 
war festzustellen, daß die vom KonkVerw. in  der Rechts
beschwerde angefochtene Entsch. der Konkursmasse gegen
über keine W irkung haben kann. (U rt. V I. A. 1187/29 
v. 19. Dez. 1929.)

Reichswirtschaftsgericht.
M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des R W G . D r. K o p p e l ,  Berlin.

Rechtsweg im Kriegsschädenschlußgesetz (KSSG.) 
auch bei Entsch. über Forderungsverluste. Die Rechts
beschwerde ist zulässig, obwohl ein NachentschVerf. nicht statt
gefunden hat. Nach dem W ortlaut des Ges. ist zwar Voraus
setzung für das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde, daß eine im 
EndentschVerf. getroffene Feststellung im NachentschVerf. 
abgeändert ist. Bei der Auslegung einer Vorschrift darf 
aber nicht an dem W ortlaut gehaftet werden; deren Be
deutung ist aus dem Zusammenhang zu erforschen. Bei 
Abfassung des Ges. ist nur an den Regelfall gedacht, daß 
die Schlußentsch. sich auf der Nachentsch. aufbaue. ’ Das 
NachentschVerf. steht hier nur im  Gegensätze zum End
entschVerf., ohne daß damit zum Ausdruck gebracht ist 
daß Abänderungen zuungunsten des Betroffenen, die erst 
im  SchlußentschVerf. vorgenommen sind, schlechthin kein 
Beschwerderecht eröffnen sollen, auch wenn ein Nachentsch - 
Bescheid nicht ergangen ist. Das KSSG. beseitigt die bis
herige Zurücksetzung der Forderungsverluste und stellt sie 
für die Schlußentsch. den im  NachentschVerf. zu berück
sichtigenden Schäden vö llig  gleich. Dies ergibt sich aus 
§ 2 Abs. 3, § 4 Abs. 1 Satz 2 und § 8 Abs. 1 Satz 4 KSSG. 
Da das Schlußgesetz an keiner Stelle zu erkennen gibt, daß 
in  irgendwelcher Beziehung eine abweichende Behandlung 
der Forderungsverluste stattfinden soll, muß angenommen 
werden, daß für Forderungsverluste, wenn an diesen Fall 
bei Abfassung des Ges. gedacht wäre, auch derselbe Rechts
schutz gewährt wäre, der im § 21 Abs. 2, 3 KSSG. gewährt 
ist. Der Grundgedanke des § 21 KSSG. ist der, daß der 
Rechtsweg demjenigen Geschädigten eröffnet werden soll, 
zu dessen Ungunsten von Feststellungen, die im  Endentsch.- 
Verf. getroffen sind, abgewichen ist. Die vom Gesetz 
gewollte Gleichstellung der von Forderungsverlusten Be
troffenen würde durchbrochen werden, wenn diesen der 
Rechtsschutz deshalb versagt würde, weil in  diesen 
Fällen nach § 4 Abs. 1 Satz 2 die Berechnungen der 
Endentschädigung maßgebend sein sollen. Somit ist die 
Rechtsbeschwerde unter den Voraussetzungen des § 21
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Abs. 2, 3 KSSG. auch in den Fällen zulässig, in  denen ein 
NachentschBescheid zufolge des § 3 Abs. 1 letzter Satz 
der NachentschRichtlinien nicht ergangen ist. (ü r t.  13. S. 
X X X I I I  c. 45/29 v. 13. Nov. 1929.)

Reichsdisziplinarhof.
M itg e te ilt von Reichsgerichtsrat D r. S c h w a lb ,  Leipzig.
§§ 75 Nr. 2 Abs. 2, 34, 45 ff. RBG. Voraussetzungen 

der Belassung von Ruhegehaltsteilen bei der Dienst
entlassung. Belassung von Ruhegehaltsteilen darf nur bei 
der Dienstentlassung derjenigen Beamten stattfinden, die 
unter Einrechnung der vorschriftsgemäß auf die Pensions
dienstzeit anzurechnenden Zeiträume eine Dienstzeit von 
wenigstens 10 Jahren hinter sich haben. (Urt. F. 41/29 
v. 17. Dez. 1929.)

§ 76 RBG. Erschleichung von Kinderbeihilfen.
Gegen einen 50jährigen kriegsbeschädigten Postschaffner 
von bisher tadelloser Führung, der sich infolge ständiger 
Krankheit seiner Frau in  schwierigen wirtschaftlichen V er
hältnissen befunden und sich deshalb Jahre hindurch mittels 
betrügerischer Vorspiegelungen Kinderbeihilfen erschlichen 
hat, w ird wegen dieses Dienstvergehens Strafversetzung m it 
einer einmaligen Geldstrafe von 150 M. als ausreichende 
Sühne erachtet. Der einmaligen Geldstrafe w ird vor der 
von der Reichsdisziplinarkammer angeordneten dauernden 
Kürzung des Gehalts um Vs Rücksicht auf die w irt
schaftliche Lage des Angeschuldigten der Vorzug gegeben. 
(U rt. F. 81/29 v. 18. Dez. 1929.)

§ 127 RBG. W irkungen der vorläufigen Dienst
enthebung. Die vorläufige Dienstenthebung beseitigt nur 
das Recht und die Pflicht des Beamten zur Führung seiner 
Amtsgeschäfte, nicht dagegen seine sonstigen Pflichten, 
insbes. die Pflicht, seine Vorgesetzte Behörde über seinen 
Aufenthalt zu unterrichten. E in Beamter, der während 
mehr als 4 Monaten wegen angeblicher Dienstunfähigkeit 
durch nervöse Erkrankung vom Dienste ferngeblieben ist 
und hierbei unterlassen hat, seine Vorgesetzte Behörde 
über seinen Aufenthalt aufzuklären, kann deshalb diese 
letztere Unterlassung nicht damit entschuldigen, daß er 
eine Erklärung eines Vorgesetzten dahin verstanden habe, 
er sei vom Dienste vorläufig enthoben. Bei der hoch
gradigen Nervenschwäche des Beamten kann aber dieses 
Mißverständnis es rechtfertigen, das Dienstvergehen an
statt m it Dienstentlassung nur m it Strafversetzung und einer 
Geldstrafe zu ahnden. (U rt. F. 109/29 v. 15. Jan. 1930.)

Kamm ergericht.
1. Z iv i ls a c h e n 1).

M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. B e u s te r ,  B erlin .
§§ 866 Abs. 3, 923, 927, 932 ZPO. Zulässigkeit der 

Eintragung einer Arresthypothek trotz Unzulässigkeit 
der Eintragung von Zwangshypotheken für die arrest
gesicherten Forderungen, a) Uebersteigt die in  einem 
Arrestbefehl festgesetzte Lösungssumme die im  § 866 Abs. 3 
ZPO. bezeichnete Wertgrenze, so kann auf Grund des 
Arrestbefehls die Eintragung einer Sicherungshypothek 
zum Höchstbetrage der Lösungssumme auch dann erfolgen, 
wenn die durch den Arrestbefehl gesicherten mehreren 
Forderungen m it ihren einzelnen Beträgen hinter dieser 
Wertgrenze Zurückbleiben.

b) Das gleiche g ilt auch, wenn in  dem zu a gen. 
Falle fü r alle oder einzelne der durch den Arrestbefehl 
gesicherten Forderungen vollstreckbare Urteile in  ver
schiedenen Verfahren verw irkt worden sind. (Beschl. 
1 X . 830/29 v. 12. Dez. 1929.)

2. S tra fsa ch e n .
M itg e te ilt von Kam m ergerichtsrat D r. S im o n , B erlin .

Ladung des Verteidigers. Beantragt ein RA. unter 
Beibringung einer Vollmacht gerichtl. Entscheidung gegen 
eine pol. Strafverfügung, so ist damit seine Bestellung als

i)  Unser lang jäh rige r Berichterstatter fü r  die Entsch. des I.  ZivSen. 
des K G ., H e rrK G R . D r. K o e h n e ,  mußte wegen seiner E inberufung 
als H ilfs rich te r am Reichsgericht zu unserem lebhaften Bedauern die 
Berichterstattung niederlegen. W ir  sprechen ihm  auch an dieser 
S te lle  fü r  seine hingebende T ä tig ke it unseren verbindlichsten Dank 
aus. A n  seiner Stelle hat H e rr K G R . D r. B e u s te r  d ie Gute gehabt, 
d ie  Berichterstattang za übernehmen. D ie  Schnttle itung.

Wahlverteidiger dem Gericht angezeigt. Seine Nichtladung 
zur Hauptverhandlung verstößt daher gegen § 218 StrPO. 
(U rt. 3 S. 572/29 v. 14. Okt. 1929.)

Probeaufführung. E in e  hausiersteuerpflichtige gewerbs
mäßige Tätigkeit liegt auch dann vor, wenn der Gewerbe
treibende sich vorbehält, den zunächst auf die Dauer be
rechneten Gewerbebetrieb wieder aufzugeben, falls der 
Versuch sich nicht als lohnend erweisen sollte. (U rt. 3 S. 
580/29 v. 21. Okt. 1929.)

Haftung des Auftraggebers im Hausiersteuergesetz.
Für die Strafbarkeit des Auftraggebers ist ohne Belang, 
ob der Beauftragte selbständig tätig oder Angestellter ist. 
(U rt. 3 S. 576/29 v. 21. Okt. 1929.)

M arktverkehr mit Speiseeis. Eine PolVorschrift, 
die den Verkauf von Speiseeis an Kinder unter 14 J. auf 
öffentl. Straßen usw. verbietet (Merseburg, 7. Okt. 1927), 
findet ihre Rechtsgrundlage in  § 6a und f  PolVerwGes. 
Sie ist auch auf Jahrmärkte anwendbar, da sie keine nur 
für den Marktverkehr geltende Einschränkung des Nahrungs
mittelverkehrs enthält. (U rt. 1 S. 525/29 v. 22. Okt. 1929.)

Beteiligung des amtierenden Beamten. Der in § 57 
Abs. 5 östl. Kreisordn. v. 13. Dez. 1872/19. März 1881 
bez. des Amtsvorstehers ausgesprochene Grundsatz, daß er 
sich aller Amtshandlungen zu enthalten habe, die den 
Ausgang einer Angelegenheit betreffen, an der er persönlich 
interessiert ist, g ilt für alle Beamten. Daher (vgl. auch 
§ 2 Abs. 2 S. 2 MinAnw. v. 8. Juni 1883, JMB1. S. 223) 
ist der Laudrat nicht zum Erlaß einer pol. Strafverfügung 
gegen jemand befugt, der durch Nichtbeachtung von Fahr
vorschriften ihn am Vorbeifahren gehindert hat. (U rt. 3 S. 
515/29 v. 24. Okt. 1929.)

Preußisches Oberverwaltungsgericht.
I. M itget. vom Senatspräsidenten des OVG. D r. L in d e n a u ,  B erlin .

W iderruf der Anerkennung eines vergnügungs
steuerpflichtigen Unternehmens als künstlerisch hoch
stehend. Für Anerkennung eines Unternehmens als 
künstlerisch hochstehend i. S. des § 22 der Reichsratsbest, 
über die Vergnügungssteuer in der Fassung der Bek. v. 
12. Juni 1926 (RGBl. I ,  262) fehlte es an einem besonderen 
landesrechtlichen Verfahren. Die staatliche Anerkennung 
eines Unternehmens als künstlerisch hochstehend gibt 
diesem ein wohlerworbenes Recht, wie dies z. B. für ge
werbliche Erlaubnisse in den Entsch. des OVG. 55, S. 463 
ausgesprochen ist. Wegen der Schwierigkeit der Rück
gängigmachung einer einmal ausgesprochenen Anerkennung 
wies die Regierung in  der Verf. v. 10. Mai 1922 die 
RegPräs. an, die Anerkennung nur unter Vorbehalt jeder
zeitigen W iderrufs auszusprechen. Solche unter Vorbehalt 
ausgesprochene Anerkennung gibt dem Beliehenen nur ein 
bedingtes wohlerworbenes Recht, das bei E in tritt des 
W iderrufs fortfä llt. Das m it der auflösenden Bedingung 
verknüpfte Rechtsverhältnis hat aber bis zum E in tritt des 
auflösenden Umstandes, d. h. des Widerrufes, volle Rechts
wirkung. Dieser Gedanke beherrscht das bürgerliche Recht 
(§ 158 Abs. 2 BGB.) und ist auch in  § 78 RAbgO. an
erkannt, soweit der Verwaltungsakt nicht durch unlautere 
M ittel erschlichen war. Der Grundsatz w ird auch von der 
Wissenschaft als allgemein gültig betrachtet. W enn daher 
in  der Verf. v. 10. Mai 1922 der RegPräs. angewiesen ist, 
Anerkennungen nur unter Vorbehalt jederzeitigen W iderrufs 
auszusprechen, so ist die Anerkennung bis zum erfolgten 
W iderruf rechtswirksam. Auch dem Erl. des Min. v. 
30. Juli 1927, der nach Maßgabe dieser allg. Verf. für den 
vorl. Fall erging, kann eine andere Absicht nicht unter
stellt werden. Die Entsch. der Frage, ob es sich um ein 
künstlerisch hochstehendes Unternehmen handelt, ist durch 
§ 22 Reichsratsbest, der Landesregierung oder der von 
ih r beauftragten Behörde zugewiesen, die Landesregierung 
hat aber das Verwaltungsgericht nicht beauftragt; eine 
sachliche Nachprüfung der Anerkennung steht m ithin dem 
Gericht nicht zu, vielmehr ist die im  Rahmen der Zuständig
keit von der Verwaltungsbehörde getroffene Entsch. für es 
bindend. Bis zum W iderrufe der durch den RegPräs. in 
K . ausgesprochenen Anerkennung des Unternehmens [des 
K l. durch den Min. am 30. Juli 1927 müssen deshalb die
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Veranstaltungen als künstlerisch hochstehende bewertet und 
dürfen demgemäß nur m it dem Vorzugssatze des § 22 der 
SteuerO. der Stadt K . von 8 %  herangezogen werden. 
(U rt. H . C. 28/29 v. 25. Juni 1929.)

XI. M itg e te ilt vom Senatspräsidenten des OVG. D r. S c h o lz ,  B erlin .
S teuersachen .

Hundesteuer. Nach § 16 pr.KommAbgG. 1893 können 
die Gemeinden „das Halten“ von Hunden besteuern. Der 
Rechtsbegriff des Haltens eines Hundes setzt nach ständiger 
Rechtspr. des OVG. eine auf gewisse Dauer bemessene 
und im  Interesse des Halters oder seiner Hausgenossen 
begründete Zugehörigkeit des Hundes zum Haushalte des 
Halters voraus (OVG. 59, 107; 66, 15 /; pr. VerwBl. 37, 
106; 38, 70; 51, 119). Eine SteuerO., die den bloßen 
Gewahrsam eines Hundes als steuerbegründenden Tatbestand 
festlegt, ist daher rechtsunwirksam. Die gleichen Bedenken 
bestehen gegen die in  einer SteuerO. vorgesehene Steuer
pflicht hinsichtlich zugelaufener Hunde und der Hunde von 
auswärts kommender Personen bei mehr als dreitägigem 
Aufenthalt in  der Stadt. (U rt. I I .  C. 17/29 v. 26. Nov. 1929.)

Disziplinarhof fü r nichtrichterliche Beamte.
M itg e te ilt vom Präsidenten D r. M e y e r ,  B erlin .

Zu § 2 des DisziplGes. v. 21. Juli 1852. Ablehnung 
eines Beamten, die Beflaggung seiner Dienstwohnung 
nüt den Reichsfarben am Verfassungstage zu gestatten.
Der Justizminister hatte duich Verf. v. 5. Aug. 1929 
für seinen Geschäftsbereich angeordnet, daß am V er
fassungstage auch die staatlichen Dienstwohngebäude 
zu beflaggen seien. Diese Verf. war durch Vermittlung 
der Präs, der Strafvollzugsämter auch den Gefangenenanstalten 
zugegangen. Der Geistliche einer Strafanstalt lehnte es ab, 
die Reichsflagge an seiner Dienstwohnung anbringen zu lassen. 
Daher blieb seine Dienstwohnung am Verfassungstage als 
einzige ohne Fahnenschmuck. Der D isziplHof erblickte 
in diesem Verhalten ein schweres Dienstvergehen. Der 
Angeschuldigte hat zu seiner Verteidigung ausgeführt, er 
habe angenommen, daß er durch das Anbringen einer 
schwarz-rot-goldenen Flagge an seiner Dienstwohnung ein 
einseitiges politisches Bekenntnis ablegen solle. Diese 
Farben gälten als Kennzeichen einer ganz bestimmten po li
tischen Richtung. M it Rücksicht auf seine Stellung als 
Pfarrer habe er geglaubt, sich nicht politisch festlegen zu 
dürfen. Dieser Entlastungsversuch ist haltlos. Nicht der 
einzelne Wohnungsinhaber, sondern der Staat war es, der 
hier auf den ihm gehörigen Dienstwohngebäuden flaggte. 
Der Staat war selbstverständlich berechtigt, zur Feier der 
Verfassung oder aus sonstigem Anlaß die in seinem Eigentum 
stehenden Dienstwohngebäude in  jeder von ihm ge
wünschten A rt und Weise beflaggen zu lassen. Auf die 
Zustimmung des einzelnen Wohnungsinhabers kam es dabei 
nicht au. Es kann also schon deshalb nicht davon die 
Rede sein, daß hier der einzelne Wohnungsinhaber durch 
Anbringen einer schwarz-rot-goldenen Flagge an seiner 
Dienstwohnung „politisch abgestempelt“ werden sollte. 
Abgesehen davon ist die schwarz-rot-goldene Flagge über
haupt keine Parteiflagge, auf die er hätte festgelegt werden 
so en, sondern nach Art. 3 RVerf. das Hoheitszeichen des 

eic es. Daran ändert nichts, daß bestimmte politische 
Parteien die verfassungsmäßigen Reichsfarben zum Kenn- 
Zeichen ihrer Verfassungstreue erkoren haben. Die An- 
nähme, daß der Angeschuldigte nur seiner persönlichen 
Abneigung gegen die verfassungsmäßigen Farben des Reichs 
hat Ausdruck geben wollen, w ird durch sein Verhalten 
nach dem V orfa ll bestätigt. Obwohl er von seinen V o r
gesetzten über das Dienstwidrige seiner Handlungsweise 
belehrt worden war, blieb er dabei, eine andere Fahne 
sei es die Kirchenfahne oder die schwarz-weiße Landes
flagge, für seine Dienstwohnung zu erbitten. Der An
geschuldigte hat, obwohl er als Anstaltspfarrer gerade dazu 
berufen war, die Anstaltsleitung bei ihren Aufgaben zu 
unterstützen sowie die Achtung und das Ansehen der Verf. 
und ihrer Einrichtungen zu stärken und zu fördern, die 
verfassungsmäßigen Reichsfarben durch seine hartnäckige 
Weigerung, sie an seiner Dienstwohnung anbringen zu lassen, 
vor aller Oeffentlichkeit herabgesetzt. (Beschl. Ds. 11/29 
v - • März 1930.)

Bayeriscbes Oberstes Landesgericht München.
1. Z iv ils a c h e n .

M itg e te ilt von M in is te ria lra t C a m m e re r ,  München.
Voraussetzungen der Löschung einer Firmen

eintragung im Handelsregister von Amts wegen. Die
Vorschrift des § 142 FGG., wonach eine Handelsregister- 
eintragung wegen Unzulässigkeit beim Fehlen einer wesent
lichen Voraussetzung zu löschen ist, dient der Reinigung 
des Registers von Eintragungen, die von vornherein nicht 
hätten vorgenommen werden sollen; es sind also nur solche 
Verhältnisse des Geschäfts oder dessen Inhabers in Betracht 
zu ziehen, die schon zur Zeit der Eintragung Vorlagen und 
festgestellt werden konnten. § 18 Abs. 2 HGB. enthält 
eine Anweisung an den Registerrichter, Zusätze einer an
gemeldeten Firma daraufhin zu prüfen, ob sie nicht gegen 
ein in  dieser Vorschrift enthaltenes Verbot verstoßen, ob 
also ein Firmenzusatz nach den objektiven Verhältnissen 
des Geschäfts und des Inhabers erlaubt ist. Demzufolge 
können auch im  Löschungsverfahren nur Umstände berück
sichtigt werden, deren Erm ittlung im  Rahmen des der 
Eintragung vorausgehendenVerfahrens lag. Das Verfahren 
nach § 142 FGG. dient nicht der Entscheidung von Streitig
keiten über den E ingriff der Registereintragung in  ein 
einzelnes subjektives Recht, es ist demnach nicht geeignet 
zur Austragung von Wettbewerbsfragen und Wettbewerbs
streitigkeiten. Diese sind dem ordentlichen Prozeßverfahren 
Vorbehalten. (Beschl. V . 24/1929 v. 26. Febr. 1930.)

2. S tra fs a c h e n .
M itg e te ilt von Oberstlandesgericlitsrat Z o l l e r ,  München.

Zurücknahme des Einspruchs gegen einen Straf
befehl. § 411 Abs. 1 StrPO. —  Beleuchtung von 
Kraftfahrzeugen. § 4 Abs. 1 Nr. 5, § 11 KraftfVerkV.
Wenn in der Sache mehrere Hauptverh. erster Instanz 
stattfinden, kann der Einspruch nach Beginn der ersten 
Hauptverh. nicht mehr wirksam zurückgenommen werden. —  
Der Senat hält an seiner Auffassung fest, daß ein nach 
eingetretener Dunkelheit auf einem offentl. Weg oder Platz 
aufgestelltes Kraftfahrzeug auch daun m it Eigenbeleuchtung 
versehen sein muß, wenn es im  Schein einer fremden Be- 
leuchtungsquelle steht. (U rt. R. I. 721/29 v. 19. Nov. 1929.)

Ordnungsstrafbeschluß wegenUngebühr. §182GVG. 
In  das Protokoll ist nicht bloß die Formel, sondern auch 
die Begründung des Beschl. aufzunehmen. Fehlt die Auf
nahme der Gründe, so gefährdet dies den Bestand des 
Beschl. dann nicht, wenn die Gründe fü r den Betroffenen 
außer Zweifel stehen und auch für das Beschwerdegericht 
in einer die Nachprüfung sicherstellenden Weise erkennbar 
sind. (Beschl. B. I .  388/29 v. 4. Dez. 1929.)

Landgericht F rankfurt a. M .
M itg e te ilt von Am tsgerichtsrat D r. R o t h s c h i ld ,  F rankfu rt a. M . 

Amtsvormundschaft oder Einzelvormundschaft. § 40 
RJWGes. Das Jugendamt X  hat als gesetzlicher Amts- 
vormund eines unehel. Kindes die Bestellung des Groß
vaters als Einzelvormund beantragt, da die Kindesmutter 
sich weigere, den Namen des Erzeugers zu nennen. Die 
Ablehnung des VormGer. ist begründet. Gerade weil die 
Kindesmutter sich weigert, den Vater zu benennen, und 
damit die Verhältnisse des Kindes vö llig  ungeklärt sind 
und sein Unterhaltsanspruch noch nicht feststeht, bietet die 
Führung der Vormundschaft Schwierigkeiten, denen ein 
Einzel Vormund nicht gewachsen ist. Die Erm ittlung des 
Vaters, auch gegen den W illen der Mutter, w ird vorerst 
die wichtigste Aufgabe des Vormunds sein. Daß diese 
Aufgabe unerfüllbar sei, ist unzutreffend: in vielen Fällen 
haben Erkundigungen im Bekanntenkreis der Kindesmutter 
zur Ermittlung des unehel. Vaters geführt. Um diese oft 
nicht einfachen Ermittlungen anzustellen, stehen dem Jugend
amt als Amtsvormund vie l weitergehende M itte l zur Ver
fügung als dem Einzelvormund. So kann das Jugendamt, aber 
nicht jener, die Gerichte um Zeugenvernehmungen ersuchen. 
Solano-e nicht alle M ittel erschöpft sind, um den Vater fest
zustellen, ist es nicht angezeigt, die Amtsvormundschaft auf
zuheben und damit auf die Feststellung des Erzeugers zu ver
zichten. Für ihre Fortdauer besteht ein dringendes Bedürfnis; 
ihre Beendigung würde dem W ohl des Kindes entgegen
stehen. (Beschl. 9. ZK. 14 T. 708/29 v. 20. Sept. 1929.)
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Literatur-Beilage zur d j z . 35. Jihrg. (11) Kult 9
Gleichheit vor dem Gesetz —  Gerechtigkeit und Recht.

Entwickelt an der Frage: Welche Gewalten bindet der
Gleichheitssatz in  Art. 109 I  RVerf.? Von Dr. O tto
M a in z e r. 1929. Berlin, Springer. 6,90 M.

Die Schrift handelt von dem aus zahlreichen früheren 
Verfassungen übernommenen Grundsatz des Art. 109 R V erf.: 
„A lle  Deutschen sind vor dem Gesetze gleich.“ Die Aus
legung dieser Norm ist von jeher streitig. Zwei Haupt
gruppen scheiden sich. Die einen nehmen an, daß das in 
dem positiv gefaßten Satz enthaltene Gebot sich an den 
Anwender des Gesetzes, die anderen, daß es sich an den 
Gesetzgeber richtet; die Lehre von der Rechtsanwendungs
gleichheit steht der Lehre von der Rechtsgleichheit gegen
über. Gegen letztere wendet sich Verf. In  temperament
vollen, auch vor Kraftausdrücken nicht zurückschreckenden 
Ausführungen, w irft er ih r vor, daß sie durch naturrechtliche 
Vorstellungen, die er „Wunschrechtelei“ nennt, eine mangels 
jedes festen Maßstabes undurchdringliche Unklarheit über 
den Begriff der Gleichheit erzeuge, andererseits aber das 
Wesen und die Majestät des Gesetzes verletze. Die Verf. 
und die auf ih r beruhenden Gesetze seien der formalisierte 
W illen des Volkes, dem nicht bloß Justiz und Verwaltung, 
sondern die gesamte Rechtsvollziehung im  Staate rückhaltlos 
zu dienen hätte. Die verfassungsmäßige Gleichheit der 
Bürger vor dem Gesetz decke sich m it dem Gehorsam der 
Beamten gegen das Gesetz bei seiner Handhabung. Von 
diesem Gesichtspunkt aus. fallen interessante Streiflichter 
auf die Stellung der Beamten und Richter im  neuen Staat. 
Aber nur gestreift w ird die wichtigste Seite des Problems: 
W ie verhält sich die Bedeutung der Parteizugehörigkeit für 
die Beamtenauswahl zu dem Grundsatz von der Gleichheit aller 
Bürger? Die Verf. lehnt die Beziehungen zwischen Beamten 
undPartei grundsätzlich ab (Art. 128, 130), w ill also nicht, daß 
Parteizugehörigkeit im  allgemeinen eine Ausnahme von der 
Gleichstellung der Bewerber bilden darf. Und die Praxis?

Reichsjustizminister a. D. Dr. S c h if fe r ,  Berlin.

Die englische Aktien=GeseIIschaft nach neuem Recht.
Systematische Darstellung und Gesetz v. 10. Mai 1929. Von
A r th u r  C u r t i.  1929. Berlin, Springer. Geb. 18,40 M.

Aus mancherlei Gründen interessiert uns das neue 
englische Aktienrecht. Zwar sind deutsche Aktien in  eng
lischen Händen häufiger als englische in deutschen. Aber 
die Anlage deutschen Kapitals in  englischen Werten ist 
immer noch bedeutend genug, um die Kenntnis des englischen 
Rechts zu verlangen. Dies ist auch in  den Fällen von Wert, 
in  denen englische A.-G. deutsche Unternehmungen er
werben und hierfür ihre Aktien geben. Nicht minder wichtig 
ist die Rolle des neuen englischen Aktienrechts für die 
Reform des deutschen. Man kann dies auch aus den Frage
bogen des Reichsjustizministers erkennen. An gar mancher 
Stelle verlangen sie eine Aeußerung über die Verwertbarkeit 
eines Gedankens des englischen Rechts. Sie mag häufig ver
neinend lauten. Lernen wird man aus dieser Rechtsver
gleichung stets etwas. W er sich nicht m it dem englischen 
Original befaßt, dem bietet das W erk von Curti die Möglich
keit, sich selbst ein Bild zu machen. Ich möchte denen, 
die diesen Versuch machen, raten, m it dem „Zweiten Buche“ 
zu beginnen. Es enthält eine „ w o r tg e t re u e “ Ueber- 
tragung der Companies Act v. 10. Mai 1929. Das ist zu
treffend. Die Uebersetzung hat sich keine Freiheiten erlaubt. 
Sie unterlag nicht der bei englischen Gesetzen naheliegenden 
Versuchung einer Zerlegung der langen und verschachtelten 
Sätze. Man fühlt, daß hier der ursprüngliche Stil gewahrt 
wurde. Und doch ist die Uebertragung durchaus les- und 
genießbar. Man halte den englischen Text daneben. Man 
w ird erkennen, wie vorzüglich die Aufgabe gelöst wurde. 
So ist es dem deutschen Leser möglich, sich selbst einen 
Ueberblick über das Gesetzeswerk zu verschaffen. Dann 
w ird er im  ersten Buche von der systematischen Darstellung 
Nutzen haben. M it wenig Ausnahmen gibt der Verf. nur 
die Gedanken des Gesetzes wieder. Er übersetzt sie auch 
hier. Nur bringt er sie hier der Auffassungsweise des

kontinentalen Juristen oder Kaufmanns näher. An die 
sprachliche Uebertragung schließt sich die gedankliche. 
Man w ird ihm gerade für die Selbstbeschränkung danken. 
Dazwischen läßt man sich freilich auch kleine Abschweifungen, 
wie die Bemerkungen über die „guinea pigs“ , die Drohnen 
in  den Verwaltungen, gerne gefallen.

Rechtsanwalt Dr. M ax H a c h e n b u rg , Mannheim.

Die preußischen Disziplinargesetze nebst allen Ab- 
änderungs- und Ergänzungsvorschriften. Erläutert von 
LGPräs. Dr. A. B ra n d . 1929. Berlin, Heymann. 
Geb. 24 M.

Das W erk bringt den Text der beiden Disziplinar
gesetze in  jetziger Fassung. Daran schließt sich ein Kom
mentar zn beiden Gesetzen; vorangeschickt ist ihm ein 
Abriß ihrer Entstehungsgeschichte und eine Grundlegung* 
des Disziplinarrechts in seinem Wesen und Verhältnis zum 
Strafrecht. Im  Anhang finden w ir alle Aenderungs- und 
Ergänzungsvorschriften, die Sondervorschriften fü r einzelne 
Beamtenklassen, die Bestimmungen der StrPO. und ZPO. 
sowie andere einschlägige Verordnungen. Das reiche 
Material ist sehr übersichtlich gegliedert. Das Buch fü llt  
eine empfindliche Lücke aus. Denn die anderen Kom 
mentare sind größtenteils veraltet und die vielen Ab
änderungen bei ihnen nicht in  die Gosetzestexte einge
arbeitet; auch bringen sie die Abänderungen und Recht
sprechung der Nachkriegszeit nicht. Der Kommentar is t 
vortrefflich, kurz, klar und vollständig; die Rechtspr. aller 
höheren Disziplinargerichtshöfe ist bis zur Gegenwart ein
gehend berücksichtigt. Die Ansichten des Verf., eines der 
besten Kenner des Beamtenrechts, kann man durchweg 
billigen. Hervorheben möchte ich die ausgezeichnete E r
läuterung z. B. der §§ 2 und 5 Ges. v. 21. Juli 1852 und 
die Erörterung der Strafversetzungsfrage. Sehr dankens
wert ist die Darstellung des Defektenverfahrens. Es ist 
nicht zu bezweifeln, daß das Buch der Praxis wie der 
Wissenschaft die besten Dienste leisten und bald den Platz 
des beliebtesten Handbuchs einnehmen wird.

Kammergerichtsrat Dr. G o ld m a n n , Berlin.

Gesetze über die Rechtsverhältnisse der Reichs» 
beamten. Reichsbeamtengesetz, Hinterbliebenenfürsorge
gesetz, Unfallfürsorgegesetz m it allen Ergänzungsvor
schriften erläutert von LGPräs. Dr. A. B ra n d . 3., 
bedeutend erweiterte und vollst. umgearb. Aufl. 1929. 
Berlin, Springer. Geb. 36 M.

Die neue Auflage des altbewährten Werkes, die längst 
erscheinen sollte, aber im  H inblick auf das, bisher freilich 
vergeblich, erhoffte Erscheinen verschiedener dem Reichs
beamtenrecht zugehöriger neuer Gesetze immer wieder 
zurückgestellt wurde, fü llt eine fühlbare Lücke aus. M it 
Recht weist Verf. im  Vorw ort darauf hin, daß aus dem 
kurzgefaßten Kommentar der bisherigen Auflagen ein aus
führliches Erläuterungsbuch geworden ist. Es geht weit 
über den Rahmen der früheren Auflagen hinaus. Ab
gesehen von der selbstverständlichen Neugestaltung nach 
dem derzeitigen Inhalt der Gesetze und Verordnungen, 
erfaßt das Werk das Beamtenrecht in  seinen vielgestaltigen 
Verzweigungen und seinen Beziehungen zu verwandten 
Rechtsgebieten. Der Inhalt der Erläuterungen ist wesent
lich erweitert und vertieft und berücksichtigt Gesetze, V er
ordnungen, Rechtsprechung und Schrifttum vollständig. 
Durch Verwendung verschiedener Drucktypen ist die 
Uebersichtlichkeit gewahrt.

Senatspräsident im  RVA. F u is t in g ,  Berlin.

Mein Leben. Erinnerungen des meckl. - schw'erinschen 
StaatsministersD.Dr. A d o lf  L a n g fe ld . 1929. Schwerin, 
Bärensprung. Geb. 7,50 M.

Ein nicht alltägliches und in vieler Hinsicht vorb ild
liches Juristenleben eines Gemeinrechtlers, Schülers von 
Wächter und Windscheid, wrird  in diesen Erinnerungen auf-
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gerollt. Als Anwalt und Notar ohne Referendarzeit bringt es 
Langfeld zum LGPräsidenten, Justizminister, Kultusminister 
und Ministerpräsidenten. Von bleibendem Werte sind die 
Darlegungen über die Mitarbeit am BGB. in  Bundesrat 
und Reichstag, die ihn befähigte, als erste Ausführungs
gesetze im  Reiche die mecklenburgischen erscheinen zu 
lassen. Die Vorbereitung des Großherzogs auf die Regierung 
während dessen Studiums in Bonn, die Ausarbeitung der 
schwierigen Ehepakten der König in der Niederlande im 
Haag, die trotz des ihnen anhaftenden bodenständigen 
Charakters vorsintflutlich anmutenden Verfassungskämpfe 
m it der Ritterschaft, der Landschaft und den Städten, 
die Ereignisse nach dem Freitode des Großherzogs von 
Mecklenburg-Strelitz und die Warnungen gegen die 
Kriegspolitik der Reichskanzler im  Auswärtigen Aus- 
schusse werden m it der spannenden K raft eines guten 
Romans geschildert. Erstaunlich ist die Vielseitigkeit von 
Langfelds Betätigungsfeldern, die er nach der eingehend 
in  ihren Auswirkungen von ihm geschilderten Staats
umwälzung in  die Neuregelung der Vermögensrechte der 
früher regierenden Häuser, in  den Neuaufbau der mecklen
burgischen Landeskirche als deren Synodalpräsident sowie 
in  den des evangelischen Kirchenbundes verlegte. Kein 
Staatsrechtler und kein Politiker darf dieses Buch über
sehen, das ihn zugleich m it einem prächtigen Lebenskünstler 
und aufrechten deutschem Manne näher bekannt macht.

W ir kl. Geh. Admiralitätsrat Dr. jur. F e lis c h ,  Berlin.
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N ie l  s e n , Progress in  seulement o f international disputes by 
jud ic ia l methods. S t i l l e ,  Lega l éducation and practice in  Ger- 
many, C r a b i tè s ,  Napoléon and the French commercial code.

Bürgerliches Recht.
Das Mietgericht. 5. Jg. Nr. 4: F r ie d r i c h s ,  Außenantenne des 

M ieters. H e r z ,  W er träg t die Gefahr f. d. vertragsmäßige M iete  
während d. M ietzeit, innerhalb welcher d. M ie te r eine Neubau
wohnung erhält u. s. bisherige M ietwohnung dem Wohnungsamt 
zur Verfügung stellt?

Sparkasse. 50. Jg. N r. 7: S c h ö n w a n d t ,  D ie  Tilgungshypotheben 
d. neuen Landschaften u. Stadtschaften. S c h a a r s c h m id t ,  
Wesentliche Bestandteile u. Zubehör u. ih re  Rechtsfolgen (Schluß).

Zeitschr.f. Bergrecht. 70. Jg. H . 3/4: K l i n k ,  M ineralienentdeckung 
durch Angestellte. B ü n g e r ,  Das Bergrecht Chinas.

Gewerbl. Rechtsschutz u. Urheberrecht. 35. Jg. N r. 4 : K la u e r ,  
Das deutsch-österreich. Uebereinkommen üb. Fragen d. gewerbl. 
Rechtsschutzes u. d. Urheberrechts v. 15. Febr. 1930. U te s c h e r ,  
D ie  patentamtl. Rechtsprechung in  Warenzeichensachen. Herrn. 
I s a y ,  D ie  W irku ng  vertrag licher Schranken des Lizenzrechts.

D er Vertre te r des Anmelders besitzt ke in  persönliches 
Ablehnungsrecht. E ine persönliche D ifferenz zw. ihm  u. d. ab
gelehnten M itg lie d  b ild e t im  allgemeinen keinen Ablehnungsgrund 
f. d. Anm elder. A ngeb lich  mangelnde Sachkenntnis is t ke in  A b 
lehnungsgrund. O h n e s o r g e ,  Statisch u. dynamisch. (G leich
ze itig  ein B e itr. z. d. Frage «Kunst und Technik.“ ) E r la n g e r ,  
D e r Unternehmer als U rheber u. E rfinder. M a c k e b e n ,  Schutz 
deutscher Handels- u. Fabrikm arken in  Persien. W e d e k in d ,  
Motivschutz. S c h ä n z e l ( f) , Geschmackmusterrechtl. Streitfragen 
(Schluß). E ls t e r ,  Das v. mehreren geschaffene „e in h e itl.“ W erk  
im  Urheberrecht (insbes. Verbindung v. Text u. M usik). W il ly  
H o f fm a n n ,  Neue Gedanken im  Urheberrecht von Venezuela.

Dalloz. Recueil hebdomad. de jurisprud. 7. Ann. No. 13: C a p ita n t ,  
La  responsabilité du fa it  des choses inanimées d’apres l ’a rrê t des 
Chambres réunies du 15 févr. 1930.

Rivista di diritto civile. Anno 21. No. 1: C o v ie l l o :  I l  „mandatum 
post m ortem “ . U c k m a r ,  I  p r iv ile g i de ll’ erario  per la  riscossione 
delle  tasse di^ registro . U c k m a r ,  R isoluzione d i contratto 
b ila tera le  per inadempimento. A s c o l i ,  Donazione fra  coniugi.

Handelsrecht tisw.
Bank-Archiv. 29. Jg. Nr. 13: B e r n s te in ,  Das Ende d. vordatierten 

Schecks. C a l lm a n n ,  Unlaut. W ettbewerb durch Herabsetzung 
eines M ittbewerbers.

Zeitung d. Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen. 70. Jg. N r. 14:
S c h w a rz , München, u. E. E. S c h m id ,  Bern, D ie  G ü ltig k e it v. 
Aenderungen in ternationaler Verbandstarife.

Journal des sociétés. 51. Ann. No. 3: W a h l,  Les dro its  des por- 
teurs de parts bénéficiaires en cas de d issolution de la  société, 

. d après la  lo i  du 23 janv ie r 1929.
Zeitschr. f d. gesamte Versicherungswissensch. 30. Bd. H . 2 : G e r -  

aCv i ’ Tr î  Autokaskoversicherung i. Deutschland. J an n o t ,  A u to - 
m obil-U n fa ll- u. Haftpflichtversicherung. B  e rm a n n , D ie  Be- 

_. d* Börsenhandels m it Versicherungsaktien.
Bie offentlich-rechtl. Versicherung. 62. Jg. Nr. 7: H e l lw e g ,  Ver

äußerung d. Sachen u. Anzeigepflicht n. § 69 W G ., insbes. b. d. 
bicherungsubereignung.

Jurist. Rundschau J .  d. Privatversicherunfl. 7. Jg. N r. 7: S c h a d e , 
D ie  Begriffe  K rankhe it, K rankhe its fa ll u. Versichernngsfall in  d. 
p riva en Krankenversicherung. O t te ,  Autohaftung. Irrw ege der 
Rechtsprechung zu § 17 des KraftfahrzenggesetzesJ 

Zentra l!). f. d. Jurist Praxis 48. J g. H . 4 : S e r m a n n - O ta v s k ÿ .  
Erörterungen aus d. Recht d. Vertragsversicherung unt. besonderer 
Berücksichtigung des tschechoslowak. Rechtes.

ZivilprozeO usw.
Zeitschrift des Bundes deutscher Justizamtmänner. 41. Jg. H . 3*

R ü s e n b e r g ,  Zur k le inen Justizreform  auf z iv ilrech tl. Gebiete! 
Der Referendar. 4. Jg. N r. 2: K u r z w e i  l y ,  Bestrebungen d. Justiz

amtmänner.
Konkurs- u. Treuhandwesen. 4. Jg. H. 4 : C a r le b a c h ,  Zwei Fragen 

aus d. Praxis des Genossenschaftskonkurses. B o c k ,  K onkurs
verwa lte r u. Massegläubiger. S c h u m a n n , Dresden, Was muß 
der K onkursverw alte r im  Bankenkonkurs besonders beachten? 
E is o ld ,  D ie  E ffekten des Bankkunden im  Vergleichsverfahren 
der Bank.

Strafrecht usw.
Jurist. Wochenschrift. 59. Jg. H. 13: M inD ir. S c h ä fe r ,  D er Stand

d. Strafrechtsreform. B e l l ,  Zum Entw . des StrGB. : 1. Berufs
verbrechertum u. Maßregeln d. Besserung u. Sicherung. 2. Ehren
schutz im  neuen Strafrecht. L a n g ,  Strafrechtspflege in  Ver
gangenheit u. Zukunft. W e x , Zur Strafprozeßnovelle d. Entw .
e. Einf.-Ges. zum A llgem . Dtsch. StrGB. B r a n d t ,  D ie  verletzte 
Parte i im  Strafprozeß. W ic k e ,  Sitzungspolizei im  Sitzungszimmer 
während d. Urte ilsberatung. H e r b e r t z ,  Wenn Strafgefangene 
leugnen.

Monatsschrift für Kriminaipsychol. u. Strafrechtsreform. . 21. Jg. H. 4:
K a m e n e tz k i ,  Ueb. d. T ä tig ke it des Psychiaters im  M oskauer 
Gefängniswesen. T e r s ie v ,  D ie  Bewertung ih re r Taten seitens 
der verurte ilten  M örder. F r a n k e n ,  Kurze Betrachtung über U r
sache, Beweggrund u. Zweck m it bezug auf die verbrecherische 
Tat. LG R . W o l f  f , Hanau, D er Fa ll Neckermann. (Zur Psychologie 
des Lustmordes.) K o  I l e ,  D er F a ll V ö lle r. (Zur Psychopathologie 
des M örders und zur Strafrechtsreform.)

Kriminalist. Monatshefte. 4. Jg. H. 3: G e n n a t ,  D ie  Düsseldorfer 
Sexualverbrechen (Forts.). H e ib e r t z ,  Schuldig oder unschuldig? 
Betrachtungen zum Delm enhorster Justizirrtum . M ie le n z ,  K r i 
minalpostwesen. S c h u p p e , E in  interessanter Fa ll von Fetischis
mus. H e l lw ig ,  K r it ik e n  des Gattenmordes.

Gesetz u. Recht. 31. Jg. H. 7: v. N e g e le in ,  Frauen u. G iftm orde.
Recueil jurid. des sociétés. 11. Ann. No. 2: G a r r a u d ,  De la  res

ponsabilité pénale des administrateurs et directeurs de sociétés, 
en raison des infractions de d ro it commun commises par leurs 
préposés.

Staats- und Verwaltungsrecht.
Reichsverwaltungsblatt u. Preuß. Verwaltungsblatt. 51. Bd. N r. 12:

S c h m ö ld e rs ,  Verwaltungsproblem e der amerikan. P rohib itions
gesetzgebung. S c h ö n e , W elcher Schöffe is t zur Vertre tung des 
Gemeindevorstehers berechtigt? — N r. 13: M o s h e im ,  D ie  Reform 
der B erline r Verfassung. A p e l t ,  Angle ichung von Organisation 
u. Verfahren in  der Verwaltung von Reich u. Ländern. D ö h r in g ,  
Das thüring. Oberverwaltungsgericht und die Vergnügungssteuer. 
P a r is iu s ,  Vom B e g riff der Strauß Wirtschaft. — Nr. 14: Rechts
fragen zum Volksbegehren u. zum Volksentscheid: K a is e n b e r g ,  
D ie  Rechtsnatur des EintragungsVerfahrens beim  Volksbegehren. 
K ü s e l- G lo g a u ,  D ie  Kosten last beim Volksbegehren. H a r t 
m a n n , D ie  erfo rderliche  Bete iligungsziffe r beim  Volksentscheid. 
S c h u lte ,  D ie  Zulassungsfähigkeit von Volksbegehren.

Zeitschrift für Selbstverwaltung. 13. Jg. Nr. 7: Z s c h in tz s c h ,  T e il
nahme von K re isdeputierten an den Sitzungen d. Kreisausschusses.

Staats- u. Selbstverwaltung. 11. Jg. Nr. 7: ORR. O e h le r ,  V o r
ladungsrecht u. Aussagepflicht. B ä h n is c h ,  Schweigepflicht im  
Geschlechtskrankengesetz.

Der Schulverband. 4. Jg. H .4 : C a l in ic h ,  D ie  T ä tig ke it des Land
rats auf dem Gebiet des Volksschulwesens. M ö l l e r ,  D er Schul
hausmeister an der Volks-, m ittle ren  u. höheren Schule. (Schluß)

Beamten-Jahrbuch. 17. Jg. H. 3: G ie s e  u. H e y la n d ,  Zur Frage 
der Durchsuchbarkeit von Dienstschränken.

Arbeitsrecht.
Neue Zeitsohr f. Arbeitsrecht. 10. Jg. H .4 :  M o l i t o r ,  E iniges zur

Frage d. Tarifkonkurrenz. M e v e s ,  Zur rechtl. Natur des mehr- 
g liedrigen Tarifvertrages. B e r g ,  D ie  rechtl. N atur d. Verb ind- 
licherklärung. J o a c h im ,  Bemerkungen zu e. Entsch. d. R A rbG . 
üb. d. Frage des Verhältnisses von Schlichtung u. Rechtsprechg. 

Reichsarbeitsblatt. 10. Jg. N r. 10: ORR. A . S c h m it t ,  D re i neue 
Arbeitsschutzverordnungen. ORR. W erner M e ie r ,  Das Berg
mannssiedlungsgesetz.

Die Arbeiter-Versorgung. 47. Jg. H . 10: H a s s  e n s te in ,  Renten
neurose.

Steuerrecht.
Mitteilungen d. Steuerstelle d. Reichsverb. d. deutschen Industrie.

13. Jg. N r. 3: J a h n ,  S teuerpflicht bedingter Anschaffungs
geschäfte. E v e r s ,  D er Verlustvortrag  des Körperschaftsteuer
p flich tigen  u. d. U nterb ilanzpriv ileg . N i t k a ,  Sind Lohnsteuer
erstattungsansprüche des Arbeitnehmers vo r der S tellung des 
Antrags aus § 93 Abs. 3 EinkStG . pfändbar? W ie t f e l d ,  Aus 
d. Rechtsprechung des Reichsfinanzhofs zum Grunderwerbsteuer
gesetz.

Kirchenrecht usw.
Preuß. Pfarrarchiv. 18.Bd. H. 3: A r m b r u s t e r ,  Patronatsrechtliches 

aus d. B istum-Fürstentum Halberstadt. S c h u lt e ,  D r. V ic to r 
Hoheisel, D . Recht d. Küsterschule. E ine Besprechung’. S t r i p p e l  
D r. V ic to r Hoheisel, Das Recht d. Küsterschule.

Völkerrecht usw.
Niemeyers Zeitschr. f. internat. Recht. 42. Bd. H. 1/3: N ie m e y e r ,  

Vom Beruf unserer Ze it zur K o d ifika tio n  des Völkerrechts u. von 
d. Lehre d. Ouellen des Völkerrechts. S a a lf r a n k ,  D . Kondem 
nation deutscher u. Österreich. Kauffahrte isch iffe  durch d. belgische 
Prisengericht i. J. 1919. B ü n g e r ,  Zum internat. P rivatrecht 
Chinas. H ir s c h b e r g ,  Das Problem  des internat. Luftstrafrechts 
u. d ie Entw ürfe  zum neuen Strafgesetzbuch. W e is e r ,  Privates 
Feindesvermögen im  englischen Recht.

Journal du droit international. 57. Ann. L iv r . 1: P e r r o u d ,  P rin 
cipes de d ro it internat, p rivé  selon la  lo i  et la  jurisprudence 
française (d’après un liv re  récent de M . le prof. Bartin). R e d o -  
n e n  s is ,  La  procédure de la  prem ière Conférence de codification. 
Les caractères des accords envisagés. G u i lh o t ,  La lo i  du 
31 ju i l le t  1929 et la  réforme du régime fiscal des valeurs mo
b iliè res étrangères en France. M o n t s a r r a t ,  Le Companies A c t 
1929 et les sociétés étrangères. R ip e r t ,  La  Conférence de Var
sovie du 12 octobre 1929 et l ’un ifica tion  du d ro it p rivé  aérien. 
L e f e b v r e ,  A pp lica tion  aux étrangers des réductions d’impôts 
pour charges de fam ille . L e f e b v r e ,  La déclaration d ’im pôt 
général sur le  revenu et les personnes non dom iciliées en France. 

Revue de droit Internat, et de législation comparée. T. 11. No. 1: 
R o s t w o r o w s k i ,  La  codification du d ro it international et in te r-
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provinc ia l p rivé  en Pologne (A  suivre). D e s c a m p s , Le  d ro it 
internat, nouveau: l ’avènement du pacigérat positif. IL  B u r c k -  
h a r d t ,  L ’affaire des zones franches de la  Haute-Savoie et du 
pays de Gex. M a h a im ,  Les conventions internationales du 
trava il (suite). R a e s ta d ,  Le régime des eaux te rrito ria les devant 
la  codification, v a n  H o u t t e ,  La  réglementation internationale 
des questions de nationalité  e t la lo i  française du 10. août 1927. 
G a l lu s ,  L ’acte général d’arbitrage (A  suivre). P h i l i p s e ,  La 
Cour permanente de justice internationale et les élections en 
1930. B a a k ,  Le  Saint-Siège et l ’Ita lie  d’après les accords du 
Latran.

Danziger Jurist. Monatsschrift. 9. Jg. N r. 3 : C ru s e n ,  Zwischen- 
staatl. D ienstbarkeiten (Schluß).

Revue de droit internat, privé. 24. Ann. No. 4 : N ib o y e t ,  T ro is 
jurisconsultes: Aonto ine  P ille t f  1926, A ndré  W eiß f  1928, Cam ille 
Jordan f  1929. N ib o y e t ,  La  lég is la tion  des loyers en France 
(Le d ro it constitu tionnel e t le  d ro it international).

B. Bücher.
Allgemeines.

B a i le y ,  K . H . A  defence of jurisprudence. London, M acm illan. 
(24 p.) Sh. 1/6.

8. D e u ts c h e r  R ic h t e r t a g  am 13. u. 14. Sept. 1929in  K ö ln . Stenogr.
Bericht. B erlin , Heymann. (64 S.) M . 4.

S te fa n o w ic z ,  Stefan. Index z. österr. Reichs-, Staats- u. Bundes
gesetzblatte f. d. Ze it v. 1. Okt. 1849 bis 31. Dez. 1929 nebst e. 
Verzeichn, der in  dieser Ze it ausdrücklich aufgehobenen V o r
schriften. 3., erweiterte A u fl. W ien, Staatsdruckerei. (399 S.) 
Lw. M . 14.

Bürgerliches Recht.
H e i l f r o n ,  Eduard. Grundriß  d. bürgerl. Rechts. Bd. 3: Sachenrecht.

5., verb. A u fl. Mannheim, Bensheimer. (286 S.) K a rt. M . 6. 
R e ic h e r ,  W . K . Absolute u. re la tive  Rechte. (Zum Problem  der 

E in te ilung  der Vermögensrechte.) M . bes. Berücks. des Sowjet
rechts. (Uebers. aus d. Russischen.) B erlin , Prager. (64 S.) M . 3,20. 

M ü h s a m , R A . D r. Sammlg. sämtlicher Rechtsentscheide d. Kam m er
gerichts und des Bayer. Obersten Landesgerichts in  Mietsachen. 
G ö rlitz , Bismarckstr. 4, Selbstverl. (101 S.) M . 3,20.

G e s e tz  üb. d. Pacht landw irtschaftl. Grundstücke (Landpachtgesetz). 
Entw . des Reichsjustizm inisterium  (!), Reichsm inisterium (!) f. E r
nährung u. Landw irtschaft u. Reichsarbeitsm inisterium (!) B erlin , 
Parey. (43 S.) M. 2.

P ic o t ,  A lb . E in ige  Betrachtungen üb. d. Ehescheidung. Uebers. v.
Peter H ürlim ann. Basel, H e lb ing  &  Lichtenhahn. (47 S.) M . 1,30. 

K a r g e r ,  A lfr .  S teuerlich zweckmäßige Testamente u. Schenkungen. 
A n le itg . zur prakt. Ausnutzung des ErbStG. m. zahlreichen Bei
spielen u. Formularen. 5., n. d. Stande d. Gesetzgebung u. Recht- 
sprechg. bis Ende 1929 neubearb. A u fl. B erlin , Spaeth &  Linde. 
(262 S.) Lw . M . 7.

B a te s ,  L. T. D ivorce and separation of aliens in  France. (Columbia 
Univers.) London, O xford  Press. Sh. 35.

G o o d e v e ’s M odern law  o f personal p roperty. 7. ed. b y  D . T. O l iv e r .
London, Sweet &  M axw ell. (626 p.) j£  1/2/6.

S t r e e t ,  H . A . Treatise on the doctrine o f u ltra  vires. Based on 
the w o rk  on the same subject b y  Seward B r ic e .  London, 
Sweet & M axw ell. (678 p.) 2/10.

C r e s w e l l ,  W . T. The law  re la ting  to  bu ild in g  and bu ild in g  contracts.
2. ed., fu l ly  revised. London, Pitman. (360 p.) Sh. 12/6. 

P a te r s o n ’s L icensing Acts. 40. ed. London, B utterw orth . Sh. 22/6.
Handelsrecht usw.

H e y c k ,  Eduard. D ie  Rechtsstellung des Empfängers beim  See
frachtvertrag n. deutsch. Recht. (Le ipziger rechtswiss. Studien 
H. 48.) Leipzig, W eicher. (116 S.) M . 6,50.

R ü g e ,  H elm ut. Schlafwagenrecht auf d. Grundlage des Personen
beförderungsvertrages im  innerstaatlichen u. zwischenstaatl. Eisen
bahnverkehr. (A rbeiten zum Handels-, Gewerbe- u. Landwirtschafts
recht Nr. 58.) M arburg, E iw ert. (68 S., 5 Taf.) M . 5.

L o r d  W r e n b u r y .  The law  and practice under the Companies Acts.
11. ed. London, Stevens. £  2/12/6.

S id e y ,  R. L . Companies form ation, management and w inding-up.
2. ed. London, Sweet &  M axw ell. Sh. 31/6.

W i l l i s ’ Law  re la ting  to  the contract o f sale o f goods. 3. ed. by  
W . N. H ib b e r t .  London, Sweet &  M axw e ll. Sh. 10.

Zivilprozeß usw.
S c h 6 n f e ld e r  Htrfnr. P rüfe dein Wissen. Rechtsfälle u. Fragen 

M . 4^50™ teD' H ' 6: Z lv ilPr°zeSO. München, Beck. (167 S.)

A l t eîe5ichsO ’ dem £ ? ’n\ ' £ sordll’™g nebst d. EinfGesetz, d. Ver- 
Textausg* V e ^ S f Ï T a f h v e S  ’S“ ?  - ^ e r e n  Nebengeseteen.
B e c k . (243 S.) L vT m  2 80 ’ geS’ ' M M c ie n .

A l  t  s t  O tt e r, Jos. Gesetz üb. d. Vergle ich z. Abwendung d. Konkurses 
(Vergleichsordnung) v. 5. J u li 1927. Textausg. m. W ,  A m .  “  
Sachverz 2 durchges A u fl. München, Beck. (106 S.) Lw . M . 2 50 

M a ia s s e , . Berth., n. A lfr .  L e v i .  V e rg le ichs techn ikb .Z ah lun ’gs-
(168™ ” gL w  M  6 30™ Ve ' B e rlin ' Spaeth &  L ^ d e .

D a s  G e b ü h r e n g e s e tz .  M . amtl. E rläut., Nachtragsvorschr u p 
systemat. Darst. d. Rechtsprechung. T. 1. Hrsg. Osk. B o r é  
u. Franz G ro ß . (Handausg. österr. Gesetze. N r.236 . T l w t  
Staatsdruckerei. (1251 S.) Lw . M . 29.

H e rm a n n ,  Rud. Notariatsordnung u. Ges. üb. d. nota rie lle  E r
richtung e in iger Rechtsgeschäfte samt d. ergänzend. Gesetzen 
M . e. Uebers. d. Spruchpraxis d. Oberst. Gerichtshofes. U nter 
Benützg. der v. Josef F r ie d lä n d e r  veranst. Ausg. hrsg. (Manzsche 
Ausg. d. österr. Gesetze. Große Ausg. Bd. 3.) W ien, Manz 
(265 S.) Geb. M . 8,30.

W e is s e i ,  O tto, u. A lf.  K l in g s la n d .  Form ul arien f. Verträge t_. f. 
Eingaben im  Verfahren außer Streitsachen. A u f Grundlage d.

es
ien,

Handbuches v. Ju lius S c h im k o w s k y .  3. A u fl., neu bearb. u„ 
erg. W ien, Manz. (638 S.) Geb. M . 22.

Strafrecht usw.
B ü h lm a n n ,  Leo V ictor. D er K rim in a lfa ll Keßler. Vom  amtl. Ver

te id ige r des K a r l Bühler. Zürich, Stampfbachstr. 59, G utzw ille r. 
(122 S. m. Abb.)

Staats- und Verwaltungsrecht.
A n s c h ü tz ,  Gerh. D ie  Verfassung d. Deutschen Reiches v. 11. Aug. 

1919. E in  Kom m entar f. Wissenschaft u. Praxis. 3. Bearb. 12. A u fl. 
(Stilkes Rechtsbibi. N r. 1.) B erlin , S tilke. (678 S.) Lw. M. 16. 

K o l l a t h ,  Erich. Praktische Verwaltungsrechtsfälle m it Lösungen.
Mannheim, Bensheimer. (90 S.) In  Lw . kart. M . 3,50. 

R e ic h s - S tä d te o r d n u n g .  Entw. u. Begründung. 1930. (Schriften
reihe d. Dtsch. Städtetages H. 11.) B e rlin  N W  40, A lsenstr. 7, 
Deutscher Städtetag. (60 S.) M . 2,50.

T a ta r in - T a r n h e y d e n ,  Edgar. Rechtsgutachten zur Frage der 
M onopolstellung der d re i herrschenden Gewerkschaftsrichtungen 
im  allgemeinen u. insbes. zu d. Festlegung dieser M onopolstellung 
im  Reichsknappschaftsgesetz, in  d. V. über d. V orläufigen Reichs
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Die Ausbildung des juristischen Nachwuchses 
im Arbeitsrecht. Das Problem der Schulung des Nach
wuchses im  Arbeitsrecht, insbes. der zukünftigen arbeits
gerichtlichen Vorsitzenden, muß als die Lebensfrage der 
Arbeitsgerichtsbarkeit bezeichnet werden. Zwar schreiben 
die §§ 18 Abs. 1 und 36 Abs. 2 ArbGGes. vor, daß zu 
Vorsitzenden und stellv. Vors, der Arbeits- und Landes
arbeitsgerichte nur Richter berufen werden sollen, die auf 
arbeitsrechtlichem und sozialem Gebiete Kenntnisse und 
Erfahrungen besitzen, aber das Gesetz sagt nichts darüber, 
in  welcher Weise die Richter sich diese Fähigkeiten er
werben können.

Bei der wachsenden Bedeutung des Arbeitsrechtes 
w ird  man seiner wichtigen Stellung nur gerecht, wenn 
bereits auf der Universität eine eingehende Vorlesung 
über Arbeitsrecht, unter besonderer Berücksichtigung des 
Arbeitsprozeßrechtes und des Schlichtungswesens, gelesen 
wird. Der umfangreiche Stoff gebietet es, die Vorlesung 
über mehrere Semester zu verteilen. Der Besuch der 
arbeitsrechtlichen Vorlesung wäre den Studierenden erst 
nach Anhörung von Vorlesungen über BGB. und ZPO., 
die als bekannt vorausgesetzt werden müssen, zu empfehlen. 
Neben dieser Vorlesung muß besonders interessierten 
Studierenden durch Einführung von fakultativen arbeits
rechtlichen Uebungen Gelegenheit gegeben werden, früh
zeitig E inblick in die Praxis des Arbeitsrechtes zu be
kommen.

W ird  hiernach bereits auf der Universität die arbeits
rechtliche Ausbildung des angehenden Juristen begonnen, 
so muß sie in dem Vorbereitungsdienst zwischen dem 
1. und 2. Staatsexamen fortgeführt werden.

Die preuß. AusbildungsO. sieht in  § 30 Abs. 1 Z iff. e 
innerhalb der 2. Amtsgerichtsstation für den Regelfall zu
gleich eine Beschäftigung bei einem Arbeitsgericht vor. 
D ie Dauer der Ueberweisung ist nicht bindend vor
geschrieben, soll aber regelmäßig 1 Monat betragen1). Es 
steht also im  Ermessen der Provinzialbehörden, die Ueber
weisung des Referendars an ein ArbG. auf längere oder 
kürzere Zeit vorzunehmen. Eine längere Ueberweisung als 
1 Monat dürfte insofern Schwierigkeiten in sich bergen, 
als bei der an sich schon reichlich kurz bemessenen Aus
bildungszeit von 3 Jahren andere wichtige Ausbildungs
zweige durch eine Verlängerung der arbeitsgerichtlichen 
Stage notleiden würden. Aber eine kürzere Ueberweisung 
als 1 Monat an das ArbG. wäre m it Rücksicht auf die 
Fülle des dem Ref. gebotenen Stoffes wertlos. Selbst
verständlich kann auch in  1 Monat eine vollkommene Aus
bildung im  Arbeitsrecht nicht erzielt werden. Immerhin 
dürfte dieser Zeitraum, wenn er richtig ausgenutzt wird, 
genügen, um dem Ref. einen allgemeinen Ueberblick über 
die wichtigsten Teile des Arbeitsrechtes zu gewähren. Nach 
Möglichkeit soll die Ueberweisung an ein hauptamtliches ArbG. 
erfolgen, da die nebenamtlichen ArbG. z. T. nicht über hin
reichendes Material an geeignetenAusbildungsaktenverfügen. 
Bei der praktischen Ausbildung des Ref. im  Arbeitsrecht 
kommt es nicht so sehr darauf an, daß ihm möglichst viel 
Akten zugeteilt werden, als daß er einige typische Rechts
fälle bearbeitet, aus denen er wichtige Grundsätze des 
Arbeitsrechts lernen kann, z. B. eine Einspruchsklage aus 
§ 84 BRG., eine Sache aus dem Beschlußverfahren i. S. von 
§ 2 Abs. 1 Z iff. 5 ArbGGes.., eine Klage aus dem Schwer
beschädigtenrecht, dem Kündigungsschutzgesetz usw. Abge
sehen von der Ausarbeitung von Entwürfen der zu treffen
den Entscheidungen sowie der Teilnahme an Sitzungen 
und Beratungen ist es zweckmäßig, wenn der Ref. an 
sitzungsfreien Tagen bei den Abteilungen für Klageaufnahmen 
(Rechtsantragsstellen), sich betätigt. Es w ird ferner das 
Interesse des Ref. fü r Arbeitsrecht wecken, wenn er Zeugen 
selbständig als ersuchter Richter vernehmen darf oder als 
Armenvertreter beigeordnet wird.

i)  V g l. Z im m e r - K le e ,  D ie  juristische A usb ildung in  Preußen, 
5. A u fl. S. 78.

Neben dieser praktischen Ausbildung müssen m. E. zur 
Vervollkommnung der theoretischen Kenntnisse im Arbeits
recht durchweg arbeitsrechtliche Uebungen eingeführt werden. 
Um eine Ueberfülle von Kursen zu vermeiden, dürfte es 
ausreichen, wenn die arbeitsrechtlichen Uebungen in  die 
allgemeinen Uebungen der Ref. derart eingebaut werden, 
daß etwa alle 14 Tage eine Doppelstunde für das Arbeits
recht verwandt w ird. Der W ert der Uebungen kann da
durch gehoben werden, daß im  Rahmen derselben Betriebs
besichtigungen sowie dieTeilnahme anbesonders interessanten 
Sitzungen der ArbG. und Schlichtungsausschüsse vorge
nommen werden.

Im  Zusammenhang m it der einmonatlichen praktischen 
Ausbildung des Ref. an einem vollbeschäftigten ArbG. sind 
die Fachkurse geeignet, die Ausbildung des Ref. so weit zu 
fördern, daß er einen ausreichenden allgemeinen Ueberblick 
über das Arbeitsrecht erhält.

Is t der Ref. für die Arbeitsrechtspflege besonders ge
eignet, und hat er denWunsch, sich in derselben vornehmlich 
zu betätigen, insbes. als Richter, so muß nach der großen 
Staatsprüfungseine s p e z ie lle  A u s b ild u n g  einsetzen. Die 
Fülle des neuzeitlichen Rechtsstoffes und die Herabsetzung 
der Ausbildungszeit durchweg von 4 auf 3 Jahre hat die Folge 
gezeitigt, daß die Vorbereitungszeit zwischen dem 1. und 
2. Staatsexamen fast nur noch der Einführung iu das Typische 
dienen kann. Man würde dagegen den Zweck und die 
erreichbaren Möglichkeiten des Vorbereitungsdienstes über
spannen, wenn man von ihm verlangte, daß er dem Ref. 
auch Spezialkenntnisse auf einzelnen Fachgebieten, z. B. 
dem Recht des gewerblichen Rechtsschutzes, dem Straf
recht, Arbeitsrecht usw. vermitteln könnte. Das Bestehen 
des 2. Staatsexamens bietet an sich daher keine Gewähr, daß 
der junge Assessor nun auch schon ein vollendeter Straf
oder Arbeitsrichter ist. Vielmehr kann er sich die hierfür 
erforderlichen Spezialkenntnisse erst nach  dem 2. Staats
examen erwerben1). Der gleiche Fachausbildungsvorgang 
ist z. B. bei den Medizinern m it gutem Erfo lg eingeführt.

Die arbeitsrechtliche Fachausbildung denke ich m ir so, 
daß der Assessor auf 6 Monate einem besonders ausgewählten 
Landesarbeitsgericht zur weiteren Ausbildung überwiesen 
wird. Zweckmäßig wäre, daß die Fachausbildung in  den 
einzelnen Ländern nur einigen Landesarbeitsgerichten oder 
sogar nur einem einzigen übertragen wird, wobei den am 
Sitz einer Universität befindlichen Landesarbeitsgerichten 
der Vorzug zu geben wäre. Die Beschränkung auf einzelne 
Landesarbeitsgerichte ist um so eher möglich, als der Be
darf an arbeitsrechtlichen Fachjuristen nur ein begrenzter 
ist. Die Beschäftigung der Ass. müßte in der Hauptsache 
in  der Anfertigung von Gutachten und Urteilsentwürfen 
bestehen, wobei ihnen Gelegenheit zu geben wäre, in der 
Beratung en der gemeinsamen Rechtsfindung m it den Laien
beisitzern mitzuwirken. Soweit, wie z. B. in  Preußen und 
Sachsen, auf Grund der AusfGesetze z. GVG. Bedenken da
gegen bestehen, daß dieAss. an denBeratungen teilnehmen2), 
sind diese AusfGesetze, was sich leicht durchführen läßt, 
zu ändern. Außer der intensiven Teilnahme an den Ge
schäften des Landesarbeitsgerichts wären die Ass. im  Ein
vernehmen m it den wirtschaftlichen Vereinigungen der 
Arbeitgeber- und nehmer in  den Stand zu setzen, Gesamt
vertragsverhandlungen usw. beizuwohnen. Ferner müßten 
sie Gelegenheit haben, wichtige Vorgänge in  der Wirtschaft, 
die in  der rechtlichen Beurteilung Schwierigkeiten machen, 
z. B. „Laufendes Band“ , „Akkorde in der Metallindustrie“ , 
„Gedinge in den Bergwerken“ usw. an Ort und Stelle 
studieren zu können. Schließlich wären sie zu den Spruch
sitzungen der Sozialversicherungsbehörden, besonders in 
Angelegenheiten der Arbeitslosenversicherung, sowie zu 
Stillegungsverhandlungen, den Sitzungen des Schlichtungs
ausschusses usw. re g e lm ä ß ig  heranzuziehen. Befindet sich

1) V g l. meine Ausführungen in  „Das A rbe itsgerich t“ . 1930, S. 46/47.
2) R D S tr. Bd. 25 S. 237; RG. JW . 1895 S. 572 N r. 2 im  Gegen

satz zu Hessen R G Str. Bd. 26 S. 42.
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am Sitz des Landesarbeitsgerichts eine Universität, so wäre 
die Fachausbildung durch eingehende Vorlesungen über 
Arbeitsrecht und Betriebswirtschaftslehre zu vertiefen.

Eine solche Fachausbildung von 6 Monaten nach dem 
2. Staatsexamen erscheint m ir geeignet, die Lücke des 
Nachwuchses im  Arbeitsrecht, insbes. fü r die richterliche 
Laufbahn, ohne Beeinträchtigung des wertvollen einheitlichen 
Studiums der Juristen bis zum 2. Staatsexamen auszufüllen.

Ein Bedenken kann gegen diese Fachausbildung aller
dings daraus hergeleitet werden, daß angesichts der großen 
Verarmung weiter Volkskreise die finanzielle Belastung der 
Ass. durch eine halbjährige unbesoldete Beschäftigung nach 
Abschluß der Vorbereitungszeit untragbar sei. So beacht
lich dieser Einwand an sich ist, kann er m. E. doch nicht 
als durchschlagend angesehen werden. Bei der ungeheueren 
Ueberfüllung des juristischen Berufs besteht heute für einen 
Ass. innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Bestehen 
des 2. Staatsexamens kaum eine Aussicht auf eine entgelt
liche Beschäftigung weder bei den Gerichten noch bei der 
Anwaltschaft. Die große Zahl der z. Zt. unentgeltlich bei 
den Gerichten beschäftigten Ass. spricht hierfür eine un
zweideutige Sprache. Ich glaube aber, daß sich derjenige, 
der sich ernsthaft für Arbeitsrecht interessiert, lieber ein 
halbes Jahr unentgeltlich fachlich weiterbildet, als sich — 
ebenfalls unentgeltlich —  m it Materien beschäftigen zu 
müssen, denen er ein geringeres Interesse als dem Arbeits
recht entgegenbringt. Dies um so mehr, weil die Fachaus
bildung für das spätere Fortkommen, vornehmlich als V o r
sitzender von ArbGer., besonders förderlich ist. Abgesehen 
hiervon sind die geldlichen Bedenken noch dadurch zu 
mildern, daß man einem Te il der in der Fachausbildung 
begriffenen Ass. fü r die Zeit derselben Unterhaltszuschüsse 
von Staats wegen gewährt, wie z. B. die preuß. Justiz
verwaltung einer begrenzten Anzahl von begabten Ass. 
fü r die Dauer ihrer unentgeltlichen Beschäftigung Zu
schüsse bewilligt.

Amtsgerichtsrat Dr. A ro n ,  hauptamtlicher Vorsitzender 
beim Arbeitsgericht Frankfurt a. M.

Die sprachliche Ausbildung der jungen Juristen.
Ueber dieses Thema sprach kürzlich KGR. A r m s t r o f f ,  
Berlin, im  Deutschen Sprachverein (Zweig Berlin).

Ausgehend von der bekannten Definition der Eisen
bahn im  1. Bande der Entsch. des RG., zählte Redner 
eine Reihe von Beispielen schlechten Sprachgebrauchs auf. 
Aus der Fülle dieser Beispiele seien folgende Hinweise 
auf vorgekommene Fehler entnommen. Von den Prüf
lingen würden oft Worte in falscher Bedeutung gebraucht. 
Häufig finde man in den Examensarbeiten, daß der Unter
schied zwischen Geständnis und Nichtbestreiten verkannt 
sei. Unbedingt zu vermeiden sei eine Häufung von Aus
drücken und der Gebrauch von Fremdwörtern. Oft würde 
das W ort „eventuell“ verwandt, ohne daß man m it Genauig
keit sagen könne, welche Bedeutung dies W ort überhaupt 
habe. Die juristischen Begriffe „restriktive“ und „extensive 
Interpretation“ seien gut durch engere und weitere Aus
legung zu verdeutschen.

Bei allem Verdeutschungseifer von Fremdwörtern se 
aber Vorsicht geboten. So habe selbst das RG. in sprach 
hoher Hinsicht gefehlt, indem es in  einer seiner letztei 
Entsch. ausfuhre: „Der Beklagte erhebt den Einwand de 
Beklagbarkeit. Gemeint sei: „Der Beklagte erhebt dei 
Ein wand der mangelnden Passivlegitimation.“ Ohne eim 
ähnliche Vergewaltigung der Sprache vornehmen zu müssen 
könne man z.B. an Stelle von „mangelnder Aktivlegitimation' 
die W orte „mangelnde Sachlegitimation“ setzen.

Ein weiterer U ebelstand sei der Gebrauch von W orten 
in falschem Zusammenhänge. So könne man wohl eii 
Zimmer, n ic h t  aber eine „Einrede ausräumen“ , wobei e 
denn wohl schon richtiger hinausräumen heißen müßte 
Ebenso häufig finde man in Prüfungsarbeiten die Wendung 
„Dieser Vertrag ist als Kaufvertrag anzusprechen.“ E 
müsse heißen: „Dieser Vertrag ist ein Kaufvertrag.“ Auel 
Wendungen wie „beklagtischerseits“ und „der beklagtisch 
Einwand“ seien sprachliche Entgleisungen. In  einer Prüfungs 
arbeit habe sich sogar das W ort „widerkläglich“ gefunden

Eine ausgesprochene Fehlerquelle sei der Gebrauch 
falscher Satzzeichen oder dieser an falscher Stelle. Zu welchen 
Folgen dies führe, erörterte Redner an Hand eines Falles 
aus seiner Ausbildungszeit bei der Staatsanwaltschaft. Es 
sollte Anklage erhoben werden aus § 296 StrGB. Her 
Täter hatte zur Nachtzeit unberechtigt gefischt. In  dem 
zum amtlichen Gebrauch für den Staatsanwalt bestimmten 
StrGB. hätte aber das Komma zwischen „Nachtzeit“ und 
„bei Fackellicht“ gefehlt, so daß der Staatsanwalt die Akten 
nach der früher geltenden Zuständigkeit dem Amtsanwalt 
übersandt habe wegen § 370 Z iff. 4 StrGB., da nach dem 
W ortlaut seines Gesetzbuches das Tatbestandsmerkmal — bei 
Fackellicht —  nicht erfüllt war. Der Amtsanwalt habe dann 
die Akten wieder zurückgesandt m it dem Bemerken, daß die 
Tat doch unter § 296 StrGB. falle und somit zur Zuständig
keit der Staatsanwaltschaft gehöre, bis schließlich der Fehler 
in Gestalt des fehlenden Satzzeichens gefunden worden sei.

KGR. Armstroff beendete seine Ausführungen m it der 
Ermahnung, daß eine gute deutsche Sprache des Schweißes 
der Edlen wert sei. Hierzu müsse jeder einzelne bei
zutragen sich befleißigen. Insbes. die Uebungsleiter der 
Referendarkurse hätten auf eine gute deutsche Sprache der 
auszubildenden Referendare zu achten. Auch die V o r
sitzenden der Kammern hätten auf die Beisitzer in  sprach
licher Hinsicht einzuwirken, nötigenfalls durch Verbesserung 
der Urteile. Hierbei dürfe keiner der davon Betroffenen 
sich in seinem persönlichen Ehrgefühl gekränkt fühlen.

Nach den m it großem Beifall aufgenommenen Aus
führungen ergriff der Präsident des Landesprüfungsamtes 
S c h w is te r  das W ort. Er führte aus, daß die Allgemein
bildung weniger auf positivem Wissen als auf einer guten 
Sprache beruhe. Während seiner Tätigkeit als Präs, des 
Landesprüfungsamtes sei. ihm aufgefallen, daß der allge
meine sprachliche Durchschnitt gesunken sei. Obwohl die 
Prüfungskommission nur sehr sparsam das Prädikat „gu t“ 
gäbe, hätte sich eine Anzahl von juristisch tüchtigen Prüf
lingen die Möglichkeit dieser Note durch eine schlechte 
Ausdrucksweise in den schriftlichen Arbeiten und in der 
mündlichen Prüfung verdorben. Redner ergänzte seine 
Ausführungen ebenfalls durch viele Beispiele, entnommen 
aus Gesuchen von Rechtskandidaten an den Justizminister 
um Zulassung zur 2. W iederholung der 1. juristischen 
Staatsprüfung und aus Prüfungsarbeiten. So seien z. B. 
die sprachlich unschön klingenden W orte „Streitverkündeter“ 
und „Unzulässigkeitserklärung der Zwangsvollstreckung“ 
zu vermeiden, ebenfalls die Worte „zwecks“ und „diesseits“ . 
Das W ort „zumal“ werde oft falsch an Stelle von „da“ 
gebraucht. Weitere Verstöße gegen die Korrektheit der 
Sprache beträfen das Gebiet der Tautologie. So sei in 
einer Prüfungsarbeit der Satz zu lesen gewesen: „Zu 
Angaben, die der Beklagte nicht zu machen braucht, ist 
er nicht verpflichtet“ . Der die Arbeit begutachtende Zensor 
habe daraufhin vermerkt, daß nicht der Verfasser der Arbeit 
die Tautologie erfunden habe; denn bereits Onkel Bräsig 
habe bemerkt, daß die Armut von der pauvertd komme! 
Ausschlaggebend für die Beurteilung der Fähigkeiten des 
Verfassers eines Gesuches sei im  großen Maße die stilistische 
Abfassung des Geschriebenem Es komme oft vor, daß 
solche Gesuche neben zahlreichen Verstößen gegen die 
Rechtschreibung zahlreiche Sprachschnitzer enthielten. Zu
sammenfassend betonte Redner, daß das Uebel bei der 
Wurzel angefaßt werden müßte. Schon die Schule und 
das Elternhaus müßten in gesteigertem Maße W ert auf 
gutes und richtiges Sprechen legen: was Hänschen nicht 
lernt, lerne Hans nimmermehr. Sodann seien in der Reife
prüfung die Anforderungen zu erhöhen. Es dürfe nicht 
mehr Vorkommen, daß Prüflinge, die in sprachlicher Hinsicht 
vö llig  versagten, auf dem Reifezeugnis die Note „gu t“ 
stehen haben. H ier müßte man der Schule ein „Landgraf 
werde hart“ zurufen. Diejenigen aber, bei denen sich im  
Laufe ihrer Ausbildung eine unzulängliche Beherrschung 
der Muttersprache zeige, müßten als unbrauchbar aus dem 
Staatsdienst entfernt werden.

W eiter sprachen Senatspräsident Dr. Pape und RA. 
Dr. v. d. T re n c k .

Dr. Pape wies auf die Unsinnigkeit des Gebrauches 
im  Zusammensetzen von Hauptwörtern hin. So solle ein
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Minister in einer Gaststätte den ihn bedienenden Ober
kellner gefragt haben, von welchem Minister denn das auf 
der Speisekarte verzeichnete „Ministerschnitzel“ herrühre. 
Dr. v. d. Trenck wies auf die Notwendigkeit der Be
herrschung der deutschen Sprache für den Anwalt hin.

Nach diesen überzeugenden Ausführungen muß die Frage 
beantwortet werden: Was sollen w ir jungen Juristen hieraus 
erkennen? Etwa die Notwendigkeit, neben den juristischen 
auch philologische Studien zu betreiben? Keineswegs! Denn 
um gut und richtig deutsch zu sprechen, bedarf es keines 
Philologiestudiums, sondern ernster Arbeit an sich selbst 
und einer Selbstüberwachung. Gewiß g ilt besonders für 
das richtige Sprachgefühl das Goethewort: „W enn Ih r ’s 
nicht fühlt, Ih r werdet's nicht erjagen.“ Der Stil ist jedem 
Menschen von Natur aus schon m it in  die Wiege gelegt 
worden. Der eine vermag nur in  schwerfälliger oder kindlich 
einfacher A rt seine Gedanken wiederzugeben, der andere 
liebt das Reich der Phantasie und vermag nur in epischer 
Breite zu reden und zu schreiben. H ier bewährt sich, wie 
in  den meisten Fällen des Lebens, der W eg der goldenen 
Mittelstraße am besten. W ie dieser beschaffen sein soll, 
dies zu beschreiben kann nicht meine Aufgabe sein, denn 
auch der Verf. dieser Zeilen ist ein Suchender in  dieser 
Beziehung. Aber man sehe sich auf dem weiten Feld 
unserer deutschen Literatur um und lese neben juristischen 
auch schöngeistige Bücher. Man dient damit zwei Zwecken, 
indem man den Bereich der besonders für den Juristen 
notwendigen Allgemeinbildung vergrößert und den Sinn 
fü r das richtige Sprachgefühl schult.

Referendar Dr. A c k e rm a n n , Berlin.

Wissenschaftliche Arbeit oder Rechtsgutachten?
§ 57 I I  der preuß. Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
lautet:

„A n Stelle des Rechtsgutachtens tr it t  auf Antrag des 
Referendars eine während des Vorbereitungsdienstes anzu
fertigende rechtswissenschaftliche Arbeit. Der Antrag kann 
nicht vor Ablauf eines Jahres des Vorbereitungsdienstes 
und muß durch Verm ittlung des OLGPräsidenten gestellt 
werden; dieser hat sich darüber zu äußern, ob dem Antrag 
in  Rücksicht auf den Stand der Ausbildung des Referendars 
oder aus einem sonstigen Grunde Bedenken entgegenstehen. 
Der Ref. kann in dem Antrag eine Aufgabe Vorschlägen, 
oder hinsichtlich des Rechtsgebiets, aus dem die Aufgabe 
entnommen werden soll, Wünsche äußern.“

Die Vorschrift bietet also eine Möglichkeit, zwischen 
zwei Arten der schriftlichen Prüfung zu wählen. Die Anzahl 
der Ref., die sich die rechtswissenschaftliche Arbeit geben 
lassen, ist jedoch verschwindend gering. Es hieße aber 
das K ind m it dem Bade ausschütten, wollte man aus der 
geringen Zahl der Anträge auf eine völlige Unbrauchbarkeit 
dieses Weges schließen. Man muß beide Möglichkeiten 
gegeneinander abwägen.

Wem nur daran liegt, das Assessorexamen m it mög
lichst geringem Kraftaufwand zu bestehen, w ird stets das 
Rechtsgutachten wählen. Denn es beschäftigt den Prüfling 
nur drei Wochen lang; zu übergroßer Anstrengung bietet 
es wenig Anlaß, da ein „praktischer Fa ll“ im  allgemeinen 
doch nur eindeutig zu lösen ist. Das Rechtsgutachten kann 
also zu w irklich falschen Lösungen keinen Anlaß bieten. 
M it einer gewissen Routine läßt sich ein solches Gutachten 
unschwer bewältigen.

H ierin  liegen aber auch seine Grenzen. Es ist kaum 
möglich, an Hand eines solchen Gutachtens w irklich über
ragende Kenntnisse, besonders großen Fleiß und besondere 
praktische Erfahrung zu erweisen.

Man w ird  einwenden, eine wissenschaftliche Arbeit 
könne erst recht nichts vom Rechtsgefühl und den Lebens
erfahrungen des Prüflings, sondern nur von seinem Wissen 
und Fleiß aussagen. Das ist unrichtig. Wenn irgendwo, 
so hat hier der Prüfling Gelegenheit, all sein Können zu 
zeigen. Es gibt kein Thema, das seiner Natur nach so 
lebensfremd ist, daß man es nicht m it Leben erfüllen könnte.

Lebenskenntnis, juristischer Instinkt und praktische Be
gabung lassen sich auch am sprödesten Stoff erweisen.

Praktisch allerdings bietet die wissenschaftliche Arbeit 
manche Gefahr. Gerade wer gewöhnt ist, sich m it aller 
Kraft in  eine Aufgabe zu versenken, kann von der Auf
gabe so mitgerissen werden, daß er die Beschäftigung m it 
der täglichen Arbeit der Ausbildungszeit vernachlässigt. 
W er dagegen gewohnt ist, neben seiner Berufsarbeit sich 
wissenschaftlich zu betätigen, w ird dieser Gefahr nicht 
erliegen.

Richtig ist auch, daß an eine solche Arbeit ein strengerer 
Maßstab angelegt w ird als an das gewöhnliche Rechts
gutachten. Aber es ist auch wiederum möglich, sich ein 
besonders gutes Prädikat zu erringen, v ie l mehr als bei 
der W ahl des Rechtsgutachtens.

Eine rein praktische Frage ist es, ob der Prüfling 
eine Aufgabe Vorschlägen oder nur bez. des zu bearbeiten
den Rechtsgebiets Wünsche äußern soll. Eine bestimmte 
Aufgabe vorzuschlagen ist nicht ungefährlich, wenn das 
Thema zur Nachprüfung schlecht geeignet ist. Man kann 
es einem Prüfer nicht verargen, wenn er sich weigert, 
z. B. eine Arbeit über chinesisches Bergrecht zu zensieren. 
Etwas anderes ist es, wenn man während des Vorbereitungs
dienstes aus wissenschaftlichem Interesse bereits eine Arbeit 
über ein bestimmtes Thema in A ngriff genommen hat, 
deren Ergebnisse man nun für die Prüfung verwenden w ill. 
Dann ist es vorteilhaft, die einmal erworbenen Kenntnisse 
durch Vorschlag und Bearbeitung einer bestimmten Auf
gabe au den Mann zu bringen.

Sonst dürfte es empfehlenswerter sein, nur bez. des 
Rechtsgebiets Wünsche zu äußern. Besonders dann ist 
dieser Weg empfehlenswert, wenn der Prüfling sich erst 
durch eine unerwartet kommende Aufgabe zwingen w ill, 
ein ihm bisher fremdes Rechtsgebiet eingehend zu be
arbeiten. Das hierdurch erzwungene Spezialstudium kann 
ihn in  jeder Weise fördern; daher hat er auch dann davon 
einen in n e re n  Gewinn, wenn das Examensergebnis doch 
nur ein mittelmäßiges bleibt.

Assessor Dr. B e rn h a rd  A s c h e r, Berlin.

Ueber das Bestehen der Doktorprüfung in Preußen
ist laut A. V. des JM. v. 11. März 1930 (JMB1. S. 76) der 
zuständigen Provinzialbehörde —  von Referendaren stets 
dem OLGPräs. — auf dem Dienstwege unter Beifügung 
eines Abdruckes des Diploms Anzeige zu erstatten. W ird  
die Doktorprüfung erst nach der großen Staatsprüfung ab
gelegt, so ist die Anzeige zur Kenntnisnahme an den Justiz
minister weiterzureichen. In  amtlichen Schriftstücken wird 
der Doktortitel erst nach der Vorlage eines Abdrucks des 
Doktordiploms berücksichtigt.

Wegweiser durch das BGB. unter Berücksichtigung 
anderer Reichsgesetze nach dem neuesten Stande der 
Rechtslehre und Rechtsprechung nebst Anhang grund
legender Entscheidungen von RA. Dr. V ik to r  L ö w e n -  
w a rte r .  10. bis 12., verstärkte und verbesserte Aufl. 
1929. Berlin, Heymann. Geb. 15 M.

Die rasch aufeinanderfolgenden Auflagen beweisen das 
Bedürfnis. Der Verf. w ill wichtige Grundsätze des bürger
lichen Rechts so klarlegen, daß der Kandidat die eigent
liche juristische Tätigkeit, die Lösung von Rechtsfällen 
ausüben kann. Das erreicht der Verf. durch Erläuterung 
und vergleichende Darstellung leitender Rechtsgrundsätze 
und einen mehr als die Hälfte des Buches einnehmenden 
Anhang, in dem Rechtsfälle und höchstrichterliche Entsch. 
auszugsweise abgedruckt sind, m it großem pädagogischen 
Geschick. Das W erk ist besonders für das Selbststudium 
der Referendare und als H ilfsm itte l fü r die Referendarkurse 
von großem Nutzen. Auch der Praktiker w ird darin manche 
ausgezeichnete Begriffsklarlegung finden. Für weitere Neu
auflagen wäre eine Einschränkung der allzu zahlreichen 
Literaturnachweise im  Text zu erwägen.

Landgerichtsrat Dr. L ie b m a n n , Frankfurt a. M.
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